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EINLEITUNG

Die Folgen des Klimawandels1, der Verlust biolo- 
gischer Vielfalt2, die Stärkung des gesellschaftliches 
Zusammenhaltes oder nachhaltige Mobilität3 stellen 
nicht nur die Weltgemeinschaft, den Bund oder das 
Land Nordrhein-Westfalen (NRW), sondern insbe-
sondere auch die Kommunen vor enorme Heraus-
forderungen, die sich nur als Gemeinschaftswerk 
bewältigen lassen. Die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verabschiedete im September 
2015 ein entsprechendes Rahmenwerk, die Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung mit insgesamt 17 
globalen Zielen und 169 Unterzielen (Sustainable 
Development Goals (SDGs)). Diese Ziele adressie-
ren sowohl ökologische, soziale als auch ökonomi-
sche Herausforderungen. 

Bei der Umsetzung spielen Kommunen eine zent-
rale Rolle4, da die Unterziele der SDGs „direkt oder 
indirekt mit den täglichen Aufgaben lokaler und re-
gionaler Verwaltungen zusammenhängen“5. Zudem 
liegen in Deutschland „die Rechtssetzungs- bzw. 
Durchsetzungskompetenzen in wichtigen Berei-
chen Nachhaltiger Entwicklung bei den Ländern 
und Kommunen“6. Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, sich mit dem Status quo und den Ent-
wicklungen der jüngeren Vergangenheit der Nach-
haltigen Entwicklung auf der kommunalen Ebene 
genauer auseinanderzusetzen: Welche Nachhal-
tigkeitsstrukturen, -prozesse und -aktivitäten fin-
den auf kommunaler Ebene in NRW bereits statt? 
Welche Einschätzungen bestehen zur Zusammen-
arbeit, zu Bedarfen oder der Bedeutung kommuna-
ler Nachhaltigkeit? Diesen Fragen widmet sich der 
vorliegende Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal 
2020, der nach 2018 und 2016 bereits zum dritten 
Mal erscheint. In Anlehnung an die Vorgängerbe-
richte steht nicht die einzelne Kommune im Mittel-
punkt der Betrachtung, sondern ein Ausschnitt des 
gesamten kommunalen Spektrums in NRW. 

1	  vgl. Bundesregierung (2020b).
2	  �vgl. Landesregierung NRW (2016a), 32; siehe auch: Intergovernmental Science-Polity Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services (2019).
3	  vgl. Dialog „Nachhaltige Stadt“ (2019); Bundesregierung (2020b).
4	  vgl. Umweltbundesamt (UBA) (2017), 10; vgl. Global Taskforce (2016); 6.
5	  United Cities and Local Governments (UCLG) (2015), 1.
6	  Bundesregierung (2016a), 14, 46.

Aufbau und Struktur des Berichtes

Für die Erfassung des Standes der Nachhaltigen 
Entwicklung auf der kommunalen Ebene in NRW 
ist die Betrachtung von Strukturen, institutionellen 
Rahmenbedingungen, Prozessen und Aktivitäten in 
den Kommunen von wesentlicher Bedeutung. Die-
sen Aspekten widmet sich der erste Teil des Berich-
tes „Befragung zu kommunalen Nachhaltigkeitspro-
zessen und -aktivitäten“, dem eine standardisierte 
Befragung zugrunde liegt, an der alle Kommunen 
NRWs im Zeitraum von Anfang Dezember 2019 bis 
Ende Januar 2020 teilnehmen konnten. Zum einen 
wurde mit der Befragung „Kommunale Nachhaltig-
keitsprozesse und -aktivitäten in NRW“ das Ziel ver-
folgt, Daten zu erheben und auszuwerten, die nicht 
flächendeckend verfügbar sind, obwohl sie Aussa-
gekraft hinsichtlich des Standes der Nachhaltigen 
Entwicklung auf kommunaler Ebene in NRW haben. 
Zum anderen wurden subjektive Einschätzungen 
zu Nachhaltigkeitsstrukturen und -prozessen aus 
kommunaler Perspektive, d.h. der jeweils antwor-
tenden kommunalen Mitarbeitenden, abgefragt, die 
Einblicke in die kommunale Praxis ermöglichen. 
Einige der erhobenen Daten werden zudem als 
Datengrundlage für Nachhaltigkeitsindikatoren des 
landesweiten Indikatorensets verwendet, mit dem 
ein kontinuierliches Monitoring der Nachhaltigen 
Entwicklung sowie die Evaluation der landesweiten 
Nachhaltigkeitsstrategie turnusmäßig erfolgt. Es 
besteht demnach eine enge Verknüpfung des Nach-
haltigkeitsberichtes nrwkommunal 2020 mit den 
Nachhaltigkeitsprozessen des Landes NRW. 

Im zweiten Teil des Berichtes „Kommunales Nach-
haltigkeitsindikatorenset“ dient der quantitativen 
Herangehensweise zur Darstellung kommunaler 
Nachhaltigkeit. Die Entwicklungen der letzten Jahre 
werden für unterschiedliche kommunale Größen-
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klassen sowie NRW insgesamt nachvollziehbar 
dargestellt. So wird es den Kommunen in NRW er-
möglicht, den eigenen Stand in nachhaltigkeitsrele-
vanten Themenbereichen wie Bildung, Klima und 
Energie oder Mobilität mit Kommunen der eigenen 
oder anderer Größenklassen sowie NRW insgesamt 
zu vergleichen. potenzielle Trends zu identifizieren 
und unter Einbezug kommunalspezifischer Daten 
Rückschlüsse auf das eigene kommunale Handeln 
zu ziehen. Dazu wird das Set aus insgesamt 27 Nach-
haltigkeitsindikatoren des letzten Nachhaltigkeits-
berichtes nrwkommunal 2018 fortgeführt und mit 
aktuellen Daten ergänzt. Die 27 Indikatoren setzen 
sich aus flächendeckend verfügbaren, öffentlich zu-
gänglichen und regelmäßig zentral fortschreibba-
ren Daten auf der Ebene der Städte und Gemeinden 
in NRW zusammen. Sie sind Ergebnis des Versuchs, 
Ziele und Indikatoren übergeordneter Ebenen, für 
die kommunale Ebene handhabbar zu machen.  
 
Da die den Indikatoren zugrunde liegenden Daten 
des kommunalen Nachhaltigkeitsindikatorensets 
für alle 396 Städte und Gemeinden in NRW vorlie-
gen, können detaillierte Auswertungen einzelner 
Kommunen, einschließlich der Kreise, erfolgen. 
Diese können einen wichtigen Beitrag zum Mo-
nitoring und zur Evaluation bereits vorhandener 
Strategien und Zielsetzungen im Bereich Nach-
haltiger Entwicklung leisten. Alternativ kann sich 
über diesen datengestützten, quantitativen Ansatz 
auch ein Einstieg in die strategische Auseinander-
setzung mit kommunalen Aspekten einer Nach-
haltigen Entwicklung anbieten. Daran interessier-
te Kommunen können sich für weitere Beratungen 
und Informationen unverbindlich an die Landes-
arbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 
21 NRW) als Kompetenznetzwerk für kommunale 
Nachhaltigkeitsstrategien wenden. 

Beide Teile des Berichtes beginnen mit einer einlei-
tenden Erläuterung des Hintergrundes und der Ziel-
setzung sowie einer detaillierten Beschreibung der 
jeweiligen Methodik. Der erste Teil schließt zudem 
mit einem Zwischenfazit inklusive eines methodi-
schen Ausblickes ab, nach dem zweiten Teil wird ein 
abschließendes Gesamtfazit gezogen.
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2.1
HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG

„Um das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz voranzubringen, müssen die Kom-
munen auf allen politischen Ebenen stärker als 
bisher eingebunden werden“, so die am Bundes-
dialog „Nachhaltige Stadt“ beteiligten Oberbür-
germeister*innen im Jahr 2019. Damit verbunden 
sind Forderungen nach mehr Abstimmung, einer 
differenzierteren Auseinandersetzung mit den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kommunen 
sowie mehr Vertrauen und eine Stärkung und Er-
weiterung der Handlungsspielräume kommunaler 
Nachhaltigkeitspolitik.7 Mithilfe einer standardi-
sierten Befragung von Kommunen soll der Tatsache 
gerecht werden, dass diese eine zentrale Rolle bei 
der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen spielen. 
Auf diese Weise können sowohl Erkenntnisse zu 
Strukturen, Prozessen und Rahmenbedingungen 
einer Nachhaltigen Entwicklung nordrhein-west-
fälischer Kommunen gewonnen, als auch vielfältige 
Einschätzungen aus kommunaler Perspektive zu-
sammengefasst werden.

7	  �vgl. Dialog „Nachhaltige Stadt“ (2019), 15. Am Dialog „Nachhaltige Stadt“ sind 32 Oberbürgermeister*innen aus ganz Deutsch-
land beteiligt. Für eine Auflistung siehe ibid.

8	  �Der postalisch versendete Befragungsbogen enthielt 35 Fragen. Nach Versand der Befragungsbögen wurden kurzfristig zwei 
Fragen (Fragen 16 und 17 in der Kategorie „Finanzielle und personelle Ressourcen“) in der online-Version der Befragung er-
gänzt. Daraus ergibt sich eine zum Teil unterschiedliche Anzahl an Antworten. 

9	  �Die Befragung im Rahmen von nrwkommunal 2018 stellt eine Weiterentwicklung der Befragung des 2016er Berichtes dar. Diese 
wiederum basiert auf der Befragung der Länderstudie „Rio+20 NRW“, einem Teilprojekt des Forschungsvorhabens „Rio+20 vor 
Ort – Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven lokaler Nachhaltigkeitsprozesse in Deutschland“ (2010 bis 2012), welches 
unter Leitung des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) durchgeführt wurde (vgl. LAG 21 NRW (2018a),7; 
vgl. LAG 21 NRW (2016), 6; vgl. Nolting; Göll (2012). 

10	  �Von den 37 Fragen wurden die Fragen zur Kenntnis der LAG 21 NRW sowie Anmerkungen, Hinweise oder Kritikpunkte (Fragen 
34-37) nicht in die Kategorien einbezogen. Es ist vorgesehen diese zur Weiterentwicklung künftiger Befragungen zu verwenden.

2.2.
METHODISCHES VORGEHEN

Fragebogendesign

Alle nordrhein-westfälischen Kommunen wurden 
im Zeitraum von Anfang Dezember 2019 bis Ende 
Januar 2020 zur Teilnahme an der standardisierten 
Befragung „Kommunale Nachhaltigkeitsprozesse 
und -aktivitäten in NRW“ eingeladen. Die Befragung 
bestand aus insgesamt 37 Fragen8 und basiert im 
Kern auf derjenigen, die im Rahmen von nrwkom-
munal 2018 durchgeführt wurde9. Es wurden sowohl 
quantitative Daten, etwa zu dem Vorhandensein 
von Strategien und Beschlüssen oder finanziellen 
Ressourcen zur Umsetzung einer Nachhaltigen 
Entwicklung erhoben, als auch qualitative Daten 
beispielsweise Einschätzungen zur künftigen Ent-
wicklung oder zu Förderbedarfen. Leichte Anpas-
sungen am Fragebogen wurden vornehmlich zur 
Verbesserung der Stringenz vorgenommen. Auch 
wurde die Struktur des Fragebogens leicht verän-
dert: Die ehemals sechs thematischen Kategorien 
wurden auf zehn Kategorien10 erweitert: 

¡	Angaben zur Kommune

¡	Nachhaltigkeitsverständnis und -bewusstsein

¡	Strategien und Beschlüsse

BEFRAGUNG ZU KOMMUNALEN 
NACHHALTIGKEITSPROZESSEN 
UND -AKTIVITÄTEN
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¡	Evaluation und Berichterstattung

¡	Finanzielle und personelle Ressourcen

¡	Gremien, Netzwerke und Partnerschaften

¡	Projekte und Kampagnen

¡	Partizipation und bürgerschaftliches  
Engagement

¡	Bewertung der Nachhaltigkeitsaktivitäten  
Ihrer Kommune 

¡	Einschätzungen und Erwartungen zur  
zukünftigen Entwicklung

Dies soll zur Konkretisierung sowie verständliche-
ren Gliederung sowohl des Befragungsbogens11 als 
auch des Berichtes beitragen

Datenerhebung und -aufbereitung

Alle 427 nordrhein-westfälischen Kommunen 
(=Grundgesamtheit) hatten im Zeitraum von Anfang 
Dezember 2019 bis Ende Januar 2020 die Möglich-
keit an der Befragung teilzunehmen. Dazu wurden 
per Post sowie E-Mail alle nordrhein-westfälischen 
Bürgermeister*innen und Landrät*innen über die 
öffentlich zugänglichen Kommunaladressen12 ange-
schrieben. Zudem wurde, wenn möglich eine weite-
re kommunale Ansprechperson aus einem relevanten 

11	  �siehe Hollenberg (2016), 21.
12	  siehe Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (2020).
13	  vgl. Mayer (2009), 60f.
14	  �Das Kriterium der Validität beschreibt, ob der Fragebogen das erfasst, wofür er konstruiert wurde. Das Kriterium der Reliabili-

tät gibt an, ob es bei einer wiederholten Befragung zu weitestgehend denselben Ergebnissen kommt. Das Kriterium der Objek-
tivität bezieht sich unter anderem darauf, ob die Beantwortung unabhängig von der befragten Person erfolgt. (vgl. Hollenberg 
(2016), 6).

15	  vgl. Prein et al. (1994), 27f.

Fachbereich angeschrieben. Von den 427 Kommu-
nen in NRW beteiligten sich 145 an der Befragung, 
was einer Rücklaufquote von 34 % entspricht. Da 
die Auswahl der teilnehmenden Kommunen wie 
in den Vorgängerberichten nicht zufallsgesteuert, 
sondern selbstselektiv vollzogen wurde, handelt es 
sich um eine willkürliche Auswahl der Befragungs-
teilnehmenden. Dies bedeutet, dass die Stichprobe 
als nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit 
gelten kann und demnach keine allgemeingültigen 
Aussagen möglich sind.13  

Bei der Aufbereitung der Daten werden übersprun-
gene Fragen nicht der Antwortmöglichkeit „keine 
Angabe“ zugeteilt, sondern von der Gesamtanzahl 
an Antworten zu dieser Frage abgezogen. Dies wird 
an entsprechender Stelle kenntlich gemacht. Damit 
beziehen sich die Ergebnisse der einzelnen Fragen 
zum Teil auf unterschiedliche Stichproben. 

Da es „die kommunale Perspektive“ per se nicht 
gibt, sind die Einschätzungen zwangsläufig an die 
persönliche sowie professionelle Sicht der antwor-
tenden Person gebunden. 

Auch wenn der Bericht keinen wissenschaftlichen 
Anspruch erhebt, sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass Validität, Reliabilität sowie Objektivi-
tät14 der Befragungsergebnisse stark eingeschränkt 
sind. Vor diesem Hintergrund ist eine Vergleichbar-
keit mit den Nachhaltigkeitsberichten nrwkommunal 
2018, nrwkommunal 2016 sowie der Länderstudie „Rio 
+20 NRW“ nicht möglich15.
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Datendarstellung und -auswertung

Die Ergebnisse werden im Folgenden daher über-
wiegend deskriptiv dargestellt und zusammenge-
fasst. Davon abgeleitete Erkenntnisse werden vor 
dem Hintergrund langjähriger Nachhaltigkeits-
expertise der LAG 21 NRW vorgenommen. Diese 
Verknüpfung von kommunaler Perspektive mit 
den Erfahrungen aus langjähriger inhaltlicher und 
strategischer Arbeit zielt darauf ab, sich unter-
schiedlichen Facetten einer Nachhaltigen Entwick-
lung auf kommunaler Ebene anzunähern, diese 
sichtbar zu machen und konstruktive Reflexionen 
sowie Dialoge anzustoßen. 

Jede der zehn Kategorien wird im Folgenden 
mit Hintergrundinformationen eingeleitet. Da-
bei besteht nicht der Anspruch alle Facetten 
des gegenwärtigen Diskurses zu dem jeweili-
gen Themenbereich wiederzugeben, sondern den  
Leser*innen eine leichtere Einordnung der Ergeb-
nisse in den Gesamtzusammenhang des Themen-
komplexes „Nachhaltige Entwicklung“ zu ermöglichen.

16	  �Von einem Vergleich mit den Daten der Länderstudie Rio +20 wurde an dieser Stelle abgesehen, da dort neben der schriftlichen 
Befragung auch telefonische Interviews geführt wurden und damit keine Vergleichbarkeit der Rücklaufquoten besteht.

17	  Ein Fragebogen wurde ohne Angaben zur Kommune ausgefüllt und konnte demnach nicht zugeordnet werden.

2.3.
ERGEBNISSE

2.3.1.	 Teilnehmende Kommunen

Von den 427 Kommunen NRWs nahmen 145 Kom-
munen (33,7%) an der Befragung teil. Im Vergleich 
zu den beiden Vorgängerberichten nrwkommunal 
2018 und nrwkommunal 201616 ist dies der bisher 
höchste Anteil (vgl. Tabelle 1). Von den 145 teilneh-
menden Kommunen17 sind 123 kreisangehörige  
Städte und Gemeinden von insgesamt 373 (32,7 %), 
11 kreisfreie Städte von insgesamt 23 (47,8 %) und 10 
Kreise von insgesamt 31 Kreisen (32,3 %). Bezogen 
auf ihre Größenklassen verteilen sich die teilneh-
menden Kommunen dieser Befragung sowie der 
Befragungen im Rahmen von nrwkommunal 2018 
und nrwkommunal 2016 wie in Tabelle 1 ersichtlich. 
Bei den Befragungen in den Jahren 2018 und 2016 
ist auffällig: Je größer die Gebietskörperschaft, 
desto größer ist auch die Beteiligung an der Befra-
gung. Dieser Trend führt sich bei der Befragung in 
2020 bis zu einer Größenklasse von 50.000-100.000 
Einwohner*innen fort. 

nrwkommunal 2020 nrwkommunal 2018 nrwkommunal 2016

Einwohner*innen
NRW- 

Kommunen
Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil  
an NRW- 

Kommunen insg.

%-Anteil  
an eigener  

Größenklasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil  
an NRW- 

Kommunen insg.

%-Anteil  
an eigener  

Größenklasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil  
an NRW- 

Kommunen insg.

%-Anteil  
an eigener  

Größenklasse

< 10.000 EW 54 10 2,3 18,5 56 6 1,4 10,7 57 9 2,1 15,8

< 20.000 EW 133 41 9,6 30,8 132 20 4,7 15,2 133 29 6,8 21,8

< 50.000 EW 133 50 11,7 37,6 132 30 7,0 22,7 132 41 9,6 31,1

< 100.000 EW 46 19 4,4 41,3 47 14 3,3 29,8 45 19 4,4 42,2

> 100.000 EW 61 24 5,6 39,3 60 25 5,9 41,7 60 37 8,7 61,7

Summe 427 144 33,7 427 95 22,2 427 135 31,6

Tabelle 1: Teilnehmende Kommunen nach Größe der Einwohner*innen
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2.3.2.	Nachhaltigkeitsverständnis  
und -bewusstsein

Mangelndes Nachhaltigkeitsbewusstsein gilt laut 
einer Umfrage des Europäischen Ausschusses der 
Regionen (AdR) und der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) als eine der größten, aktuellen Herausfor-
derungen im Kontext der Umsetzung einer Nach-
haltigen Entwicklung18. Begegnen können Kommu-
nen dieser Herausforderung mit der Entwicklung 
eines kohärenten Nachhaltigkeitsverständnisses. 
Denn ein einheitliches verwaltungs- und politik-
übergreifendes Verständnis beugt nicht nur der 
beliebigen Verwendung des Begriffs vor, sondern 
bildet auch einen entscheidenden Grundstein für 
künftige Strategien und Beschlüsse zur kommuna-
len Nachhaltigen Entwicklung. Für Mitarbeitende 
der Kommunalverwaltung wird der Begriff „Nach-
haltige Entwicklung“ somit transparenter und 
greifbarer. Zentraler Bestandteil der Entwicklung 
eines Nachhaltigkeitsverständnisses ist eine lo-
kale Schwerpunktsetzung, welche die kommunal-
spezifischen Rahmenbedingungen berücksichtigt 
und den Herausforderungen vor Ort gerecht wird.19 

18	  vgl. AdR/OECD (2019), 1.
19	  vgl. Leuphana Universität Lüneburg (2015), 71f.

Nachhaltigkeitsverständnis der Kommunen 

Zu Beginn der Befragung wurden die Kommunen 
gebeten anzugeben, an welchem Verständnis bzw. 
welcher Definition von Nachhaltigkeit sie sich orien-
tieren. 108 Kommunen beantworteten diese Frage. 
Die Mehrheit der Antwortenden versteht unter dem 
Begriff Nachhaltigkeit die Verantwortung, kommu-
nale Aufgaben so wahrzunehmen, dass Gemeinden, 
Städte und Kreise auch in Zukunft lebenswert sind. 
So sollen bei gegenwärtigen Beschlussfassungen 
auch die Bedürfnisse künftiger Generationen in den 
Blick genommen werden. Einige der Kommunen 
orientieren sich dazu an übergeordneten Strate-
gien, wie der Agenda 2030, oder allgemeingültigen 
Definitionen von Nachhaltigkeit, wie der Definition 
der Brundtland-Kommission. Hierbei haben – den 
Antworten der Kommunen zufolge – das Prinzip der 
Ressourcenschonung und der Klimaschutz hohe

nrwkommunal 2020 nrwkommunal 2018 nrwkommunal 2016

Einwohner*innen
NRW- 

Kommunen
Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil  
an NRW- 

Kommunen insg.

%-Anteil  
an eigener  

Größenklasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil  
an NRW- 

Kommunen insg.

%-Anteil  
an eigener  

Größenklasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil  
an NRW- 

Kommunen insg.

%-Anteil  
an eigener  

Größenklasse

< 10.000 EW 54 10 2,3 18,5 56 6 1,4 10,7 57 9 2,1 15,8

< 20.000 EW 133 41 9,6 30,8 132 20 4,7 15,2 133 29 6,8 21,8

< 50.000 EW 133 50 11,7 37,6 132 30 7,0 22,7 132 41 9,6 31,1

< 100.000 EW 46 19 4,4 41,3 47 14 3,3 29,8 45 19 4,4 42,2

> 100.000 EW 61 24 5,6 39,3 60 25 5,9 41,7 60 37 8,7 61,7

Summe 427 144 33,7 427 95 22,2 427 135 31,6
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Priorität. Gleichermaßen betont ein großer Anteil 
der Kommunen, dass Nachhaltigkeit bedeute, öko-
logische, ökonomische und soziale Dimensionen 
miteinander zu vereinen und kommunale Entwick-
lungskonzepte unter Berücksichtigung der lokalen 
und globalen Auswirkungen ganzheitlich zu denken. 
Es geht aber auch aus den Antworten hervor, dass 
in zahlreichen Kommunen noch kein verwaltungs-
übergreifendes Nachhaltigkeitsverständnis exis-
tiert. So formulieren viele Kommunen explizit, dass 
es keine einheitliche verwaltungsinterne Definition 
von Nachhaltigkeit gibt. Einige der Antwortenden 
geben zudem an, dass sich das Nachhaltigkeitsver-
ständnis nur indirekt aus sektoralen Beschlüssen, 
beispielsweise dem Klimaschutzkonzept der Kom-
mune, ableiten lässt. Auch wird in den Antworten 
mehrmals darauf hingewiesen, dass Diskussionen 
zur Formulierung eines gemeinsamen Nachhaltig-
keitsverständnisses in entsprechenden Gremien 
bereits stattfinden oder in Planung sind.

 
2.3.3.	Strategien und Beschlüsse

Auf allen politisch-administrativen Ebenen wird 
Nachhaltigkeit in Form von Strategien und Be-
schlüssen verankert. Dabei ist eine Orientierung 
an den Zielsetzungen der jeweils übergeordneten 
Ebenen zentral. Dieses stufenweise Ineinander-
greifen wird als vertikale Integration bezeichnet 
und dient einem einheitlichen Vorgehen, Ineinan-
dergreifen von Prozessen und der transparen-
ten Darstellung von Fortschritten auf den unter-
schiedlichen Ebenen. Vor diesem Hintergrund 
werden im folgenden Abschnitt nachhaltigkeits-
bezogene Strategien und Beschlüsse näher in den 
Blick genommen. 

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN

Internationale Ebene

Die Agenda 2030 mit den 17 Globalen Nachhal-
tigkeitszielen (SDGs) und 169 Unterzielen wurde 
im September 2015 von den aktuellen 193 Mit-
gliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) ver-
abschiedet und stellt ein globales Rahmenwerk 
dar, das ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Entwicklungsaspekte umfasst und zusammen-
denkt20. Die Agenda gilt – im Gegensatz zu frühe-
ren Programmen – für alle Länder gleicherma-
ßen21 und löst die Milleniumsentwicklungsziele 
(Millenium Development Goals, MDGs) ab, die 
sich die UN im Jahr 2000 gesetzt hatte22. Zum 
Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung hat sich 
die UN bereits 1992 mit der Agenda 21 bekannt.23 

Europäische Ebene

Die Europäische Strategie für Nachhaltige Ent-
wicklung wurde 2001 vom Europäischen Rat 
beschlossen und zuletzt 2006 überarbeitet. Vor 
dem Hintergrund der 2015 verabschiedeten 
Agenda 2030 gilt diese als veraltet.24 Im Jahr 
2019 brachte die Europäische Kommission das 
Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nach-
haltigen Europa“ heraus, in dem unter anderem 
eine übergreifende EU-Strategie für Nachhaltige 
Entwicklung diskutiert wird.25

20	  vgl. UN (2015). 
21	  vgl. Bundesregierung (2020a).
22	  vgl. Bundesregierung (2016b).
23	  vgl. Bundesregierung (2020b).
24	  �vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit (2013).
25	  vgl. European Commission (2019).
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NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN

Nationale Ebene (Deutschland)

Deutschland hat sich zur Umsetzung der Agenda 
2030 verpflichtet und dazu im Jahr 2017 eine Neu-
auflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
verabschiedet, die den „Kurs für eine nachhaltige 
Entwicklung“ bestimmt. Erstmals beschlossen 
wurde eine Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
im Jahr 2002, seitdem wird sie regelmäßig fort-
geschrieben. Zuletzt wurde die Strategie 2018 
aktualisiert, eine Überarbeitung erfolgt 2020.26 

Länderebene (NRW)

Die Landesregierung NRW beschloss im Jahr 2016 
die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie und verpflich-
tete sich damit als erstes deutsches Bundesland, 
die SDGs umzusetzen. Bis zum Frühjahr 2020 soll 
die Strategie überarbeitet werden, unter anderem 
zur Verbesserung des Ineinandergreifens mit der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.27 Mittlerwei-
le verfügt die Mehrheit der deutschen Bundeslän-
der über eine Nachhaltigkeitsstrategie.28

26	  vgl. Bundesregierung (2019); vgl. Bundesregierung (2020c).
27	  vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2020).
28	  vgl. Statistisches Bundesamt (2020a).
29	  vgl. Forum Umwelt & Entwicklung/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (2002).
30	  vgl. Koch et al. (2019), 14.
31	  Für die Gesamtdokumentation der ersten Projektlaufzeit, siehe LAG 21 NRW (2018b).

Kommunale Ebene

Bereits 1992 wurden Kommunen weltweit in der 
Agenda 21 dazu aufgefordert, im Dialog mit der 
Bevölkerung vor Ort, ein lokales Handlungspro-
gramm für Nachhaltige Entwicklung, die Lokale 
Agenda 21, zu erarbeiten und umzusetzen – dies 
ist weltweit vielerorts geschehen.29 In Nachfolge 
der Agenda 21 steht die Agenda 2030. Diese soll 
neben der nationalen und regionalen Ebene, auch 
auf lokaler Ebene umgesetzt werden.30 Dem fol-
gend, bringen integrierte kommunale Nachhaltig-
keitsstrategien kommunales Handeln in Einklang 
mit der Strategien übergeordneter Ebenen, was 
der kontinuierlichen Steuerung von Kommunalpo-
litik und -verwaltung im Sinne einer Nachhaltigen 
Entwicklung dient. So beispielsweise auch in den 
30 Modellkommunen des Projektes „Global Nach-
haltige Kommune NRW“, das von der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Enga-
gement Global gemeinsam mit der LAG 21 NRW 
umgesetzt wird.31 
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Relevanz von Strategien auf anderen Ebenen

Insgesamt haben 129 Kommunen mindestens zu 
einer der Fragen nach der Relevanz von Nachhal-
tigkeitsstrategien auf Landes-, Bundes- sowie der 
UN-Ebene eine Antwort angegeben. Davon wählten 
insgesamt 27 Kommunen (20,9%) bei allen drei Fra-
gen „Keine Angabe möglich“. Da sich die Anzahl der 
antwortenden Kommunen nicht bei allen Fragen 
aus denselben Kommunen zusammensetzt, sind die 
Antworten zu den einzelnen Nachhaltigkeitsstrate-
gien nicht direkt miteinander zu vergleichen.

Die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie hat für jeweils 
30,2 % der antwortenden Kommunen (n=126) eine 
niedrige Relevanz, für 30,2% eine mittlere und für 
14,3% eine hohe Relevanz. Rund ein Viertel der ant-
wortenden Kommunen konnte keine Angaben zur 
Relevanz machen. Die Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie hat für 31,5 % der antwortenden Kommu-
nen (n=127) eine niedrige Relevanz, für 28,3% eine 
mittlere und für 13,4 % eine hohe Relevanz. Rund 
ein Viertel der antwortenden Kommunen konnte 

32	  �Eine der an der Befragung teilnehmenden Kommunen machte auf dem Fragebogen keine Angaben zur Kommune. Diese antwor-
tete auch hier und konnte folglich keiner Größenklasse zugeordnet werden. 

33	  �Gaben Kommunen hier nichts, bei der Folgefrage aber eine Jahreszahl an, wurden sie zu der Anzahl antwortender Kommunen 
hinzugezählt.

keine Angaben zur Relevanz machen. Die Agenda 
2030 mit ihren SDGs hat für 28,6% der antworten-
den Kommunen (n=126) eine niedrige Relevanz, für 
21,4% eine mittlere und für 25,4% eine hohe Re-
levanz. Auch hier konnte rund ein Viertel der ant-
wortenden Kommunen keine Angaben zur Relevanz 
machen (vgl. Abbildung 1). Insgesamt gaben bei der 
Agenda 2030 mit ihren SDGs 32 Kommunen an, dass 
diese eine hohe Relevanz habe. Zu keiner anderen 
Strategie traf eine derart hohe Anzahl an Kommu-
nen eine solche Beurteilung. 

Beschluss zur Lokalen Agenda 21 und/oder 
Nachhaltigkeitsstrategie32

Von den antwortenden Kommunen (n=129)33 ga-
ben 64 Kommunen (49,6%) an, einen Beschluss 
zur Lokalen Agenda 21 und/oder einer Nachhaltig-
keitsstrategie gefasst zu haben und 53 Kommunen 
(41,1%) keinen Beschluss gefasst zu haben. Für 12 
Kommunen (9,3%) war es nicht möglich eine Angabe 
zu machen (vgl. Tabelle 2). 

NRW - Nachhaltigkeitsstrategie Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie Agenda 2030 / SDGs

25,4 %

21,4 %28,6 %

24,6 %

Hohe Relevanz Mittlere Relevanz Niedrige Relevanz Keine Angabe möglich

14,3 %

30,2 %

30,2 %

25,4 %

13,4 %

28,3 %

31,5 %

26,8 %

n=126 n=127 n=126

Abbildung 1: Relevanz von Strategien übergeordneter Ebenen

Welche Relevanz haben Strategien anderer Ebenen für die nachhaltigen Prozesse in Ihrer Kommune?
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Von den 54 NRW-Kommunen unter 10.000 Einwoh-
ner*innen nahmen 10 Kommunen (18,5%) an unserer 
Befragung teil (vgl. Tabelle 1). Davon antworteten 6 
Kommunen auf diese Frage. Keine dieser Kommunen 
gab an, über einen Lokalen Agenda 21/Nachhaltigkeits-
strategie-Beschluss zu verfügen (vgl. Abbildung 2). 

In der Größenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwoh-
ner*innen gibt es in NRW 133 Kommunen, von denen 
sich 41 Kommunen (30,8%) an unserer Befragung 
beteiligten (vgl. Tabelle 1). Davon antworteten 37 
Kommunen auf diese Frage. 11 dieser Kommunen 
(29,7%) gaben an über einen Beschluss zur Lokalen 
Agenda 21/Nachhaltigkeitsstrategie zu verfügen, 25 
Kommunen (67,6%) verneinten dies und eine Kom-
mune (2,7%) machte keine Angabe (vgl. Abbildung 2).

Tabelle 2: Angaben zu Lokale Agenda 21-/Nachhaltigkeits-
strategie-Beschlüssen

Gibt es in ihrer Kommune einen Beschluss zur Lokalen 
Agenda 21 und/oder zusätzliche Beschlüsse zu einer 
Nachhaltigkeitsstrategie?

Nennungen

%-Anteil 
an ant-

wortenden 
Kommunen

Ja 64 49,6

Nein 53 41,1

Keine Angabe möglich 12 9,3

Antwortende Kommunen 129 100,0

 < 10.000
Einwohner*innen

10.000 - 20.000
Einwohner*innen

20.000 - 50.000
Einwohner*innen

Mit Beschluss Ohne Beschluss Keine Angabe möglich

0,0%

83,3%

16,7%
29,7%

67,6%

2,7%

55,1%
32,7%

12,2%

0,0%

84,6%

15,4%

65,2%
21,7%

13,0%

50.000 - 100.000
Einwohner*innen

 > 100.000
Einwohner*innen

n=6 n=37 n=49

n=13 n=23

Abbildung 2: Lokale Agenda 21-/Nachhaltigkeitsstrategie-Beschlüsse nach Größenklassen

Welche Relevanz haben Strategien anderer Ebenen für die nachhaltigen Prozesse in Ihrer Kommune?
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Von der Größenklasse 20.000 – 50.000 Einwoh-
ner*innen gibt es ebenfalls 133 Kommunen in NRW. 
Davon beteiligten sich 50 Kommunen (37,6%) an 
unserer Befragung (vgl. Tabelle 1) und 49 dieser 
Kommunen antwortete auf diese Frage. 27 dieser 
Kommunen (55,1%) gab an, über einen Beschluss 
zu verfügen, 16 dieser Kommunen verneinte dies 
(32,7%) und 6 dieser Kommunen (12,2%) machte 
keine Angabe dazu (vgl. Abbildung 2).

In NRW gibt es insgesamt 46 Kommunen in der Grö-
ßenklasse 50.000 - 100.000 Einwohner*innen. Davon 
nahmen 19 (41,3%) an unserer Befragung teil (vgl. Ta-
belle 1), von denen 13 Kommunen auf diese Frage ant-
worteten. Davon gaben 84,6 % an über einen Beschluss 
zur Lokalen Agenda 21/Nachhaltigkeitsstrategie zu 
verfügen und 15,4% verneinten dies (vgl. Abbildung 2).

Von der Größenklasse über 100.000 Einwohner*in-
nen gibt es 61 Kommunen in NRW. Davon nahmen 
24 Kommunen (39,3%) an unserer Befragung teil, 
von denen 23 auf diese Frage antworteten. Davon 
gaben 65,2% an über einen Beschluss zur Lokalen 
Agenda 21/Nachhaltigkeitsstrategie zu verfügen, 
21,7% verneinten dies und für 13% der antworten-
den Kommunen war es nicht möglich, eine Angabe 
zu machen (vgl. Abbildung 2).

Zeitpunkt der Beschlussfassung über eine 
Lokale Agenda 21 und/oder Nachhaltigkeits-
strategie

Von den 64 Kommunen, die bejaht haben, einen 
Beschluss zur Lokalen Agenda 21 und/oder Nach-
haltigkeitsstrategie gefasst zu haben, gaben 51 
Kommunen eine Jahreszahl als Zeitpunkt der Be-
schlussfassung und 7 Kommunen zwei Jahreszah-
len als Zeitpunkte der Beschlussfassung an. Be-
trachtet man den Zeitpunkt der Beschlussfassung, 
zeigt sich, dass 30 der Beschlüsse (46,2%) bis zum 
Jahr 2000 gefasst wurden, 32,3 % seit 2016 und 
21,5% zwischen 2001 und 2015 (vgl. Tabelle 3). 

34	  �Hier sind Kommunen und Nennungen gleichgesetzt. Obwohl zum Teil mehrere Strategien und/oder Beschlüsse unter „Son-
stiges“ angegeben wurden, wurden diese als eine Nennung gezählt. Sofern unter „Sonstiges“ lediglich Kommentare zu den 
bisherigen Angaben gemacht wurden, wurden diese nicht als „Sonstiges“ gezählt.

Sektoral orientierte Strategien und/oder  
Beschlüsse

Von den Kommunen (n=131) gaben 126 (96,2 %) an, 
über mindestens eine sektoral orientierte Strategie 
und/oder einen Beschluss zu verfügen. 5 Kommu-
nen (3,8%) war es nicht möglich eine Angabe dazu 
zu machen (vgl. Tabelle 4). Alle der 64 Kommunen, 
die angaben, über einen Beschluss zur Lokalen 
Agenda 21 und/oder Nachhaltigkeitsstrategie zu 
verfügen (vgl. Tabelle 2), antworteten auch zu die-
ser Frage und gaben jeweils mindestens eine sek-
toral orientierte Strategie oder einen Beschluss 
an. Das bedeutet, dass 62 Kommunen (47,3%) zwar 
keinen Beschluss über eine Lokale Agenda 21 und/
oder eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, aber über 
mindestens eine sektoral orientierte Strategie oder 
einen Beschluss verfügen. 

Die Bedeutung der unterschiedlichen Arten von 
Strategien und Beschlüssen zeigt sich in Bezug auf 
die Gesamtzahl der Nennungen in diesem Bereich. 
Am meisten vertreten sind Energie- und Klima-
schutzkonzepte (bei 87% Kommunen (n=131)). An 
zweiter Stelle folgen Gleichstellungs- bzw. Frauen-
förderprogramme (61,8 %), gefolgt von Regionalen 
Entwicklungskonzepten (39,7%), Mobilitätsplänen 
(38,9) und Flächenmanagement (38,2). Unter „Sons-
tiges“ gaben 34 Kommunen34 weitere Strategien und 

Wann wurde/n dieser Beschluss/diese Beschlüsse gefasst?

Nennungen
%-Anteil an 
Nennungen 

insg.

Bis 2000 30 46,2

2001-2015 14 21,5

seit 2016 21 32,3

Summe 65 100,0

Antwortende Kommunen: 58

Tabelle 3: Zeitpunkt der Beschlussfassung über eine Lokale 
Agenda 21 und/oder Nachhaltigkeitsstrategie
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Beschlüsse zu verschiedenen Themen, darunter 
Armutsprävention, Inklusion oder Wirtschaft an. 
Die wenigsten Nennungen entfielen auf den Nach-
haltigkeitshaushalt (6,1%), gefolgt von Biodiversi-
tätsstrategien (10,7%) (vgl. Tabelle 4).

Mitgliedschaften und/oder Unterstützung von 
Beschlüssen übergeordneter Initiativen

Hinsichtlich kommunaler Mitgliedschaften und der 
Unterstützung von Beschlüssen übergeordneter 
Initiativen zeigt sich ein gemischtes Bild. Während 
38 (29,2%) Kommunen (n=130) angaben über keine 
Mitgliedschaften zu verfügen und auch keine Be-

35	  Auch hier sind Kommunen und Nennungen gleichgesetzt.

schlüsse übergeordneter Initiativen zu unterstüt-
zen, gaben 71 Kommunen (54,6%) dazu mindestens 
eine Antwort. Die Mitgliedschaft im Klimabündnis 
(29,2%) sowie bei der LAG 21 NRW (25,4%) sind dabei 
stark vertreten. Der von den Kommunen am stärks-
ten unterstützte Beschluss (12,3%) ist die Muster-
resolution zur Agenda 2030. „Sonstiges“ wurde 
von 21 Kommunen (16,2%) ausgewählt35. Darunter 
wurde beispielsweise OECD, ICLEI, Eurocities SDG 
Taskforce, Partnernetzwerk BNE-Kommunen in 
Deutschland, New Urban Agenda, Kommunen für 
biologische Vielfalt, Zukunftsnetz Mobilität NRW, 
oder der EU-Convenant of Mayors angegeben. Ins-
gesamt war es 21 Kommunen (16,2%) nicht möglich, 
eine Angabe zu der Frage zu machen (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 4: Art der sektoral orientierten Strategien und Beschlüsse

Über welche sektoral orientierte Strategie und/oder Beschlüsse, die auf eine Nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind, 
verfügt ihre Kommune? (Mehrfachnennungen waren möglich) 

Nennungen
%-Anteil an  

antwortenden  
Kommunen

Energie-/ Klimaschutzkonzept 114 87,0

Gleichstellungs- bzw. Frauenförderplan 81 61,8

Regionales Entwicklungskonzept 52 39,7

Mobilitätsplan 51 38,9

Flächenmanagement 50 38,2

Integrationsstrategie 40 30,5

Sonstiges 34 26,0

Klimaanpassungsstrategie 33 25,2

Sozialberichterstattung 27 20,6

Bildung für Nachhaltige Entwicklung 23 17,6

Biodiversitätsstrategie 14 10,7

Nachhaltigkeitshaushalt 8 6,1

Keine Angabe möglich 5 3,8

Summe 532

Antwortende Kommunen: 131
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2.3.4. Evaluation und Bericht- 
erstattung 

Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Stärkung der Arbeit für eine Nachhaltige Ent-
wicklung zu gewährleisten, sind das Monitoring 
fortlaufender Prozesse sowie deren Evaluation 
entscheidende Faktoren. Dies gilt für alle poli- 
tischen Ebenen. Dabei spielen Nachhaltigkeits-
indikatoren36 eine wichtige Rolle: Auf den jewei-
ligen kommunalen Kontext abgestimmt, ermög-
lichen sie es, Erfolge und Misserfolge lokaler 
Nachhaltigkeitsprozesse und -strategien aufzu-
zeigen. Sie bilden somit die Basis für regulieren-
de Optimierungsmaßnahmen und transparente 
Follow-up-Prozesse.37 Vor diesem Hintergrund 
werden im Folgenden die Berichterstattung und 
Evaluation der Strategien und Beschlüsse in 
den nordrhein-westfälischen Kommunen in den  
Mittelpunkt gestellt.

36	  �Weitere Informationen zu Indikatorensets und Monitorings der verschiedenen politischen Ebenen finden sich im Kapitel „Kom-
munales Nachhaltigkeitsindikatorenset“ dieses Berichtes.

37	  vgl. Global Taskforce (2016), 37-40. 

Evaluation der Beschlüsse und Strategien

Die Kommunen wurden danach befragt, ob eine 
Evaluation der Strategien und Beschlüsse statt-
findet. Rund 33 % Kommunen (n=128) gab an, dass 
dies nicht der Fall sei. In rund 45% der Kommunen 
findet eine Evaluation statt und rund 23 % war es 
nicht möglich, eine Angabe zu machen (vgl. Abbil-
dung 3). 24,4% der Kommunen (n=127) gaben an, 
dass Evaluationen mithilfe von Indikatorenberichten 
stattfinden, 47 Kommunen (37,0%) gaben an mithilfe 
von Fortschrittsberichten zu evaluieren. Die zeitli-
chen Abstände unterscheiden sich wie in Tabelle 6 
ersichtlich. 11 Kommunen gaben etwas in das freie 
Feld "Sonstiges" ein. Dabei wies ein Großteil darauf 
hin, dass der zeitliche Abstand und das Evaluations-
instrument sich nach der Art der Strategie bzw. des 
Beschlusses richten. Diese Kommunen haben zum 
Großteil weder zum Indikatoren- noch zum Fort-
schrittsbericht einen zeitlichen Abstand angegeben, 
oder wählten „Keine Angabe möglich“ aus. 

Tabelle 5: Mitgliedschaften und Unterstützung von Beschlüssen übergeordneter Initiativen 

Fördert Ihre Kommune eine Nachhaltige Entwicklung durch Mitgliedschaften oder Unterstützung von Beschlüssen  
übergeordneter Initiativen?

Nennungen
%-Anteil an 
antwortenden 
Kommunen

Mitgliedschaft im Klima-Bündnis 38 29,2

Keine Mitgliedschaften oder Unterstützung von Beschlüssen 38 29,2

Mitgliedschaft LAG 21 NRW 33 25,4

Sonstiges (bitte angeben, z.B. Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, Countdown 2010 etc.) 21 16,2

Keine Angabe möglich 21 16,2

Musterresolution "2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler 
Ebene gestalten"

16 12,3

Aalborg Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit 5 3,8

Millennium Development Goals (MDG) 4 3,1

Summe 176

Antwortende Kommunen: 130
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Ja

Nein

k.A.

44,5 %

32,8 %

22,7 %

Abbildung 3: Evaluation der Strategien und Beschlüsse

Werden die Strategien und Beschlüsse  
(inkl. LA 21) evaluiert?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

Abbildung 4: Berichterstattung an die Politik

Erfolgt eine Berichterstattung an die Politik hinsichtlich 
der Strategien und Beschlüsse?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

Tabelle 6: Zeitliche Abstände der Evaluation

Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen und mit welchen Instrumenten werden die Strategien und Beschlüsse  
(inkl. LA 21) evaluiert?

Indikatorenbericht Fortschrittsbericht

Nennungen
%-Anteil an  

allen Nennungen
Nennungen

%-Anteil an  
allen Nennungen

Weniger als 12 Monate 1 1,6 5 6,8

Jährlich 18 28,6 29 39,7

12- 24 Monate 4 6,3 11 15,1

Mehr als 24 Monate 8 12,7 2 2,7

Keine Angabe möglich 32 50,8 26 35,6

Summe 63 100,0 73 100,0

Antwortende Kommunen: 127

n=128 n=127
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Berichterstattung an die Politik hinsichtlich 
der Strategien und Beschlüsse

Eine Mehrheit der Kommunen (70,1% Kommunen von 
n=127) gab an, der Politik Bericht zu erstatten (vgl. 
Abbildung 4). Die zeitlichen Abstände der Bericht-
erstattung verteilen sich wie in Tabelle 7 ersichtlich.

2.3.5. Finanzielle und personelle  
Ressourcen

Der Mangel an finanziellen Ressourcen ist oftmals 
der größte Hinderungsgrund für die Umsetzung 
Nachhaltiger Entwicklung.38 Doch zur Realisierung 
ambitionierter Nachhaltigkeitsaktivitäten und  
-maßnahmen auf kommunaler Ebene sind aus- 
reichende finanzielle sowie personelle Ressourcen 
und eine Verknüpfung von Nachhaltigkeitszielen 
mit dem kommunalen Haushalt dringend erforder-
lich.39 Aus diesem Grund bezieht sich der folgende 
Abschnitt auf verfügbare Personal- und Sachmittel 
der Kommunen sowie die Inanspruchnahme optio-
naler Förderungen durch Land, Bund und EU. 

38	  vgl. SRU (2019).
39	  vgl. Global Taskforce (2016), vgl. Dialog „Nachhaltige Stadt“ (2019).

Personalmittel

Von den Kommunen (n=128) gaben 48,4% an, dass im 
Haushalt Personalstellen oder Personalmittel für den 
Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsprozess zur 
Verfügung gestellt werden. Der Umfang der Perso-
nalstellen bzw. -mittel variiert dabei in einem Spek-
trum von „keine Angabe möglich“ über „enthalten in 
einer anderen Stelle“ bis hin zu einer Viertel-, Halb-
zeit-, Vollzeit- oder mehreren Vollzeitstellen. Auch 
wurde zwischen verstetigten und befristet geför-
derten Personalstellen unterschieden. Auffällig da- 
bei ist, dass sich einige Angaben auch auf Personal- 
stellen in einzelnen Bereichen wie Klimaschutz, 
Gleichstellung, Umweltschutz und nicht explizit auf 
Lokale Agenda 21/Nachhaltigkeit beziehen. 36% 
Kommunen gab an, dass keine Personalmittel für den  
Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsprozess zur 
Verfügung stehen und 20 Kommunen (15,6%) war es 
nicht möglich, eine Angabe zu dieser Frage zu machen.

Sachmittel

Auf die Frage nach Sachmitteln für Lokale Agenda 
21- bzw. Nachhaltigkeitsprozesse gaben 37% der 
Kommunen (n= 127) an, über entsprechende Sach-
mittel zu verfügen. Der Umfang der zur Verfügung 
stehenden Mittel variiert in einem Spektrum von 5 € 
als niedrigster bis 250.000 € als höchster Wert. Da 
auf dem Fragebogen nicht präzisiert wurde, ob die 
Angabe auf ein Jahr bezogen sein soll, ist zum Teil 
unklar, für welchen Zeitraum diese Mittel zur Verfü-
gung stehen. Auffällig ist auch hier, dass die Sachmit-
tel oftmals nicht explizit als Mittel für Lokale Agenda 
21- bzw. Nachhaltigkeitsprozesse zur Verfügung ste-
hen, sondern in Bereichen des Klimaschutzes bzw. 
der Umweltmaßnahmen (z.B. genannt wurden „für 
ein Klimaschutzkonzept“, „für Klimaschutzmanage-
ment“ „für Klimafolgenanpassung“). 40 Kommunen 
(31,5%) gaben an, dass keine Sachmittel zur Ver-
fügung stehen und weitere 40 Kommunen (31,5%) 
konnten keine Angabe zu dieser Frage machen.

Tabelle 7: Zeitliche Abstände der Berichterstattung

Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen erfolgt  
eine Berichterstattung an die Politik hinsichtlich  
der Strategien und Beschlüsse?

Nennungen
%-Anteil an allen 

Nennungen

Weniger als 12 Monate 19 21,3

Jährlich 33 37,1

12- 24 Monate 16 18,0

Mehr als 24 Monate 4 4,5

Keine Angabe möglich 17 19,1

Summe 89
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Förderung durch übergeordnete Ebenen 
(Land, Bund, EU)

Von den Kommunen (n=127) gaben 42,5 % an, von 
höheren politischen administrativen Ebenen, wie 
dem Land NRW, dem Bund oder der EU, finanzielle 
Förderung für Aktivitäten, Strategien oder Kampa-
gnen zu erfahren. Demgegenüber gaben 39,4% an, 
nicht gefördert zu werden, während 18,1 % hierzu 
keine Angaben machten konnten (vgl. Abbildung 5).

Gewünschte Erhöhung der Fördermittel auf 
übergeordneten Ebenen

Von den Kommunen (n=115) gaben circa 60% an, sich 
eine stärkere finanzielle Förderung durch überge-
ordnete Ebenen zu wünschen. 33% der Kommunen 
war es nicht möglich eine Angabe dazu zu machen 
(vgl. Abbildung 6).40

40	� Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es in der der online-Version des Fragebogens trotz Formulierung der Frage im 
Plural nicht möglich war, mehrere Antwortoptionen auszuwählen. Auf einem händisch ausgefüllten ausgedruckten Antwortbo-
gen wurden zu dieser Frage mehrere Antworten angekreuzt. Diese konnten nicht in die Auswertung aufgenommen werden. Auch 
ist darauf hinzuweisen, dass nur die online-Version der Befragung diese Frage enthielt (vgl. Kapitel 2.2).

Bereiche, für die mehr Fördermittel  
übergeordneter Ebenen zur Verfügung  
stehen sollten

Von den Kommunen (n=113) gaben 44,2% an keine 
Angabe dazu machen zu können, in welchen Berei-
chen mehr Fördermittel übergeordneter Ebenen 
zur Verfügung stehen sollten. 2,7 % der Kommu-
nen antworteten, dass in keinem Bereich mehr 
Fördermittel zur Verfügung stehen sollten. 31% 
der Kommunen definierten die Bereiche näher, 
darunter personelle Ausstattung (z.B. Nachhaltig-
keitsmanager*innen), Entwicklung kommunaler 
Nachhaltigkeitsstrategien, Mobilität, BNE, Öffent-
lichkeitsarbeit, Klimaschutz und -anpassung, Na-
turschutz, Erneuerbare Energien, Digitalisierung, 
ökologisches Wirtschaften, nachhaltiges Bauen 
und energetische Sanierung, Landwirtschaft, Bür-
ger*innenbeteiligung und Demokratieförderung, 
nachhaltige Beschaffung. 

Ja

Nein

k.A.

39,4 %

42,5 %

18,1 %

Abbildung 5: Bestehende finanzielle Förderung durch über-
geordnete Ebenen

Werden aktuell in Ihrer Kommune Aktivitäten, Strategien 
oder Kampagnen zur Nachhaltigen Entwicklung durch über- 
geordnete Ebenen (Land, Bund, EU) finanziell gefördert?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

n=127

15,7 %

40,9 %
33,0 %

4,3 %

6,1 %

Land

Bund

EU

Auf
keiner d.
Ebenen

k.A.
möglich

Abbildung 6: Erwünschte finanzielle Förderung durch über-
geordnete Ebenen 40

[Einschätzung] Auf welcher/welchen Ebene/n sollte/n 
mehr Fördermittel für Nachhaltigkeitsmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden?

n=115
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2.3.6. Gremien, Netzwerke und  
Partnerschaften

Vielerorts haben Kommunen sich bereits auf den 
Weg gemacht: Sie ergreifen Initiative, entwickeln 
Nachhaltigkeitsstrategien und weisen eine Viel-
falt von Aktivitäten im Feld der Nachhaltigkeit vor.  
Diese positive Tendenz lässt sich mit vereinten 
Kräften verfestigen: Gremien, Netzwerke und Part-
nerschaften ermöglichen es, fachliche Grenzen 
zu überschreiten, Silodenken zu überwinden und  
Synergieeffekte zu schaffen. So bieten beispiels-
weise globale Partnerschaften, die über die Idee 
der klassischen Städtepartnerschaft hinausgehen, 
die Chance, sich hinsichtlich der lokalen Umsetzung 
der Agenda 2030 auszutauschen und gegenseitig zu 
unterstützen.41 Ob und auf welche Weise eine solche 
Bündelung von Kräften in NRW-Kommunen statt-
findet, wird im Folgenden in den Fokus genommen. 

41	  vgl. UBA (2017).

Verantwortliche Gremien

Etwa ein Drittel der Kommunen (n=127) verfügt 
über keine offiziellen Gremien, während 17 Kom-
munen dazu keine Angabe machten. Somit lässt 
sich schlussfolgern, dass rund die Hälfte der Kom-
munen mindestens über ein Lokale Agenda 21- bzw. 
Nachhaltigkeitsgremium verfügt und sich kontinu-
ierlich mit Nachhaltiger Entwicklung befasst. 22,8% 
der Kommunen haben eine*n Agenda-21-Beauf-
tragte*n bzw. Nachhaltigkeitskoordinator*in in der 
Verwaltung. Darüber hinaus bestehen in jeweils 
rund einem Fünftel der antwortenden Kommunen 
kontinuierliche Arbeitskreise in der Verwaltung und 
Räte bzw. Steuerungsgruppen aus Politik, Verwal-
tung und Zivilgesellschaft, die sich mit der Thematik 
befassen (vgl. Tabelle 8 und Abbildung 7). 

Tabelle 8: Offizielle Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsgremien

Welche offiziellen Lokale Agenda  21- bzw. Nachhaltigkeitsgremien gibt es in Ihrer Kommune?  
 (Mehrfachnennungen waren möglich)

Nennungen
%-Anteil an  

antwortenden 
Kommunen

Es existieren keine offiziellen Gremien 43 33,9

Agenda-21-Beauftragte*r bzw. Nachhaltigkeitskoordinator*in in der Verwaltung 29 22,8

Nachhaltigkeitsrat/ Beirat/ Steuerungsgruppe mit Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 26 20,5

Kontinuierliche Arbeitskreise der Verwaltung 24 18,9

Sonstige 22 17,3

Keine Angabe möglich 17 13,4

Politische Ausschüsse 16 12,6

Verankerung von Lokaler Agenda 21 bzw. Nachhaltiger Entwicklung in einem  
oder mehreren Ratsausschüssen

16 12,6

Zivilgesellschaftlicher Lokale Agenda 21/ Nachhaltigkeits-Verein 13 10,2

Agenda-21-/ bzw. Nachhaltigkeitsbüro bei der Kommune 8 6,3

Agenda-21-/ bzw. Nachhaltigkeitsbüro, angesiedelt bei Verein/ NGO 3 2,4

Summe 217

Antwortende Kommunen: 127
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Akteursgruppen

Im Hinblick auf die Akteursgruppen, welche in den 
kommunalen Nachhaltigkeitsprozess involviert sind,  
wurden die Kommunen gefragt, welche Gruppe(n) 
sie als treibende Kraft einschätzen. Mit einem Anteil 
von 36% an allen Nennungen wurde die Verwaltung 
als stärkster Akteur genannt, gefolgt von der Zivil-
gesellschaft mit einem Anteil von 29,3% und der Po-
litik mit 18,7%. Die Wirtschaft (3,1%) sowie Sonstige 
(4,4%) stufen die Kommunen (n=127) als weniger re-
levante Akteursgruppen in diesem Kontext ein. Der 
Anteil der Antwortmöglichkeit „Keine Angabe mög-
lich“ beläuft sich auf 8,4% (vgl. Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Akteursgruppen der Nachhaltigkeitsprozesse 

[Einschätzung] Welche Akteursgruppen treiben den Nach-
haltigkeitsprozess in Ihrer Kommune am stärksten an?  
(Mehrfachnennungen waren möglich) 
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Abbildung 7: Offizielle Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsgremien

Welche offiziellen Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsgremien gibt es in Ihrer Kommune?  
(Mehrfachnennungen waren möglich) 
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Partnerschaften mit Ländern des  
Globalen Südens

Durch einen Anteil von 54,5% der Antwortmöglich-
keit „Keine Partnerschaften“ an allen Nennungen 
zeigt sich, dass mehr als die Hälfte aller antworten-
den Kommunen (n=127) keine Partnerschaften mit 
Ländern des Globalen Südens hat, 16 Kommunen 
war es nicht möglich eine Angabe zu machen. Die 
Kommunen mit Partnerschaften haben vordergrün-
dig Themenpartnerschaften (z.B. Klimapartner-
schaften (8,2% der Nennungen) oder Schulpartner-
schaften (7,5% der Nennungen). Über Städte- und 
zivilgesellschaftliche Partnerschaften verfügen je-
weils 9 Kommunen (je 6,7% Anteil an Nennungen). 
Zusätzlich gaben 6 Kommunen an, sonstige Part-
nerschaften mit Ländern des Globalen Südens zu 
haben (4,5% der Nennungen) (vgl. Abbildung 9).  

Austausch mit anderen Kommunen im Rahmen 
von Veranstaltungen oder Projekten 

Die Kommunen wurden gefragt, ob sie sich im Rah-
men von Veranstaltungen oder Projekten mit ande-
ren Kommunen zur Umsetzung einer Nachhaltigen 
Entwicklung auf kommunaler Ebene austauschen. 
61,4% Kommunen (n= 127) bejahten diese Frage.  

Somit vernetzen sich mehr als die Hälfte der Kom-
munen durch Veranstaltungen oder Projekte und 
tauschen Erfahrungen, zum Beispiel im Rahmen 
von themenspezifischen Arbeitskreisen oder Bünd-
nissen, aus. 22,8% der Kommunen pflegen keinen 
Austausch mit anderen Kommunen zur Umsetzung 
einer Nachhaltigen Entwicklung. 15,7% war es nicht 
möglich, eine Angabe zu dieser Frage zu machen 
(vgl. Abbildung 10). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Keine Partnerschaften

Sonstiges

Schulpartnerschaft

Zivilgesellschaftliche Partnerschaft

Themenpartnerschaft (z.B. Klimapartnerschaft)

Städtepartnerschaften

Abbildung 9: Partnerschaften mit Ländern des Globalen Südens

Welche Partnerschaften hat Ihre Kommune mit Ländern des Globalen Südens? (Mehrfachnennungen waren möglich)

Anzahl Nennungenn=127

Ja

Nein

k.A.

61,4 %
22,8 %

15,7 %

Abbildung 10: Austausch mit anderen Kommunen

Tauscht sich Ihre Kommune im Rahmen von Veranstaltungen 
oder Projekten mit anderen Kommunen zur Umsetzung einer 
Nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler Ebene aus?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

n=127
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2.3.7. Projekte und Kampagnen

Kommunen können durch ihre Nähe zu den Bür-
ger*innen Nachhaltigkeit gezielt bewerben. Ein 
guter Anknüpfungspunkt und Möglichkeit zur 
Stärkung der kommunalen Prozesse sind Pro-
jekte und Kampagnen übergeordneter Ebenen 
zum Thema Nachhaltigkeit. Nehmen Kommunen 
daran teil, so erregen sie Aufmerksamkeit, ver-
netzen sich häufig mit neuen Partner*innen und 
erfahren so wichtige Unterstützung. Das stärkt 
den Brückenschlag zwischen zivilgesellschaft-
lichen Akteuren, der Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik.42 Daher steht in diesem Abschnitt 
die Beteiligung an Projekten und Kampagnen 
übergeordneter Ebenen im Fokus. 

42	  vgl. Global Taskforce (2016); vgl. Rat für Nachhaltige Entwicklung (2020).
43	  vgl. Koch et al (2019), 23; vgl. SRU (2019), 154-158; vgl. Dialog Nachhaltige Stadt (2019), 12f.
44	  Dialog Nachhaltige Stadt (2019), 13.

Beteiligung an Projekten und Kampagnen 
übergeordneter Ebenen

Hinsichtlich der Unterstützung einer Nachhaltigen 
Entwicklung auf kommunaler Ebene wurde gefragt, 
ob sich die Kommunen an Projekten oder Kampa-
gnen des Landes, Bundes oder der EU, wie zum 
Beispiel dem Deutschen Aktionstag Nachhaltigkeit 
oder dem Wettbewerb „Zukunftsstadt“, beteiligen. 
Rund die Hälfte (50,4%) der Kommunen (n=127) gab 
an, sich nicht an Projekten oder Kampagnen höherer 
politisch-administrativer Ebenen zu beteiligen wäh-
rend in etwa einem Drittel der Kommunen (29,1%) 
eine Beteiligung stattfindet. 20,5% war es nicht mög-
lich, eine Angabe zu dieser Frage zu machen (vgl. 
Abbildung 11).

 

2.3.8. Partizipation und bürgerschaft-
liches Engagement

Nachhaltige Entwicklung darf und kann nicht aus-
schließlich „von oben“ verordnet und umgesetzt 
werden, sondern erfordert als Gemeinschafts-
werk die Einbeziehung, Mitwirkung, Teilhabe so-
wie Verantwortungsübernahme verschiedener 
Akteure (Politik, Verwaltung, Bürger*innen, Un-
ternehmen, Verbände und Wissenschaft).43 Dies 
schafft nicht nur eine gemeinsame Identifikation, 
sondern gibt „politischen Entscheidungen mit 
langfristigen Auswirkungen einen verlässlichen 
Rahmen“44. Die Einschätzung zu Fragen der Parti-
zipation und des bürgerschaftlichen Engagements 
im kommunalen Kontext soll daher im Folgenden 
in den Blick genommen werden. 

Abbildung 11: Beteiligung an Projekten und Kampagnen  
übergeordneter Ebenen
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Nein

k.A.

20,5 %

29,1 %
20,5 %

Beteiligt sich Ihre Kommune an Projekten oder Kampagnen 
des Landes, Bundes oder der EU zur Unterstützung einer 
Nachhaltigen Entwicklung? (z.B. Deutscher Aktionstag 
Nachhaltigkeit, Wettbewerb „Zukunftsstadt“ etc.)

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %
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Kenntnis der Globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) bei den Bürger*innen

Der Kenntnisstand der Bürger*innen in Bezug auf 
die SDGs wird von den Kommunen (n=125) als eher 
negativ eingestuft. So schätzen insgesamt 73,6% 
die Kenntnis der SDGs als „sehr schlecht“ (8,8%), 
„schlecht“ (36%) oder „mittelmäßig“ (28,8%) ein. 
Nur 1,6% schätzen die Kenntnis als „gut“ ein – „sehr 
gut“ gibt keine der Kommunen an. Etwa ein Vier-
tel (24,8%) wählt die Antwortoption „keine Angabe 
möglich“ (vgl. Abbildung 12).  

Unterstützung von Partizipation und bürger-
schaftlichem Engagement

Die Kommunen wurden gebeten, ihre Bemühun-
gen und Maßnahmen zur Unterstützung und För-
derung von Partizipation und bürgerschaftlichem 
Engagement für eine Nachhaltige Entwicklung ein-
zuschätzen. Ein geringer Anteil (2,4%) der Kommu-
nen (n=125) unterstützt Partizipation und bürger-
schaftliches Engagement gar nicht. 21,6% gaben 
an, dass sie sich in diesem Kontext „wenig“ bemü-
hen. Insgesamt 68% schätzen ihre Bemühungen 
als durchschnittlich bis positiv ein: Jeweils rund ein 
Drittel der Kommunen gab an, sich in diesem Kon-
text „ziemlich“ (31,2%) oder „mittelmäßig“ (30,4%) 
zu bemühen, während sich 6,4% ihrer eigenen Ein-
schätzung zufolge „sehr“ für die Unterstützung von 
Partizipation und bürgerschaftlichem Engagement 
einsetzen (vgl. Abbildung 13). 

Einbindung der Bürger*innen in die Nach- 
haltigkeitsprozesse 

41,6% der Kommunen (n=113) sind der Auffassung, 
dass sich die Einbindung der Bürger*innen in die 
kommunalen Nachhaltigkeitsprozesse auf der Stu-
fe der Mitbestimmung, beispielsweise durch Runde 
Tische oder Arbeitsgruppen, bewegt. 32,7% gaben 
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schlecht

mittel-
mäßig
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k.A. 
möglich36,0 %

28,8 %
24,8 %

1,6 %

6,1 %

Abbildung 12: Kenntnis der Globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) bei den Bürger*innen

[Einschätzung] Die Kenntnis der Globalen Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) bei den Bürger*innen Ihrer Kommune ist...
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Abbildung 13: Unterstützung von Partizipation und bürger-
schaftlichem Engagement durch die Kommune 

[Einschätzung] Beurteilen Sie bitte die Bemühungen und
Maßnahmen Ihrer Kommune, um Partizipation und bürger-
schaftliches Engagement für eine Nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen und zu fördern. Die Kommune bemüht sich…

n=125

n=125
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an, dass eine Einbindung der Bürger*innen vorder-
gründig auf der Informationsebene erfolgt. Durch 
Konsultationsprozesse werden Bürger*innen in 
22,1% der Kommunen in Nachhaltigkeitsprozesse 
integriert. In lediglich 3,5% der Kommunen kön-
nen sich Bürger*innen den Angaben zufolge auf 
der Selbstbestimmungsebene, zum Beispiel durch 
Projektverantwortlichkeiten, einbringen (vgl. Abbil-
dung 14).45

Würdigung von zivilgesellschaftlichen Nach-
haltigkeitsaktivitäten

Auf die Frage, in welchem Maße die Kommune zivil-
gesellschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten in Form 
von Auszeichnungen oder Förderungen würdigt, 
antwortete die Mehrheit der Kommunen (n=125) 
„mittelmäßig“ (28,8%). Insgesamt 28% gaben  
an, dass Würdigungen nur „wenig“ (24%) oder 
„nicht“ (4%) vorgenommen werden, 17,6%  wählten 
„ziemlich“ und 12,8% sogar „sehr“. Mit „keine Anga-
be möglich“ antworteten 12,8% der Kommunen (vgl. 
Abbildung 15). 

45	  �Vier teilnehmende Kommunen haben aufgrund händischer Bearbeitung des Fragebogens mehrere Antwortmöglichkeiten ange-
kreuzt. In diesen Fällen wurde die jeweils höchste angegebene Einbindungsebene gewertet.

Abbildung 14: Einbindung der Bürger*innen in die Nachhaltigkeitsprozesse45 

Abbildung 15: Würdigung von zivilgesellschaftlichen  
Nachhaltigkeitsaktivitäten 

Information (Informationsveranstaltungen, öffentliche Aushänge etc.)

Konsultation (Öffentliche Diskussionsveranstaltungen, Befragungen etc.)

Mitbestimmung (Arbeitsgruppen, Runde Tische etc.)

Selbstbestimmung (Projektverantwortlichkeit, Budgets etc.)

3,5 %

41,6 %

22,1 %

32,7 %

Wie würden Sie die Einbindung der Bürgerschaft in die Nachhaltigkeitsprozesse Ihrer Kommune einschätzen?

n=113
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[Einschätzung] In welchem Maße würdigt Ihre Kommune 
zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten? (z.B. Aus-
zeichnungen, Förderungen, Kommunikation der Aktivitä-
ten durch die Kommune etc.) Die Kommune würdigt dies... 

n=125
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2.3.9. Bewertung der Nachhaltigkeits-
aktivitäten der eigenen Kommune

Neben der formellen Berichterstattung und Eva-
luation kommunaler Nachhaltigkeitsaktivitäten 
trägt auch eine differenzierte Bewertung des Er-
reichten maßgeblich zur Weiterentwicklung der 
kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung bei. Eine 
Einschätzung der eigenen Nachhaltigkeitsakti-
vitäten kann sowohl Erfolge aufzeigen als auch 
Handlungsbedarf aufdecken.46 Gleichzeitig dient 
die Vergegenwärtigung des Status quo der Moti-
vation für weiteres Engagement im Feld der Nach-
haltigen Entwicklung. Aufgrund dessen zielen die 
folgenden Einschätzungsfragen auf die Bewertun-
gen und Effekte der eigenen kommunalen Nach-
haltigkeitsaktivitäten ab. 

 
 
Bewertung der eigenen Nachhaltigkeits- 
aktivitäten

Im Hinblick auf die Bewertung des Erfolgs des 
Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsprozesses in der 
eigenen Kommune fällen insgesamt 43,9% der 
Kommunen (n=123) ein eher positives Urteil: 35,8% 
gaben an „einiges“ und 8,1% „viel erreicht“ zu ha-
ben. Dahingegen gibt rund ein Drittel (35%) eine 
eher negative Einschätzung ab: 28,5% sind der Mei-
nung, dass „wenig erreicht“ wurde und 6,5% wählen 
sogar die Option „kaum etwas erreicht“. Etwa ein 
Fünftel (21,1%) der Antwortenden machte keine An-
gabe (vgl. Abbildung 16). 

Effekte der kommunalen Nachhaltigkeits- 
aktivitäten

Zu neun Bereichen der Nachhaltigkeit wurden die 
Kommunen nach ihrer Einschätzung hinsichtlich 
des Erreichten durch kommunale Aktivitäten be- 

46	  Leuphana Universität Lüneburg (2015), 64f.  
47	  „n“ ist hier jeweils unterschiedlich (siehe Abbildung 17).

fragt. Die Antworten zeigen, dass die Kommunen47 
insbesondere in den Bereichen Ökologie (11,3% 
„viel erreicht“, 51,6% „einiges erreicht“), Soziales 
(15,4% „viel erreicht“, 42,3% „einiges erreicht“) und 
Geschlechtergerechtigkeit (12,4% „viel erreicht“, 
43% „einiges erreicht“) Fortschritte sehen. Politi-
sche (10,5% „viel erreicht“, 35,5% „viel erreicht“), 
verwaltungskulturelle (11,4% „viel erreicht“, 36,6% 
„einiges erreicht“) und kulturelle Effekte (5,6% „viel 
erreicht“, 31,5% „einiges erreicht“) sowie Effekte 
für Generationengerechtigkeit (11,6% „viel erreicht“, 
31,4% „einiges erreicht“) und Globale Gerechtigkeit 
(9,7% „viel erreicht“, 26,6% „einiges erreicht“) lie-
gen in Bezug auf das Erreichte durch die kommu-
nalen Nachhaltigkeitsaktivitäten im Mittelfeld. Die 
geringsten Fortschritte werden nach Einschätzung 
der Kommunen im Feld der ökonomischen Effekte 
(3,3% „viel erreicht“, 21,2% „einiges erreicht“) ge-
sehen. Bei den ökonomischen (24,4%) und kulturel-
len (29%) Effekten sowie den Effekten für Genera-
tionengerechtigkeit (28,1%) wählten die Kommunen 
vergleichsweise häufig „keine Angabe möglich".

k.A.
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viel 
erreicht

einiges
erreicht

wenig
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kaum
etwas
erreicht

28,5 %

35,8 %

6,5 %
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Abbildung 16: Generelle Bewertung des kommunalen  
Nachhaltigkeitsprozesses 

[Einschätzung] Wie bewerten Sie den Agenda 21-  
bzw. Nachhaltigkeitsprozess in Ihrer Kommune bis  
zum heutigen Tag? Es wurde…

n=123
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2.3.10. Einschätzungen und Erwartungen 
zur zukünftigen Entwicklung48

An dieser Stelle werden die Einschätzungen der 
Kommunen zum Stellenwert von Nachhaltigkeits-
aktivitäten auf lokaler Ebene sowie zur zukünfti-
gen Gewichtung einzelner Nachhaltigkeitsthemen 
abgefragt. Eine solche Abfrage gilt unter anderem 
der Sammlung von Kritik am Status quo – in posi-
tiver und negativer Hinsicht – sowie der Formulie-
rung von Erwartungen und Wünschen in Bezug auf 
Veränderungen der kommunalen Nachhaltigkeits-
aktivitäten.49

 
Ausmaß der Priorisierung künftiger  
Nachhaltigkeitsaktivitäten

Für eine künftig stärkere Priorisierung von Nach-
haltigkeit auf lokaler Ebene sprach sich mit ins-
gesamt 96,7% die deutliche Mehrheit der antwor-
tenden Kommunen aus. 18,3% sind „eher dafür“, 
während 78,3% „sehr dafür“ sind der Thematik in 
den Kommunen in Zukunft mehr Gewicht zu geben. 

48	  �Aufgrund händischer Bearbeitung des Fragebogens hat eine Kommune in der Kategorie ökologische Effekte sowohl "wenig 
erreicht" als auch "einiges erreicht" angekreuzt. Für die Auswertung wurde die Antwort "wenig erreicht" gewertet.

49	  siehe Methode Zukunftswerkstatt, u.a. IZT (2020). 

Lediglich 2,5% der Antwortenden sind „eher da-
gegen“ (1,7%) oder „dagegen“ (0,8%) kommunalen 
Nachhaltigkeitsaktivitäten künftig höhere Priorität 
zu geben. 0,8% der Kommunen machten zu dieser 
Frage „keine Angabe“ (vgl. Abbildung 18).  

Abb. 17: Effekte durch kommunale Nachhaltigkeitsaktivitäten48

sehr
dafür

eher
dafür

eher 
dagegen

dagegen

k.A.
mögl.

78,3 %

18,3 %

1,7 %

0,8 %
0,8 %

Abbildung 18: Ausmaß der Priorisierung künftiger  
Nachhaltigkeitsaktivitäten

[Einschätzung] Sollte Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene 
eine stärkere Priorität erhalten? Ich bin...

n=120

0

20

40

60

80

100

k. A. möglich kaum etwas erreichtwenig erreichteiniges erreichtviel erreicht

Globale
    

 

Gere
ch

tig
ke

it 

Gen
er

ati
on

en
-  

  

ge
re

ch
tig

ke
it

Ges
ch

lec
hter

-  
   

ge
re

ch
tig

ke
it 

kultu
re

ll 

ve
rw

alt
ungs-

   

kultu
re

ll

polit
isc

h
so

zia
l

öko
nom

isc
h

öko
logisc

h

%
-A

nt
ei

l a
n 

an
tw

or
te

nd
en

 K
om

m
un

en

Wie schätzen Sie die Effekte ein, die durch die Nachhaltigkeitsaktivitäten in Ihrer Kommune bislang erreicht worden sind?

n=124
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Trends der kommenden zehn Jahre

An dieser Stelle wurden die Kommunen gefragt, wel-
che Themenbereiche der Nachhaltigkeit ihrer Ein-
schätzung nach in den kommenden zehn Jahren an 
Gewicht gewinnen werden. Insgesamt wurden 23 
Themenfelder, z.B. „Klimaanpassung“, „Beschäfti-
gungsentwicklung“ oder „Bildung“, zur Auswahl ge-

stellt. Zudem bestand die Möglichkeit, unter „Sonstiges“ 
weitere Themenfelder zu nennen. Jeweils knapp 90% 
der Kommunen (n=124) messen den Themen „Klima-
anpassung“, „Nachhaltige Mobilität“ und „Klimaschutz“ 
das größte Gewicht bei. Als am wenigsten an Gewicht 
gewinnende Themenbereiche schätzen die Kommunen 
„Geschlechtergerechtigkeit“, „Innere Sicherheit“ und 
„Bevölkerungszunahme“ ein (vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 9: Themen von wachsender Bedeutung

[Einschätzung] Welche Themenbereich der Nachhaltigkeit werden in den kommenden zehn Jahren an Gewicht gewinnen?  
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Themenbereich Nennungen
%-Anteil an  

antwortenden Kommunen

Klimaanpassung 113 91,1

Nachhaltige Mobilität 113 91,1

Klimaschutz 107 86,3

Digitalisierung 91 73,4

Biodiversität 81 65,3

Alterung der Gesellschaft 81 65,3

Wohnraum 68 54,8

Haushaltssituation der Kommunen 66 53,2

"green economy" - ökologisches Wirtschaften 62 50,0

Konsum und Lebensstile 62 50,0

Flächenschutz 60 48,4

Migration und Flüchtlingsthematik 55 44,4

Bildung für Nachhaltige Entwicklung 54 43,5

Armuts-/Reichtumsentwicklung 48 38,7

Soziale Integration 41 33,1

Bildung   41 33,1

Wirtschaftliche Entwicklung und Krisenbewältigung 36 29,0

Bevölkerungsabnahme 22 17,7

Beschäftigungsentwicklung 22 17,7

Eine Welt 20 16,1

Geschlechtergerechtigkeit 17 13,7

Innere Sicherheit 17 13,7

Bevölkerungszunahme 12 9,7

Sonstige 5 4,0

Keine Angabe möglich 2 1,6

Summe 1296

Antwortende Kommunen: 124
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Gewünschte Veränderungen kommunaler 
Nachhaltigkeitsaktivitäten

Vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Erfahrungen 
wurden die Kommunen gefragt, was in Zukunft im 
Hinblick auf die kommunalen Nachhaltigkeitsaktivi-
täten anders gemacht werden sollte. Dazu wurden 
zehn Antwortmöglichkeiten, u.a. „Mehr gesetzliche 
Vorgaben/Pflichten“ oder „Stärkung fachübergrei-
fender Zusammenarbeit“, vorgegeben. Außerdem 
bestand die Möglichkeit, unter dem Punkt „Sons-
tiges“ weitere gewünschte Veränderungen zu nen-
nen. Die Antworten verdeutlichen, dass sich die 
Kommunen (n=123) vordergründig eine „Bewusst-

seinsbildung in Politik und Verwaltung“ (71,5%) wün-
schen. Gefolgt wird diese Antwort von „Verstärkter 
finanzieller Förderung“ und „Vermehrtem Fokus auf 
Umsetzung“ mit je 58,5%. Auch die Verknüpfung von 
Nachhaltigkeitszielen mit dem kommunalen Haus-
halt wird von über der Hälfte der Kommunen (56,9%) 
als wichtiger Baustein für die Zukunft angesehen, 
deutlich vor Aspekten wie zum Beispiel einer „Stär-
kung fachübergreifender Zusammenarbeit“ (37,4%) 
oder einer verbesserten Beteiligung der Zivilgesell-
schaft (29,3%).  Fast die Hälfte der Kommunen (48,0 
%) wählt – beruhend auf bisherigen Erfahrungen 
- auch „Mehr gesetzliche Vorgaben/Pflichten“ aus 
(vgl. Tabelle 10).  

Tabelle 10: Veränderungen für Nachhaltigkeitsaktivitäten

[Einschätzung] Was sollte vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen Erfahrungen künftig hinsichtlich der kommunalen  
Nachhaltigkeitsaktivitäten anders gemacht werden?  (Mehrfachnennungen waren möglich)

Nennungen
%-Anteil an  

antwortenden  
Kommunen

Bewusstseinsbildung in Politik und Verwaltung 88 71,5

Verstärkte finanzielle Förderung 72 58,5

Vermehrter Fokus auf Umsetzung 72 58,5

Nachhaltigkeitsziele mit dem kommunalen Haushalt verknüpfen 70 56,9

Mehr gesetzliche Vorgaben/Pflichten 59 48,0

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung 58 47,2

Höhere organisatorische Verankerung in der Verwaltung 55 44,7

Stärkung fachübergreifender Zusammenarbeit 46 37,4

Verbindliche Nachhaltigkeitsstrategie die untergeordnete Strategien verbindet 37 30,1

Verbesserte Beteiligung der Zivilgesellschaft 36 29,3

Sonstiges 5 4,1

Keine Angabe möglich 5 4,1

Summe 603

Antwortende Kommunen: 123
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Fördernde Rahmenbedingungen für Nach- 
haltigkeitsarbeit vor Ort

Zum Abschluss der Befragung wurden die teilneh-
menden Kommunen gebeten, eine Einschätzung ab-
zugeben, welche fördernden Rahmenbedingungen 
die Nachhaltigkeitsarbeit vor Ort unterstützen wür-
den. Auffallend häufig nannten die 69 antwortenden 
Kommunen den dringenden Bedarf nach zusätz-
lichen Personalstellen und langfristigen Finanz-
mitteln, um dem Thema Nachhaltige Entwicklung 
auf kommunaler Ebene gerecht werden zu können. 
Zudem wünschen sich zahlreiche Kommunen mehr 
Akzeptanz und Verständnis für die Thematik in der 
Verwaltung. Darüber hinaus sehen einige der Kom-
munen verschärfte rechtliche Rahmenbedingungen 
als zielführend und somit notwendig an. Grundsätz-
lich schätzen die Antwortenden eine strukturelle 
Verankerung von Nachhaltigkeit in der Verwaltung 
als notwendigen Schritt für eine Unterstützung der 
Nachhaltigkeitsarbeit vor Ort ein. 

50	  Wenn im Folgenden von „Kommunen“ die Rede ist, sind damit immer die jeweils antwortenden Kommunen gemeint.
51	  vgl. Bundesregierung (2020).
52	  vgl. RENN.west (2020).

2.4.
ZWISCHENFAZIT

Knapp ein Drittel aller NRW-Kommunen beteiligte 
sich an der Befragung und lieferte mit seinen Ant-
worten spannende Einblicke in seine kommunalen 
Nachhaltigkeitsprozesse und -aktivitäten. Vor dem 
Hintergrund der langjährigen Nachhaltigkeitsex-
pertise der LAG 21 NRW findet im Folgenden eine 
kurze Einordnung der Ergebnisse statt. 

Das Nachhaltigkeitsverständnis, an dem sich viele 
Kommunen50 orientieren, ist meistens auf eine all-
gemeingültige Definition zurückzuführen, ein expli-
zit definiertes internes Verständnis von Nachhaltig-
keit ist nur bei wenigen Kommunen vorhanden. Vor 
dem Hintergrund, dass ein kommunalspezifisches 
Nachhaltigkeitsverständnis mit lokaler Schwer-
punktsetzung als ein Grundstein für weitere Pro-
zesse verstanden werden kann, wird diesbezüglich 
Handlungsbedarf zur Entwicklung eines entspre-
chenden Nachhaltigkeitsverständnisses deutlich. 

Die Relevanz übergeordneter Referenzrahmen für 
die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung - 
die Agenda 2030, die Nachhaltigkeitsstrategien des 
Bundes oder des Landes - wurde von den Kommu-
nen sehr unterschiedlich bewertet. Daraus lässt 
sich schließen, dass eine klare Vorgehensweise 
zum Umgang mit übergeordneten Strategien stär-
ker in die Breite zu tragen ist. Auch empfehlen sich 
begleitende Kommunikations- und Öffentlichkeits-
kampagnen, wie beispielweise die Kampagne „Die 
Glorreichen 17“ der Bundesregierung51 oder „Ziele 
brauchen Taten“ der Regionalen Netzstelle Nach-
haltigkeitsstrategien West (RENN.west).52



Befragung zu kommunalen Nachhaltigkeits- 
prozessen und -aktivitäten

33

Anhand der zahlreichen Beschlüsse zur Lokalen 
Agenda 21 und/oder Nachhaltigkeitsstrategie sowie 
sektoralen Strategien zu verschiedenen Themenbe-
reichen einer Nachhaltigen Entwicklung zeigt sich, 
dass kommunale Herausforderungen strategisch 
angegangen werden. Die Tatsache, dass deutlich 
mehr Kommunen angaben, über eine sektorale 
Strategie zu verfügen (126 Kommunen), als über 
einen Beschluss zur Lokalen Agenda 21 und/oder 
Nachhaltigkeitsstrategie (64 Kommunen) lässt al-
lerdings vermuten, dass Nachhaltige Entwicklung 
in vielen Kommunen eher sektoral als integriert 
angegangen wird. Weniger als die Hälfte der Kom-
munen gab an, eine Evaluation der Strategien und 
Beschlüsse vorzunehmen, darunter nur wenige 
mithilfe von Indikatorenberichten. Vor dem Hinter-
grund, dass Indikatoren als Basis für regulierende 
Optimierungsmaßnahmen und transparente Fol-
low-up-Prozesse53 gelten, scheint dies ausbaufähig 
zu sein. 

Ausreichende Finanz- und Personalressourcen für 
Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsprozes-
se stehen nicht annähernd so vielen Kommunen 
zur Verfügung, wie es zur Bewältigung der immer 
größer werdenden Herausforderungen notwendig 
wäre. Hinsichtlich der Finanzierung von Nachhaltig-
keitsprozessen durch den kommunalen Haushalt, 
wäre es von Vorteil, die Zielsetzungen der beste-
henden Strategien bei noch mehr Kommunen in die 
Haushaltssatzungen zu übertragen und somit einer 
Nachhaltigen Entwicklung auch ein „kassenwirk-
sames Gewicht“ zu geben. Als beispielhaftes Vor-
gehen kann hier das Modellprojekt „Kommunaler 
Nachhaltigkeitshaushalt“ genannt werden, welches 
die LAG 21 NRW in Kooperation mit dem Institut für 
den öffentlichen Sektor durchführt54. Eine Mehrheit 

53	  vgl. Global Taskforce (2016), 37-40. 
54	  vgl. LAG 21 NRW (2020).

der Kommunen wünscht sich eine Erhöhung der 
Fördermittel auf übergeordneten Ebenen, darunter 
ist die Landesebene am stärksten vertreten.

Die kommunalen Aktivitäten im Bereich von Part-
nerschaften, Netzwerken sowie die Gremientätig-
keit zur Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung 
sind schon vielseitig vorhanden, haben aber ihr 
mögliches Potenzial noch lange nicht erreicht. Die 
meisten Kommunen erachten die Verwaltung sowie 
die Zivilgesellschaft als stärkste Triebkraft im kom-
munalen Nachhaltigkeitsprozess, gefolgt von der 
Politik. Die Wirtschaft wird von wenigen Kommunen 
als Kraft für diesen Prozess gesehen. Diese Ein-
schätzung eröffnet viele Potenziale für den Ausbau 
der akteursübergreifenden Zusammenarbeit.

Bemühungen zur Unterstützung und Förderung 
von Partizipation und bürgerschaftlichem Enga-
gement für eine Nachhaltige Entwicklung sind 
nach Einschätzungen der Kommunen bereits vie-
lerorts vorhanden, das Niveau der Beteiligung 
und auch die Würdigung des Engagements wer-
den allerdings unterschiedlich wahrgenommen. 
In Hinblick auf die positiven Effekte von Partizipa-
tion und bürgerschaftlichem Engagement gilt es, 
diese weiterhin zu stärken. 

Rund die Hälfte der Kommunen bewertet den Agenda 
21- bzw. Nachhaltigkeitsprozess der eigenen Kom-
mune als positiv, rund ein Drittel als eher negativ. 
Insbesondere in den Bereichen Ökologie, Soziales 
und Geschlechtergerechtigkeit ist die Mehrheit der 
Kommunen der Auffassung, dass sich durch Nach-
haltigkeitsaktivitäten eine gute Entwicklung erge-
ben hat, im Bereich Ökonomie ist diese Auffassung 
am geringsten vertreten. Dies impliziert, wo aus Sicht 
der Kommunen starker Handlungsbedarf besteht.
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Mit rund 97% spricht sich eine große Mehrheit der 
Kommunen für eine stärkere Priorisierung von 
Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene aus. Dies ver-
deutlicht das starke Bewusstsein und Interesse 
der Kommunen bezogen auf die Umsetzung Nach-
haltiger Entwicklung. Als Themen mit größter zu-
künftiger Gewichtung identifizieren die Kommunen 
Klimaanpassung und Klimaschutz sowie nachhalti-
ge Mobilität. Auch Digitalisierung, Biodiversität und 
Alterung der Gesellschaft werden von einer Mehr-
heit der Kommunen als wichtige zukünftige Themen 
wahrgenommen. Vor dem Hintergrund bisheriger 
Erfahrungen wünschen sich viele Kommunen Än-
derungen hinsichtlich der Bewusstseinsbildung in 
Politik und Verwaltung, eine verstärkte finanzielle 
Förderung sowie eine Verknüpfung der Nachhaltig-
keitsziele mit dem kommunalen Haushalt und einen 
stärkeren Fokus auf die Umsetzung einer Nachhal-
tigen Entwicklung. Diese Einschätzung deckt sich 
mit den gewünschten fördernden Rahmenbedin-
gungen vor Ort, die sich auf eine stärkere struktu-
relle Verankerung von Nachhaltigkeit in der Verwal-
tung - nicht nur mithilfe von mehr finanziellen und 
personellen Ressourcen -sondern auch mithilfe von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen konzentrieren.

55	  Die Dokumente können online auf der Webseite des Projektes „Transfer N“ eingesehen werden (siehe LAG 21 NRW (2020)).
56	  �Im Fachforum Nachhaltigkeit NRW, das von mehr als 20 zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen und von der LAG 21 

NRW koordiniert wird, findet fachliche Kooperation sowie eine gemeinsame zivilgesellschaftliche Positionierung gegenüber der 
Landesregierung statt.

57	  �Der Dialog Chefsache Nachhaltigkeit dient dem Austausch zu Fragen der Nachhaltigen Entwicklung, der NRW-Nach-
haltigkeitsstrategie sowie der Zusammenarbeit von Land und Kommune zwischen führenden nordrhein-westfälischen 
Kommunalpolitiker*innen mit der Landesregierung.

58	  �Die Regionalforen Nachhaltigkeit haben im Zeitraum Dezember 2018 bis März 2019 in den fünf NRW-Regierungsbezirken sowie 
in der Metropole Ruhr stattgefunden. Mit insgesamt über 650 Teilnehmenden wurde dabei über Herausforderungen und Chan-
cen landesweiter sowie regionalspezifischer Nachhaltigkeitsprozesse debattiert.

59	  �Das Projekt „Gemeinsam für Nachhaltigkeit“ umfasste eine Nachhaltigkeitstour durch insgesamt 16 Kommunen NRWs. Dabei 
wurden kommunal- und regionalspezifische Handlungsfelder in den Kontext der Umsetzung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
gesetzt.

60	  �Am Dialog „Nachhaltige Stadt“ sind 32 Oberbürgermeister*innen aus ganz Deutschland beteiligt (vgl. Dialog „Nachhaltige Stadt“ 
(2019)).

Viele der Einschätzungen und Empfehlungen wer-
den von unterschiedlichen Akteuren geteilt, bei-
spielsweise in Hinblick auf die personelle und 
finanzielle Ausstattung der Kommunen für Nach-
haltigkeitsprozesse, die Verankerung in Form von 
Nachhaltigkeitsstrategien und Nachhaltigkeits-
haushalten, oder die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft. Diese können unter anderem in folgenden 
Dokumenten55 nachgelesen werden: Stellungnah-
me des Fachforums Nachhaltigkeit56 zur Weiterent-
wicklung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie, Posi-
tionspapier des Dialogs Chefsache Nachhaltigkeit57, 
Ergebnispapier der Regionalforen Nachhaltigkeit 
NRW58, Dokumentation des Projektes „Gemeinsam 
für Nachhaltigkeit“59 sowie dem Eckpunktepapier 
des Dialogs „Nachhaltige Stadt“60.



Befragung zu kommunalen Nachhaltigkeits- 
prozessen und -aktivitäten

35

Methodischer Ausblick

Betrachtet man die Anzahl der Antworten zu den 
einzelnen Fragen, ist auffällig, dass es immer ei-
nem Teil der antwortenden Kommunen nicht mög-
lich war, eine Angabe zu machen. Auch ist anzu-
merken, dass es keine Frage gibt, zu der alle 145 
an der Befragung teilnehmenden Kommunen ge-
antwortet haben. Über die Ursachen kann an dieser 
Stelle nur spekuliert werden, möglich sind man-
gelnde zeitliche Ressourcen, unzureichender Wis-
sens- bzw. Informationsstand oder fehlender Rele-
vanz des Themas oder der Ergebnisse. Dies könnte 
auch eine Rolle in Hinblick auf die Beteiligung an 
der Befragung insgesamt sowie die unterschied-
liche Beteiligung der verschiedenen kommunalen 
Größenklassen spielen. Mit Blick auf die fehlende 
Repräsentativität der Befragung und die Tatsache, 
dass eine Vollerhebung schwierig ist, kann grund-
sätzlich über eine Überarbeitung der Befragungs-
methodik nachgedacht werden. 
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3.1.	
HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG 

„Indikatoren sind von entscheidender Bedeutung, 
um messen zu können, ob bei der Verwirklichung 
politischer Ziele Fortschritte gemacht wurden“61. 
Als empirisch erhobene oder berechnete quantitati-
ve Messgrößen ermöglichen sie, Erkenntnisse über 
die Entwicklung bzw. den Zustand eines bestimm-
ten Sachverhalts zu gewinnen.62 Unter dem Begriff 
Nachhaltigkeitsindikatoren werden entsprechend 
jene Indikatoren zusammengefasst, die die Errei-
chung eines Zieles im Kontext des Themenkomple-
xes Nachhaltigkeit messbar machen sollen.63 Zur 
Überprüfung der Zielerreichung der Agenda 2030 
wurden die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele inklu-
sive ihrer 169 Unterziele im Juli 2017 durch ein Indi-
katorensystem unterlegt, welches 232 Nachhaltig-
keitsindikatoren umfasst64, wobei bis heute nur ein 
kleiner Teil dieser Indikatoren aufgrund fehlender 
Datengrundlagen ausgewertet werden kann.65 Aus 
diesem Grund werden die globalen Indikatoren kon-
tinuierlich weiterentwickelt, d.h. angepasst, ergänzt 
oder ersetzt.66 Insgesamt gilt es zu bedenken, dass 
Indikatoren lediglich als Hilfsmittel zur annähe-
rungsweisen Darstellung des abstrakten Themen-
komplexes Nachhaltigkeit mit seinen verschiedenen 
Facetten gelten können67 – entsprechend heraus-
fordernd gestaltet sich die Einigung auf geeignete 
Indikatoren68.

Auch bei Nachhaltigkeitsindikatoren gilt das Prin-
zip, welches in Bezug auf Nachhaltigkeitsstrate-
gien greift69: Da die 232 globalen Indikatoren nicht 
zwangsläufig die Umstände in Deutschland, NRW  
 
 

61	  Adams et al. (2019), 2
62	  BMU (2000), Anlage 3, S.6
63	  vgl. BMU (2000), Anlage 3, S.6
64	  Vgl. UN (2017).
65	  vgl. UN Statistics Division (2020); vgl. Adams et al. (2019), 2; vgl. Statistisches Bundesamt (2020b).
66	  �Für weitere Informationen zum aktuellen Stand der Debatte über Nachhaltigkeitsindikatoren auf UN-Ebene, siehe Adams et al. 

(2019). 
67	  vgl. Gehrlein (2004), 31f.
68	  siehe dazu Adams et al. (2019).
69	  Weitere Informationen dazu können im Unterkapitel „Strategien und Beschlüsse“ (ab Seite 12) eingesehen werden.

 
 
oder den nordrhein-westfälischen Kommunen ab-
bilden, müssen auf allen Ebenen eigene und auf die 
spezifischen Gegebenheiten bzw. Strategien abge-
stimmte und präzise Indikatoren entwickelt werden, 
welche die jeweiligen Zielstellungen messbar ma-
chen können. Der in diesem Bericht verfolgte An-
satz konterkariert dieses Vorgehen ein Stück weit, 
da es kein einheitliches Zielsystem für „die Kommu-
nen“ gibt. Im Hinblick auf die vertikale Integration 
wurde vielmehr versucht, bestehende Ziele und In-
dikatoren übergeordneter Ebenen für die kommu-
nale Ebene handhabbar zu machen. Dazu wird im 
Folgenden ein Set von insgesamt 27 Nachhaltig-
keitsindikatoren beschrieben sowie die Entwicklung 
des jeweiligen Indikators in den letzten Jahren für 
fünf unterschiedliche Größenklassen von Kom-
munen sowie NRW insgesamt dargestellt. Auf die 
Interpretation der Daten wird bewusst verzichtet – 
diese sollte kommunalspezifisch erfolgen. 

Mithilfe des Nachhaltigkeitsindikatorensets soll 
es den Kommunen in NRW ermöglicht werden, 
den eigenen Stand in nachhaltigkeitsrelevanten 
Themenbereichen mit Kommunen der eigenen 
oder anderer Größenklassen und NRW insgesamt 
zu vergleichen. Die im Folgenden beschriebenen 
Nachhaltigkeitsindikatoren sind demnach als ein 
Angebot an die Städte und Gemeinden in NRW zu 
verstehen, sich bewusster mit statistisch mess-
baren Kenngrößen auseinanderzusetzen, welche 
(ggfs.) Rückschlüsse auf den eigenen Stand hin-
sichtlich einer Nachhaltigen Entwicklung erlauben.

KOMMUNALES NACHHALTIGKEITS-
INDIKATORENSET
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NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN

Internationale Ebene

Die UN-Statistikkommission einigte sich 2017 auf 
eine vorläufige Liste von 232 Nachhaltigkeits-
indikatoren, die eine internationale Arbeitsgrup-
pe70 – auch unter Beteiligung des Statistischen 
Bundesamtes - ausgearbeitet hatte. Diese Liste 
wurde auch von der UN-Generalversammlung 
angenommen. Seither werden diese Indikatoren 
laufend weiterentwickelt, gegenwärtig im Rah-
men einer umfassenden Überprüfung, die im 
März 2020 zu einer aktualisierten Indikatorenlis-
te führen soll („2020 Comprehensive Review“). 
Einmal im Jahr erscheint der SDG-Fortschritts-
bericht des UN-Generalsekretärs, der aufbau-
end auf Indikatorenberichten über die Verwirk-
lichung der SDGs Auskunft gibt. Alle vier Jahre 
soll zudem ein globaler Nachhaltigkeitsbericht 
herausgebracht werden, dessen erste Ausgabe 
im Jahr 2019 erschien.71

Europäische Ebene

Unter Federführung von Eurostat, dem Statisti-
schen Amt der Europäischen Union, wurde 2017 
ein EU-SDG-Indikatorenset erarbeitet, welches 
aus 100 Indikatoren besteht und die Fortschrit-
te bei der Erreichung der SDGs auf europäischer 
Ebene misst. Eurostat veröffentlichte zuletzt 
2019 ein Monitoring, in dem über den aktuellen 
Stand und die Fortschritte der Zielerreichung 
berichtet wird.72

Nationale Ebene (Deutschland)

Seit 2016 wird mit 63 nach SDGs gegliederten In-
dikatoren gemessen, ob die Ziele der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt werden. Alle 
zwei Jahre veröffentlicht das Statistische Bundes-
amt dazu ein Indikatorenbericht, zuletzt 2018.73 

70	  Die Interagency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators.
71	  vgl. Obenland (2019), 11ff.; vgl. Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General (2019).
72	  vgl. Statistisches Bundesamt (2020c); vgl. Eurostat (2019).
73	  vgl. Statistisches Bundesamt (2018).
74	  vgl. Landesregierung NRW (2016b); vgl. Landesregierung NRW (2020).
75	  �Bestehend aus Vertreter*innen der Bertelsmann Stiftung, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, dem Deut-

schen Landkreistag, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Institut für Urbanistik 
und Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt.

76	  vgl. Difu (2020).
77	  vgl. Bertelsmann Stiftung (2020).

Länder Ebene (NRW)	

Die Landesregierung NRW hat 2016 festgelegt, 
mithilfe von knapp 70 Indikatoren den Umset-
zungsfortschritt der NRW-Nachhaltigkeitsstra-
tegie zu messen. Die zentrale Statistikstelle des 
Landes (Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW)) hat 2016 dazu im Auftrag 
der Landesregierung einen ersten Indikatoren-
bericht erstellt. Im Zuge der Neuauflage der 
NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 2020 wird auch 
das Indikatorenset überarbeitet.74 

Kommunale Ebene	

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal 
definiert die LAG 21 NRW regelmäßig ein Nach-
haltigkeitsindikatorenset für die kommunale 
Ebene, welches derzeit aus 27 Indikatoren be-
steht. Dieses beruht auf flächendeckend ver-
fügbaren Daten für alle Kommunen NRWs und 
stellt die Entwicklung des jeweiligen Indikators 
aggregiert anhand verschiedener kommunaler 
Größenklassen dar. Daneben hat das Deutsche 
Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag der Ber-
telsmann-Stiftung 2018 mit einer Arbeitsgrup-
pe75 den Indikatorenkatalog „SDG Indikatoren 
für Kommunen“ erarbeitet. Neben Indikatoren, 
für die es flächendeckend verfügbare Daten 
gibt, wurden auch Indikatoren definiert, für die 
es (noch) keine Daten gibt. Der Katalog soll bis 
Mitte 2020 weiterentwickelt werden.76 Kommu-
nen können online unter www.sdg-portal.de ihre 
Daten zu den Indikatoren abrufen und nachvoll-
ziehen wie sich ihre Kommune im Zeitvergleich 
entwickelt hat. Vergleiche sind zudem mit dem 
Landesdurchschnitt sowie einer anderen Kom-
mune möglich.77 
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3.2
METHODISCHES VORGEHEN

Definition und Datengrundlage

Das kommunale Nachhaltigkeitsindikatorenset be-
steht aus insgesamt 27 Indikatoren (siehe Tabelle 11), 
mit denen unterschiedliche Themenbereiche einer 
Nachhaltigen Entwicklung abgedeckt werden. Mit 
dem Set wird das Ziel verfolgt, einheitliche, auf kom-
munaler Ebene darstellbare Nachhaltigkeitsindikato-
ren für alle 396 Städte und Gemeinden in NRW zu de-
finieren. Die dafür auszuwählenden Datengrundlagen 
müssen daher bestimmte Kriterien erfüllen:

78	  vgl. IT.NRW (2020a).
79	  �Der einzige in diesem Indikatorenset ausgewählte Indikator mit einer anderen Datenquelle ist der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien am Stromverbrauch, für den Datengrundlagen des Energieatlas NRW des LANUV verwendet werden. Siehe LANUV (2019).

¡	Vergleichbarkeit (ausgewählte Daten liegen für 
alle 396 Städte und Gemeinden NRWs vor)

¡	Verfügbarkeit (ausgewählte Daten sind für alle 
396 Städte und Gemeinden NRWs frei verfügbar)

¡	Relevanz (ausgewählte Daten haben einen Bezug 
zum Thema Nachhaltige Entwicklung)

¡	Aktualität (ausgewählte Daten sind aktuell und 
werden regelmäßig aktualisiert)

Diesen Kriterien wird das Angebot von IT.NRW mit 
der Landesdatenbank NRW78 gerecht, so dass sich 
mit einer Ausnahme79 die Daten aller Indikatoren aus 
dieser Datenquelle speisen. Es handelt sich bei dem 
Indikatorenset um eine Fortführung aus nrwkommu-
nal 2018, die wiederum eine Weiterentwicklung des in 
nrwkommunal 2016 entwickelten Indikatorensets dar-
stellt. Das grundlegende Vorgehen sah dabei eine 

Tabelle 11: Übersicht Indikatoren und Bezüge zu übergeordneten Indikatorensets

Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

Kontextindikatoren 
Demografie

Bevölkerungsentwicklung Demografische Daten spielen auf allen Ebenen eine wichtige Rolle als Kontext- oder Hintergrundindikatoren. Die Globalen 
Nachhaltigkeitsziele enthalten keinen expliziten Zielwert für die demografische Entwicklung, berücksichtigen die Altersstruk-
tur aber als Querschnittsindikator über die Desaggregation nach Alter und die explizite Erwähnung in Unterzielen, sodass ein 
differenziertes Bild der sozialen und wirtschaftlichen Situation verschiedener Altersgruppen entsteht. In der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie werden demografische Daten zur Berechnung verschiedener Indikatoren herangezogen. In der nordrhein-
westfälischen Nachhaltigkeitsstrategie werden demografische Daten in den "Hintergrundindikatoren" berücksichtigt.

Bevölkerungsvorausberechnung 

Altenanteil

Jugendanteil

Abhängigenquotient

Bildung und Betreuung

Schulabgehende ohne allg. Schulabschluss

4.1.1: Kinder und Jugendliche mit einem 
Mindestleistungsniveau in: 
a) Lesen und 
b) Mathematik 

4.1 a: Frühe Schulabgehende 
(18- bis 24-Jährige)

18- bis 24-Jährige ohne Abschluss des 
Sekundarbereichs II

Schulabgehende mit höherem Abschluss
x 4.1.b: 30- bis 34-Jährige mit tertiärem 

oder postsekundarem nicht tertiären 
Abschluss

x

Betreuungsquote der unter 3-Jährigen
4.2.2: Teilnahme von Vorschulkindern 
an frühkindlicher Bildung

4.2. a,b Ganztagsbetreuung für Kinder Kinder in Ganztagesbetreuung  
in NRW

Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen
4.2.2: Teilnahme von Vorschulkindern 
an frühkindlicher Bildung

4.2. a,b Ganztagsbetreuung für Kinder Kinder in Ganztagesbetreuung  
in NRW
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induktive, aus der Empirie hergeleitete Herange-
hensweise zur Definition einheitlicher kommunaler  
Nachhaltigkeitsindikatoren vor. So wurden bei der 
Entwicklung des Indikatorensets unter anderem 
Erkenntnisse der kommunalen Strategieentwick-
lungsprozesse im Rahmen des Projektes „Global 
Nachhaltige Kommune NRW“80 verwendet. Das ge-
naue Vorgehen zur Definition des damals entwickel-
ten Indikatorensets kann im Nachhaltigkeitsbericht 
nrwkommunal 2016 in Kapitel 4.2 „Methodisches Vor-
gehen“ nachvollzogen werden.81 Im Sinne einer ver-
tikalen Integration sind die Indikatoren so gewählt, 
dass sich verschiedene Bezüge zu den Indikatoren-
systemen der Agenda 2030, der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie sowie der nordrhein-westfälischen 
Nachhaltigkeitsstrategie herstellen lassen. Aufgrund 
eingeschränkter Datenverfügbarkeit sowie Plausibi-
litätsüberlegungen, wurde kein 1:1 Transfer der auf 
höheren Ebenen verwendeten Indikatoren in dieses 
kommunale Indikatorenset vorgenommen. Die in der

80	  Für eine Gesamtdokumentation der ersten Projektlaufzeit, siehe LAG 21 NRW (2018b).
81	  Für weitere Informationen zur Überarbeitung, siehe LAG 21 NRW (2018a), 32f.

 folgenden Tabelle dargestellten Bezüge des nrwkom-
munal-Indikatorensets zu den Indikatorensets auf 
UN-, Bundes- und Landesebene sind sowohl unmit-
telbarer als auch mittelbarer Natur. Dort, wo es nur 
einen mittelbaren Bezug zu den Indikatoren auf höhe-
rer Ebene gibt, spielt die Verfügbarkeit geeigneter Da-
tengrundlagen auf Kommunalebene eine wesentliche 
Rolle. So können einige der Indikatoren, beispielswei-
se der Anteil ökologisch bewirtschafteter Landwirt-
schaftsfläche, bisher schlicht nicht auf Kommunal-
ebene berechnet werden, weil die entsprechenden 
kleinteiligen Datengrundlagen nicht flächendeckend 
vorhanden sind. 

Das vorliegende Indikatorenset unterliegt der steti-
gen Weiterentwicklung und ist sowohl abhängig von 
den Weiterentwicklungsprozessen übergeordneter 
Indikatorensets als auch von der Verfügbarkeit ent-
sprechender Datengrundlagen, die oben genannten 
Kriterien entspricht. 

Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

Kontextindikatoren 
Demografie

Bevölkerungsentwicklung Demografische Daten spielen auf allen Ebenen eine wichtige Rolle als Kontext- oder Hintergrundindikatoren. Die Globalen 
Nachhaltigkeitsziele enthalten keinen expliziten Zielwert für die demografische Entwicklung, berücksichtigen die Altersstruk-
tur aber als Querschnittsindikator über die Desaggregation nach Alter und die explizite Erwähnung in Unterzielen, sodass ein 
differenziertes Bild der sozialen und wirtschaftlichen Situation verschiedener Altersgruppen entsteht. In der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie werden demografische Daten zur Berechnung verschiedener Indikatoren herangezogen. In der nordrhein-
westfälischen Nachhaltigkeitsstrategie werden demografische Daten in den "Hintergrundindikatoren" berücksichtigt.

Bevölkerungsvorausberechnung 

Altenanteil

Jugendanteil

Abhängigenquotient

Bildung und Betreuung

Schulabgehende ohne allg. Schulabschluss

4.1.1: Kinder und Jugendliche mit einem 
Mindestleistungsniveau in: 
a) Lesen und 
b) Mathematik 

4.1 a: Frühe Schulabgehende 
(18- bis 24-Jährige)

18- bis 24-Jährige ohne Abschluss des 
Sekundarbereichs II

Schulabgehende mit höherem Abschluss
x 4.1.b: 30- bis 34-Jährige mit tertiärem 

oder postsekundarem nicht tertiären 
Abschluss

x

Betreuungsquote der unter 3-Jährigen
4.2.2: Teilnahme von Vorschulkindern 
an frühkindlicher Bildung

4.2. a,b Ganztagsbetreuung für Kinder Kinder in Ganztagesbetreuung  
in NRW

Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen
4.2.2: Teilnahme von Vorschulkindern 
an frühkindlicher Bildung

4.2. a,b Ganztagsbetreuung für Kinder Kinder in Ganztagesbetreuung  
in NRW
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Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

Wahlen Wahlbeteiligung x x x

Fläche

Flächeninanspruchnahme
11.3.1: Flächennutzungs- zur  
Bevölkerungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und  
Verkehrsfläche

Zunahme der Siedlungs-  
und Verkehrsfläche

Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in
11.3.1: Flächennutzungs- zur  
Bevölkerungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und 
 Verkehrsfläche

Zunahme der Siedlungs-  
und Verkehrsfläche

Wohnungsbau
11.1.1: Urbane Bevölkerung, die in  
unangemessenen Unterkünften lebt

11.3: Überlastung durch Wohnkosten x

Klima und Energie Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Stromverbrauch

7.1.2: Bevölkerung mit überwiegender 
Abhängigkeit von sauberen Energieträ-
gern und Technologien

7.2.1: Anteil Erneuerbare Energien  
am Gesamtenergieverbrauch

7.2 b: Anteil des Stroms aus erneuer-
baren Energiequellen am Bruttostrom-
verbrauch

Strom aus erneuerbaren  
Energiequellen

Mobilität

Pkw-Dichte

11.2.1: Zugang zu öffentlichen  
Verkehrsmitteln

11.2.a: Endenergieverbrauch im  
Güterverkehr

11.2.b: Endenergieverbrauch im  
Personenverkehr

11.2.c Erreichbarkeit von Mittel-  
und Oberzentren mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln

x

Verkehrssicherheit 
3.6.1; Anzahl Verkehrsunfälle mit  
Todesfolge

x x

Pendelndensaldo x x x

Kommunale Finanzen

Kommunale Schulden

x 8.2.a, b: Staatsdefizit  
und strukturelles Defizit

8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand

Schuldenstandsquote

Kassen- bzw. Liquiditätskredite pro EW 8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand Schuldenstandsquote

Steuereinnahmekraft
17.1.2: Finanzierung des Haushalts- 
budgets durch Steuereinnahmen

x x

Gesellschaftliche  
Teilhabe / Armut

Mindestsicherungsquote

1.2.1: Bevölkerung, die unter der  
nationalen Armutsgrenze lebt

1.2.2: Bevölkerung, die in Armut lebt 
nach nationaler Definition

1.1.a, b: Materielle Deprivation sowie 
erhebliche materielle Deprivation

Armutsrisikoquote der Menschen mit 
Migrationshintergrund

Armutsriskoquote im Alter

Armutsrisikoquote nach Geschlecht
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Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

Wahlen Wahlbeteiligung x x x

Fläche

Flächeninanspruchnahme
11.3.1: Flächennutzungs- zur  
Bevölkerungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und  
Verkehrsfläche

Zunahme der Siedlungs-  
und Verkehrsfläche

Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in
11.3.1: Flächennutzungs- zur  
Bevölkerungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und 
 Verkehrsfläche

Zunahme der Siedlungs-  
und Verkehrsfläche

Wohnungsbau
11.1.1: Urbane Bevölkerung, die in  
unangemessenen Unterkünften lebt

11.3: Überlastung durch Wohnkosten x

Klima und Energie Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Stromverbrauch

7.1.2: Bevölkerung mit überwiegender 
Abhängigkeit von sauberen Energieträ-
gern und Technologien

7.2.1: Anteil Erneuerbare Energien  
am Gesamtenergieverbrauch

7.2 b: Anteil des Stroms aus erneuer-
baren Energiequellen am Bruttostrom-
verbrauch

Strom aus erneuerbaren  
Energiequellen

Mobilität

Pkw-Dichte

11.2.1: Zugang zu öffentlichen  
Verkehrsmitteln

11.2.a: Endenergieverbrauch im  
Güterverkehr

11.2.b: Endenergieverbrauch im  
Personenverkehr

11.2.c Erreichbarkeit von Mittel-  
und Oberzentren mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln

x

Verkehrssicherheit 
3.6.1; Anzahl Verkehrsunfälle mit  
Todesfolge

x x

Pendelndensaldo x x x

Kommunale Finanzen

Kommunale Schulden

x 8.2.a, b: Staatsdefizit  
und strukturelles Defizit

8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand

Schuldenstandsquote

Kassen- bzw. Liquiditätskredite pro EW 8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand Schuldenstandsquote

Steuereinnahmekraft
17.1.2: Finanzierung des Haushalts- 
budgets durch Steuereinnahmen

x x

Gesellschaftliche  
Teilhabe / Armut

Mindestsicherungsquote

1.2.1: Bevölkerung, die unter der  
nationalen Armutsgrenze lebt

1.2.2: Bevölkerung, die in Armut lebt 
nach nationaler Definition

1.1.a, b: Materielle Deprivation sowie 
erhebliche materielle Deprivation

Armutsrisikoquote der Menschen mit 
Migrationshintergrund

Armutsriskoquote im Alter

Armutsrisikoquote nach Geschlecht
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Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

Arbeit und Wirtschaft

Beschäftigungsquote

8.5.2: Arbeitslosenquote

8.6.1: Jugendliche, die nicht in schu-
lischer Ausbildung, in Beschäftigung 
oder in einer Berufsausbildung sind

9.2.2: Beschäftigung im Verarbeitenden 
Gewerbe

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote Erwerbstätigenquote der Älteren

Erwerbstätigenquote der Personen mit 
Migrationshintergrud

Erwärbstätigenquote nach Geschlecht

Entwicklung Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  

8.5.2: Arbeitslosenquote

8.6.1: Jugendliche, die nicht in schu-
lischer Ausbildung, in Beschäftigung 
oder in einer Berufsausbildung sind

9.2.2: Beschäftigung im verarbeitenden 
Gewerbe

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote Erwerbstätigenquote der Älteren

Erwerbstätigenqupte der Personen mit 
Migrationshintergrud

Erwerbstätigenquote nach Geschlecht

Arbeitslosenanteil 

8.5.2: Arbeitslosenquote

8.6.1: Jugendliche, die nicht in schu-
lischer Ausbildung, in Beschäftigung 
oder in einer Berufsausbildung sind

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote Erwerbstätigenquote der Älteren

Erwerbstätigenquote der Personen mit 
Migrationshintergrund

Erwärbstätigenquote nach Geschlecht

Arbeitsplatzdichte x x x

Gewerbliche Neugründungen x x x

Gesundheit Vorzeitige Sterblichkeit

3.1.1: Müttersterblichkeit

3.2.1: Kindersterblichkeit unter 5 Jahren

3.2.2: Neugeborenensterblichkeit

3.4.1: Sterblichkeit aufgrund von 

a) Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

b) Krebs, 

c) Diabetes oder 

d) chronischen Atemwegserkrankungen

3.1.a, b: Vorzeitige Sterblichkeit Vorzeitige Sterblichkeit
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Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
Indikator

Arbeit und Wirtschaft

Beschäftigungsquote

8.5.2: Arbeitslosenquote

8.6.1: Jugendliche, die nicht in schu-
lischer Ausbildung, in Beschäftigung 
oder in einer Berufsausbildung sind

9.2.2: Beschäftigung im Verarbeitenden 
Gewerbe

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote Erwerbstätigenquote der Älteren

Erwerbstätigenquote der Personen mit 
Migrationshintergrud

Erwärbstätigenquote nach Geschlecht

Entwicklung Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  

8.5.2: Arbeitslosenquote

8.6.1: Jugendliche, die nicht in schu-
lischer Ausbildung, in Beschäftigung 
oder in einer Berufsausbildung sind

9.2.2: Beschäftigung im verarbeitenden 
Gewerbe

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote Erwerbstätigenquote der Älteren

Erwerbstätigenqupte der Personen mit 
Migrationshintergrud

Erwerbstätigenquote nach Geschlecht

Arbeitslosenanteil 

8.5.2: Arbeitslosenquote

8.6.1: Jugendliche, die nicht in schu-
lischer Ausbildung, in Beschäftigung 
oder in einer Berufsausbildung sind

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote Erwerbstätigenquote der Älteren

Erwerbstätigenquote der Personen mit 
Migrationshintergrund

Erwärbstätigenquote nach Geschlecht

Arbeitsplatzdichte x x x

Gewerbliche Neugründungen x x x

Gesundheit Vorzeitige Sterblichkeit

3.1.1: Müttersterblichkeit

3.2.1: Kindersterblichkeit unter 5 Jahren

3.2.2: Neugeborenensterblichkeit

3.4.1: Sterblichkeit aufgrund von 

a) Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

b) Krebs, 

c) Diabetes oder 

d) chronischen Atemwegserkrankungen

3.1.a, b: Vorzeitige Sterblichkeit Vorzeitige Sterblichkeit
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Berechnung und Darstellung 

Die Indikatoren werden mit ihren jeweiligen Aus-
prägungen im zeitlichen Verlauf mehrerer Jahre für 
alle 396 Städte und Gemeinden in NRW berechnet 
und anschließend aggregiert in fünf kommunalen 
Größenklassen dargestellt. Die kommunalen Grö-
ßenklassen wurden auf Grundlage der Bevölke-
rungszahl gebildet. 

Jeder der 27 Indikatoren wird in Kapitel 3.3. anhand 
eines Indikatorenstammblattes unter Berücksichti-
gung folgender Aspekte detailliert beschrieben:

82	  Die Validität der zugrundeliegenden Daten kann auch bei den hier verwendeten Datenquellen IT.NRW (2020a) und LANUV (2019) 
nachgeprüft werden.

¡	Definition: Darstellung der dem Indikator zu-
grundeliegenden Daten sowie die Berechnung 
des Indikators.

¡	Bedeutung: Darstellung, welche Aspekte einer 
Nachhaltigen Entwicklung von dem Indikator an-
näherungsweise abgebildet werden.

¡	Datenvalidität: Darstellung der Genauigkeit (Mes-
sung und Aufbereitung) der zugrundeliegenden 
Daten sowie die Präzision des Indikators zur Mes-
sung der jeweiligen Facette einer Nachhaltigen 
Entwicklung.82
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Abbildung 19: Kommunen nach Größenklassen
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¡	Differenzierung: Darstellung, welche weiteren 
Bezugsgrößen des Indikators mit der verwende-
ten Datengrundlage abgebildet werden können.83 

Zusätzlich werden die wesentlichen Ergebnisse der 
Berechnungen, d.h. die Entwicklung des Indikators 
im Zeitverlauf, grafisch in Form eines Diagramms 
für die unterschiedlichen kommunalen Größenklas-
sen dargestellt. Auch wird die Entwicklung des In-
dikators für das Land NRW insgesamt abgebildet.

Vor dem Hintergrund, dass Nachhaltigkeitsindikato-
ren lediglich als Hilfsmittel zur annäherungsweisen 
Darstellung des abstrakten Themas Nachhaltigkeit 
mit seinen verschiedenen Facetten gelten können84, 
sind auch die hier präsentierten Indikatoren nicht 
selbsterklärend. Sie zeigen nicht auf, warum sich 
eine bestimmte Entwicklung vollzogen hat bzw. 
warum ein bestimmter Status quo ermittelt wurde. 
Sollen stichhaltige Aussagen zum Grad der Nach-
haltigen Entwicklung einer Kommune getroffen 
werden, so müssen die Indikatoren im Kontext der 
kommunalen Spezifika interpretiert werden. Daher 
wird im Folgenden auf Bewertungen und Interpre-
tationen der kommunalen Nachhaltigkeitsindikato-
ren verzichtet. Sie müssen Gegenstand einer dezi-
dierten (strategischen) Auseinandersetzung vor Ort 
sein. Mithilfe der hier beschriebenen Indikatoren 
können die Städte und Gemeinden folgenden Frage-
stellungen nachgehen:

¡	Welche allgemeinen Entwicklungen in unter-
schiedlichen thematischen Bereichen einer Nach-
haltigen Entwicklung können auf kommunaler 
Ebene in NRW insgesamt beobachtet werden?

¡	Welche Entwicklungen sind in Kommunen mit ähn-
licher Bevölkerungszahl in NRW zu beobachten?

83	  Sämtliche Differenzierungen sind für alle Städte und Gemeinden in NRW berechnet, wurden in diesem Bericht aus Platzgründen 
aber nicht einzeln dargestellt.
84	  vgl. Gehrlein (2004), 31f.

Da die den Indikatoren zugrundeliegenden Daten für 
alle 396 Städte und Gemeinden in NRW erhoben und 
aufbereitet wurden, kann auf Wunsch für einzelne 
Kommunen, einschließlich der Kreise, eine detail-
liertere Auswertung erfolgen, die u.a. folgende wei-
terführenden Fragen beantworten kann:

¡	Wie entwickelt sich die eigene Kommune im Ver-
gleich zu den umliegenden Kommunen im Kreis/
der Region/dem Regierungsbezirk?

¡	Wie stellt sich die Entwicklung der eigenen Kom-
mune im Vergleich zu Kommunen der gleichen 
Größenklasse dar?

¡	Inwiefern korreliert die Entwicklung eines Indika-
tors mit anderen statistisch messbaren Entwick-
lungen in der Kommune (z.B. Flächenverbrauch 
mit Bevölkerungsentwicklung)?

 
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen kann 
somit ein Katalysator dafür sein, sich dezidierter 
mit Fragen des Monitorings, also der regelmäßi-
gen und systematischen Erfassung von Kenngrö-
ßen in bestimmten Bereichen einer Nachhaltigen 
Entwicklung zu befassen und sich mit anderen 
Kommunen zu vergleichen. Sollten bereits sekto-
rale oder integrierte Strategien, Konzepte, Pläne 
o.ä. mit Bezug zu einer Nachhaltigen Entwicklung 
in einer Kommune bestehen bzw. sollen solche 
entwickelt werden, bietet das vorliegende Indika-
torenset weitergehende Möglichkeiten hinsichtlich 
der Formulierung von Nachhaltigkeitszielen bzw. 
ihrem kontinuierlichen Monitoring. Es können sich 
somit folgende Fragen anschließen:
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¡	Wie soll sich die Kommune auf Grundlage der bis-
herigen Entwicklungen in bestimmten Bereichen 
Nachhaltiger Entwicklung in Zukunft weiterent-
wickeln? Welche Zielsetzungen können bis zu be-
stimmten Jahreswerten erreicht werden? 

¡	Gibt es hinsichtlich eines gesetzten Ziels Abwei-
chungen im Zielkorridor, die ein Erreichen des 
Ziels gefährden oder begünstigen?

Eine ausschließliche Ableitung von kommunalen 
Nachhaltigkeitszielen auf Grundlage der hier vorge-
stellten Indikatoren ist nicht ausreichend, da die in 
den verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit 
zwangsläufig auftretenden Zielkonflikte einer ge-
samtgesellschaftlichen Aushandlung und Harmo-
nisierung bedürfen. Vielmehr sollte die eingehende 
Interpretation der Indikatoren in einen umfassen-
den strategischen Prozess münden, in welchem 
Akteure aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam die Leit-
linien und übergeordneten Ziele einer Nachhalti-
gen Entwicklung ihrer Kommune definieren und die 
Grundlagen für ein tragfähiges Managementmodell 
mit kontinuierlicher Evaluation der eigenen Nach-
haltigkeitsstrategie legen. Hierzu kann u.a. das von 
der LAG 21 NRW entwickelte Modell zur partizipati-
ven Erarbeitung von integrierten und auch sektora-
len Nachhaltigkeitsstrategien als Hilfestellung die-
nen, wie es beispielsweise in den Projekten „Global 
Nachhaltige Kommune NRW“ oder „Nachhaltiges 
kommunales Flächenmanagement“ eingesetzt wird.

3.3.	
INDIKATORENSTAMMBLÄTTER

3.3.1.	 Kontextindikatoren Demografie

Die in diesem Bericht vorgestellten Nachhaltig-
keitsindikatoren werden durch Kontextindikatoren 
aus dem Themenbereich Demografie ergänzt. Der 
Zweck dieser 6 Kontextindikatoren ist es, die eigent-
lichen Nachhaltigkeitsindikatoren in einen validen 
Bezugsrahmen einzubetten. Sie sollen Hintergrund-
informationen zum besseren Verständnis und zur 
einfacheren Interpretation der eigentlichen Nach-
haltigkeitsindikatoren beitragen. Die Berechnung 
vieler Nachhaltigkeitsindikatoren basiert weiterhin 
auf diesen demografischen Daten, um so eine nach-
vollziehbare Relation hinsichtlich der unterschied-
lich strukturierten Kommunen in NRW aufzuzeigen. 
So stellt beispielsweise der Indikator 12 (Siedlungs- 
und Verkehrsfläche (SuV) je Einwohner*in) die Ent-
wicklung der SuV in Relation zur Bevölkerungszahl 
dar. Für die detaillierte Interpretation dieses Indi-
kators ist es dementsprechend notwendig, neben 
den eigentlichen Entwicklungen in den unterschied-
lichen Flächenkategorien auch die zugrundliegende 
Bevölkerungsentwicklung zu kennen, da eine Ver-
änderung des Indikators im zeitlichen Verlauf so-
wohl von der Flächenentwicklung als auch von der 
Bevölkerungsentwicklung abhängt.

Die Kontextindikatoren Demografie werden im Ge-
gensatz zu den eigentlichen Nachhaltigkeitsindi-
katoren nicht hinsichtlich ihrer Bedeutung für eine 
Nachhaltige Entwicklung beschrieben. 
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Bevölkerungsentwicklung 

Definition

Der Indikator „Bevölkerungsentwicklung“ setzt sich 
aus dem natürlichen Bevölkerungssaldo (Geburten- 
und Sterbefälle) und dem Wanderungssaldo (Saldo 
der Zu- und Fortzüge) zusammen. Aus diesen Fak-
toren ergibt sich der jeweilige Bevölkerungsstand 
einer Kommune, dessen zeitlicher Verlauf Auskunft 
über die Bevölkerungsentwicklung gibt.

Bevölkerungsstand im Jahr n + 1 =

Bevölkerungsstand im Jahr n + (Geburten - Sterbefälle) + (Zugezogene - Fortgezogene)

Datenvalidität

Bei den Statistiken der Geburten- und Sterbefälle 
handelt es sich um eine laufende Vollerhebung mit 
Auskunftspflicht. Die beurkundeten Geburten- und 
Sterbefälle werden von den Standesämtern ge-
liefert und ggf. durch das statistische Landesamt 
überprüft. Die Wanderungsstatistik ist ebenfalls 
eine Totalerhebung. Grundlage sind die Fälle von 
An- und Abmeldungen, die bei den Meldeämtern 
nach den melderechtlichen Regelungen anfallen. 
Auch diese Daten werden dem statistischen Lan-
desamt übermittelt und dort überprüft. Die Qualität 
der Datensätze ist daher als gut einzuschätzen.

Aufgrund der unterschiedlichen methodischen Vor-
gehensweisen bei der Volkszählung von 1987 und 
dem Zensus 2011 lassen sich die fortgeschriebe-
nen Bevölkerungsstände dieser Datengrundlagen 
nicht miteinander vergleichen. In dem vorliegenden 
Bericht werden daher ausschließlich die Bevölke-
rungszahlen auf Basis des Zensus 2011 herangezo-
gen. Unter Berücksichtigung der aktuellsten Daten 
mit Stichtag 31.12.2018 ergibt sich ein Betrachtungs-
zeitraum von 2011 bis 2018.

85	  �Seit Dezember 2018 gibt es für den Geschlechtseintrag im Geburtenregister neben „männlich“ und „weiblich“ die Möglichkeit 
des Offenlassens, oder der Angabe von „divers“. Letzteres soll es Menschen, die „weder dem weiblichen noch dem männlichen 
Geschlecht eindeutig zugeordnet werden können“ ermöglichen, „eine weitere positive Bezeichnung zu wählen“ (vgl. Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 2020).

Differenzierung

Eine Differenzierung dieses Indikators ist auf der 
Datengrundlage weiterhin nach den Geschlechtern 
männlich und weiblich85, Nationalität (deutsch/nicht 
deutsch) und Altersgruppen/Altersjahren möglich.



3

48  

-0,1 %

-0,5 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

Abbildung 20: Rel. Bevölkerungsentwicklung zum Basisjahr 2011

Abbildung 21: Wanderungssaldo
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Bevölkerungsvorausberechnung 

Definition

Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen die zu-
künftige Entwicklung der Bevölkerungszahl unter 
Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungs-
bewegungen (Geburten- und Sterbefälle) sowie An-
nahmen über die zukünftige Entwicklung von Zu-
zügen und Fortzügen. Die verwendeten Daten sind 
direkt von IT.NRW abrufbar. Eigene Berechnungen 
sind nicht notwendig.

Datenvalidität

Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen die zu-
künftige Entwicklung der Bevölkerungszahl unter 
der Bedingung, dass die zuvor getroffenen Annah-
men auch eintreten. Während die natürlichen Be-
völkerungsbewegungen (Geburten- und Sterbe-

fälle) relativ gut vorausberechnet werden können, 
sind die Annahmen zur zukünftigen Entwicklung von 
Zu- und Fortzügen mit erheblichen Unsicherheiten 
verbunden. Bevölkerungsvorausberechnungen sind 
demnach grundsätzlich als „Wenn-dann-Aussagen“ 
zu verstehen und entsprechend zu interpretieren. 
Sie liefern jedoch wichtige Informationen über die 
zu erwartenden grundlegenden Entwicklungsten-
denzen.  

Differenzierung

Eine Differenzierung dieses Indikators ist nach den 
Geschlechtern männlich und weiblich und Alters-
gruppen/Altersjahren möglich.

Abbildung 22: Bevölkerungsvorausberechnung zum Basisjahr 2018
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Altenanteil

Definition

Der Indikator „Altenanteil“ gibt Auskunft über den 
Anteil der Menschen über 65 Jahren an der Gesamt-
bevölkerung.

Datenvalidität

Grundlage der Daten ist der Zensus 2011, dessen Er-
gebnisse die Basis für die aktuellen Fortschreibun-
gen sind. Die Fortschreibung der Daten auf Grund-
lage der Volkszählung von 1987 endet hingegen mit 
dem Jahr 2013 und wird nicht weiter fortgeführt. Da 
beide Datengrundlagen aus statistischer Sicht nicht 
sinnvoll miteinander verbunden werden können 
(„Zensusknick“) wird bei der Berechnung allein auf 
die Daten des Zensus 2011 abgestellt. Es kann von 
einer insgesamt guten Datenvalidität ausgegangen 
werden.

Differenzierung

Es ist zu diskutieren, inwiefern das hier gewählte 
Austrittsalter aus der Erwerbsfähigkeit (65 Jahre) 
zutreffend ist. Vor dem Hintergrund der noch im-
mer steigenden Lebenserwartung, des veränderten 
Renteneintrittsalters (67 Jahre) und möglicher Er-
werbstätigkeit im Alter erscheint auch die Definition 
einer höheren Schwelle plausibel. Allerdings sind 
auch Frühverrentungen und Übergangsphasen in 
die Altersversorgung zu berücksichtigen. Insofern 
wäre das tatsächliche statistische Renteneintritts-
alter eine denkbare Alternativgrenze. 

Eine Differenzierung ist zudem nach den Ge-
schlechtern männlich und weiblich sowie Nationali-
tät (deutsch/nichtdeutsch) möglich.

Altenanteil (%) = 
Bevölkerung über 65 Jahre

Gesamtbevölkerung
* 100
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Abbildung 23: Altenanteil

Abbildung 24: Rel. Veränderung des Altenanteils zum Basisjahr 2011
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Jugendanteil

Definition

Der Indikator „Jugendanteil“ gibt Auskunft über den 
Anteil der Bevölkerung im altersmäßig noch nicht 
erwerbsfähigen Alter (unter 15 Jahren) an der Ge-
samtbevölkerung.

Datenvalidität

Grundlage der Daten ist der Zensus 2011, dessen Er-
gebnisse die Basis für die aktuellen Fortschreibun-
gen sind. Die Fortschreibung der Daten auf Grund-
lage der Volkszählung von 1987 endet hingegen mit 
dem Jahr 2013 und wird nicht weiter fortgeführt. Da 
beide Datengrundlagen aus statistischer Sicht nicht 
sinnvoll miteinander verbunden werden können 
(„Zensusknick“) wird bei der Berechnung allein auf 
die Daten des Zensus 2011 abgestellt. Es kann von 
einer insgesamt guten Datenvalidität ausgegangen 
werden.

Differenzierung

Es ist zu diskutieren, inwiefern das rein rechtlich 
mögliche Alter zum Eintritt in die Erwerbstätigkeit 
maßgebend ist. Vor dem Hintergrund der zuneh-
mend längeren Ausbildungsbiografien erscheint 
auch die Definition einer breiteren Spanne, z.B. un-
ter 20 Jahren plausibel. Als Alternative bietet sich 
hier deshalb das tatsächliche statistisch ermittelte 
Eintrittsalter in die Erwerbstätigkeit an.

Eine Differenzierung ist zudem nach den Ge-
schlechtern männlich und weiblich und Nationalität 
(deutsch/nichtdeutsch) möglich.

Jugendanteil (%) = * 100
Bevölkerung 0 bis 14 Jahre

Gesamtbevölkerung
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Abbildung 25: Jugendanteil

Abbildung 26: Rel. Veränderung des Jugendanteils zum Basisjahr 2011
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Abhängigenquotient

Definition

Der Indikator „Abhängigenquotient“ gibt Auskunft 
über das quantitative Verhältnis von altersmäßig 
nicht erwerbsfähiger und erwerbsfähiger Be​- 
völkerung.

Datenvalidität

Grundlage der Daten ist der Zensus 2011, dessen Er-
gebnisse die Basis für die aktuellen Fortschreibun-
gen sind. Die Fortschreibung der Daten auf Grund-
lage der Volkszählung von 1987 endet hingegen mit 
dem Jahr 2013 und wird nicht weiter fortgeführt. Da 
beide Datengrundlagen aus statistischer Sicht nicht 
sinnvoll miteinander verbunden werden können 
(„Zensusknick“), werden bei der Berechnung allein 
die Daten des Zensus 2011 herangezogen. Es kann 
von einer insgesamt guten Datenvalidität ausgegan-
gen werden.

Differenzierung

Die Definition des Abhängigenquotienten ist nicht 
starr, sondern hängt von der Festlegung der jewei-
ligen Altersgrenzen ab. Dabei steht die Frage im 
Vordergrund, wie diese Altersgrenzen (Übergang in 
das bzw. aus dem Erwerbsleben) möglichst reali-
tätsgetreu bestimmt werden können. Der Abhän-
gigenquotient könnte auch um die Personenkreise 
erweitert werden, die zwar im erwerbsfähigen Alter 
sind, jedoch keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Da-
mit würde vor allem die ökonomische Dimension 
des Indikators in den Vordergrund gestellt.

Eine Differenzierung ist zudem nach den Ge-
schlechtern männlich und weiblich und Nationalität 
(deutsch/nichtdeutsch) möglich.

Abhängigenquotient (abhängige Personen 
je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter)

Bevölkerung ab 65 Jahre + Bevölkerung bis 14 Jahre

Bevölkerung 15 bis 64 Jahre
=
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Abbildung 27: Abhängigenquotient

Abbildung 28: Rel. Veränderung des Abhängigenquotienten zum Basisjahr 2011
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3.3.2.	Bildung und Betreuung

Schulabgehende ohne allgemeinen  
Schulabschluss

Definition

Dieser Indikator ist definiert als Anzahl der Schul-
abgehenden ohne allgemeinen Schulabschluss im 
Verhältnis zur Anzahl aller Schulabgehenden. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Schulabgehende ohne schulische Qualifizierung ha-
ben es beim Start in das Berufsleben oft schwerer 
als Schulabgehende mit Abschluss. Nur etwa einem 
Fünftel gelingt es, ohne Schulabschluss eine Ausbil-
dung zu finden und etwa ein Viertel bleibt langzeitig 
erwerbslos. Das Erlangen eines Schulabschlusses 
hat dagegen einen positiven Effekt auf einen schnel-
len beruflichen Einstieg und eine höhere Entloh-
nung. Darüber hinaus hat die formale Bildung der 
Bevölkerung eine hohe ökonomische Bedeutung, da 
sie potenziell die Zahl der Leistungsempfangenden 
reduziert und sich tendenziell positiv auf das Leis-
tungsvermögen der Volkswirtschaft auswirkt.

Datenvalidität

Reformen im Bildungssystem können sich auf die 
Aussagekraft der Daten zu den Schulabgehenden 
ohne allgemeinen Schulabschluss auswirken. Im 
Schuljahr 2012/13 haben aufgrund der Einführung 
des achtstufigen Gymnasiums (G8) zwei Jahrgän-
ge gleichzeitig die Hochschulreife erreicht, sodass 
für diesen Zeitraum ein geringerer Anteil an Schul-

abgehenden ohne allgemeinen Schulabschluss zu 
erwarten ist. Bei der Interpretation der Daten zu 
den Schulabgehenden ohne Schulabschluss sollten 
auch mögliche Auswirkungen der Schulreformen 
mitbedacht werden. 

Differenzierung

Der Indikator „Schulabgehende ohne allgemeinen 
Schulabschluss“ kann nach den Geschlechtern 
männlich und weiblich oder Herkunft (mit/ohne 
deutschen Pass) der Schulabgehenden differen-
ziert werden. Er dient dann als Anzeiger für Chan-
cengleichheit unter den Geschlechtern männlich 
und weiblich und kann erste Hinweise auf die Chan-
cengleichheit zwischen Schüler*innen mit und ohne 
Migrationshintergrund geben. Beide Differenzie-
rungen werden in vielen Nachhaltigkeitsstrategien 
als Indikator für Integration und soziale Teilhabe-
möglichkeiten herangezogen.

Schulabgehende ohne allg. Schulabschluss [%] = * 100
Anzahl der Schulabgehenden ohne Abschluss

Anzahl aller Schulabgehenden
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Abbildung 29: Anteil Schulabgehende ohne Abschluss

Abbildung 30: Anteil Schulabgehende ohne Abschluss (Landesdurchschnitt)
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Schulabgehende mit höherem Abschluss

Definition

Der Anteil der Schulabgehenden mit höherem Ab-
schluss gibt das Verhältnis der Anzahl an Schul-
abgehenden mit Hochschulreife sowie Fachhoch-
schulreife und der Anzahl aller Schulabgehenden 
wieder.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das Niveau der formalen Ausbildung steht in direk-
tem Zusammenhang mit dem beruflichen Erfolg 
der Schulabgehenden. So legt der Datenreport des 
Bundesinstituts für Berufsbildung aus dem Jahr 
201986 beispielsweise dar, dass sich höhere Schul-
bildung eindeutig positiv auf die Chancen einer for-
malen Qualifikation auswirkt. Darüber hinaus ist 
die Hochschulreife bzw. die Fachhochschulreife 
Eingangsvoraussetzung für ein Universitätsstu-
dium, welches wiederum als gute Voraussetzung 
für beruflichen Erfolg gilt. Die Gewährleistung von 
beruflicher Chancengleichheit unabhängig vom Ge-
schlecht oder der sozialen bzw. ethnischen Herkunft 
gehört zu den elementarten Zielen einer Nachhalti-
gen Entwicklung. Um dies zu erreichen, gilt es, den 
Bildungserfolg, beispielsweise von der sozialen 
Herkunft, zu entkoppeln.

86	  vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2019)

Datenvalidität

Bei der Interpretation dieses Indikators ist zu be-
rücksichtigen, dass in NRW im Schuljahr 2012/13 
aufgrund der Einführung des achtstufigen Gymna-
siums (G8) zwei Jahrgänge gleichzeitig die Hoch-
schulreife erreicht haben und es daher einen deut-
lichen Anstieg der Quote für diesen Zeitraum gibt.

Differenzierung

Auf Grundlage der verfügbaren Daten von IT.NRW 
ist eine weitere Differenzierung der Schulabgehen-
den nach einzelnen Abschlüssen sowie nach be-
suchten Schulformen möglich. Darüber hinaus sind 
die Daten auch differenziert nach den Geschlech-
tern männlich und weiblich und Herkunft (mit/ohne 
deutschen Pass) abbildbar. 

Schulabgehende mit höherem  
Schulabschluss [%] * 100

Anzahl Schulabgehende mit Hochschulreife + 
Anzahl Schulabgehende mit Fachhochschulreife

Anzahl aller Schulabgehenden

=
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Abbildung 31: Schulabgehende mit höherem Abschluss

Abbildung 32: Schulabgehende mit höherem Abschluss (Landesdurchschnitt)

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

200
7/2

00
8

200
8/2

00
9

200
9/2

01
0

201
0/2

01
1

201
1/2

01
2

201
2/2

01
3

201
3/2

01
4

201
4/2

01
5

201
5/2

01
6

201
6/2

01
7

201
7/2

01
8

insgesamt männlich weiblich o.dt.Pass m.dt.Pass

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

200
7/2

00
8

200
8/2

00
9

200
9/2

01
0

201
0/2

01
1

201
1/2

01
2

201
2/2

01
3

201
3/2

01
4

201
4/2

01
5

201
5/2

01
6

201
6/2

01
7

201
7/2

01
8



3

60  

Betreuungsquote der unter 3-Jährigen 

Definition

Der Indikator „Betreuungsquote der unter 3-Jähri-
gen" zeigt, in welchem Verhältnis die in Tagesein-
richtungen betreuten Kinder unter 3 Jahren zu der 
Anzahl aller 3-jährigen Kinder in NRW stehen. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland 
hat zum einen das Ziel, die Chancengleichheit al-
ler Kinder, unabhängig von Herkunft und Bildungs-
stand der Eltern, durch eine qualitativ hochwer-
tige, frühe Förderung zu erhöhen. Zum anderen 
soll durch die Schaffung eines bedarfsgerechten 
Kinderbetreuungsangebots beiden Elternteilen 
eine Erwerbstätigkeit ermöglicht werden. Daher 
sind die „Betreuungsquoten“ ein wichtiger Indi-
kator für die soziale (Bildung, Chancengleichheit, 
Demographischer Wandel) und auch ökonomische 
Dimension (finanzielle Situation von Familien oder 
alleinerziehenden Eltern) einer Nachhaltigen Ent-
wicklung. Des Weiteren soll durch den Ausbau der 
Kinderbetreuung das Arbeitskräftepotential beider 
Elternteile mobilisiert werden, um so zur Stärkung 
der Volkswirtschaft beizutragen.

Datenvalidität

Die von IT.NRW bereitgestellte Statistik erfasst nur 
die Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen. Be-
treuungsplätze bei Kindertagespflegepersonen 
werden nicht berücksichtigt. Gerade die Kinder-
tagespflege wurde von Kommunen in den letzten 

Jahren jedoch stark ausgebaut. Deshalb wird emp-
fohlen, für eine genauere Bewertung der Betreu-
ungssituation ergänzend kommunale Daten einzu-
beziehen.

Die allgemeinen Betreuungsquoten der unter 3-Jäh-
rigen sowie der 3- bis unter 6-Jährigen können kei-
ne Aussage dazu treffen, wie es um die Qualität der 
Betreuungsplätze bestellt ist, bzw. welche Familien 
und alleinerziehenden Eltern die Betreuungsange-
bote wahrnehmen. Eine Differenzierung nach Na-
tionalität der betreuten Kinder ist anhand der ver-
fügbaren Statistiken des statistischen Landesamtes 
ebenfalls nicht möglich.

Differenzierung

Die bei IT.NRW verfügbare Statistik trifft ebenfalls 
Aussagen über die Zahl der Tageseinrichtungen, die 
darin tätigen Personen und die genehmigten Plätze. 
Mit Hilfe der registrierten tätigen Personen könnte 
ergänzend ein „Betreuungs- bzw. Personalschlüs-
sel“ errechnet werden, der Auskunft über die Zahl 
der betreuten Kinder je tätiger Person gibt.

* 100
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen

gesamte Anzahl von Kindern unter 3 Jahren
Betreuungsquote [%] =
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Abbildung 33: Betreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren

Abbildung 34: Rel. Veränderung der Betreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren zum Basisjahr 2012
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Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen 

Definition

Der Indikator „Betreuungsquote der 3- bis unter 
6-Jährigen" zeigt, in welchem Verhältnis die An-
zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder 
zwischen 3 und unter 6 Jahren zu der Anzahl aller 
Kinder dieses Alters in NRW steht. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland 
hat zum einen das Ziel, die Chancengleichheit al-
ler Kinder, unabhängig von Herkunft und Bildungs-
stand der Eltern, durch eine qualitativ hochwerti-
ge, frühe Förderung zu erhöhen. Zum anderen soll 
durch die Schaffung eines bedarfsgerechten Kin-
derbetreuungsangebots beiden Elternteilen eine 
Erwerbstätigkeit ermöglicht werden. Aus den oben 
aufgeführten Gründen sind die „Betreuungsquo-
ten“ ein wichtiger Indikator für die soziale (Bildung, 
Chancengleichheit, Demographischer Wandel) und 
auch ökonomische Dimension (finanzielle Situation 
von Familien oder alleinerziehenden Eltern) einer 
Nachhaltigen Entwicklung. Des Weiteren soll durch 
den Ausbau der Kinderbetreuung zur Stärkung der 
Volkswirtschaft das Arbeitskräftepotential beider 
Elternteile mobilisiert werden.

Datenvalidität

Die von IT.NRW bereitgestellte Statistik erfasst nur 
die Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen. Be-
treuungsplätze bei Kindertagespflegepersonen 

werden nicht berücksichtigt. Gerade die Kinder-
tagespflege wurde von Kommunen in den letzten 
Jahren jedoch stark ausgebaut. Deshalb wird emp-
fohlen, für eine genauere Bewertung der Betreu-
ungssituation ergänzend kommunale Daten einzu-
beziehen.

Die allgemeinen Betreuungsquoten der unter 3-Jäh-
rigen sowie der 3- bis unter 6-Jährigen können kei-
ne Aussage dazu treffen, wie es um die Qualität der 
Betreuungsplätze bestellt ist, bzw. welche Familien 
und alleinerziehenden Eltern die Betreuungsange-
bote wahrnehmen. Eine Differenzierung nach Na-
tionalität der betreuten Kinder ist anhand der ver-
fügbaren Statistiken des statistischen Landesamtes 
ebenfalls nicht möglich. 

Differenzierung

Die bei IT.NRW verfügbare Statistik trifft ebenfalls 
Aussagen über die Zahl der Tageseinrichtungen, die 
darin tätigen Personen und die genehmigten Plätze. 
Mit Hilfe der registrierten tätigen Personen könnte 
ergänzend ein „Betreuungs- bzw. Personalschlüs-
sel“ errechnet werden, der Auskunft über die Zahl 
der betreuten Kinder je tätiger Person gibt.

* 100
Anzahl der Kinder ab 3 bis unter 6 Jahren in Tageseinrichtungen

gesamte Anzahl von Kinder ab 3 bis unter 6 Jahren
Betreuungsquote [%] =
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Abbildung 35: Betreuungsquote der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren

Abbildung 36: Rel. Veränderung der Betreuungsquote der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren zum Basisjahr 2012
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3.3.3.	Wahlen

Wahlbeteiligung

Definition

Der Indikator „Wahlbeteiligung“ gibt Auskunft über 
den Anteil der Wahlberechtigten einer Kommune, die 
bei der letzten Wahl ihre Stimme abgegeben haben.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Durch die Messung der Wahlbeteiligung können im 
Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung unterschied-
liche soziale Komponenten indirekt abgeleitet wer-
den. So lässt sich über die Beteiligung an demokra-
tischen Willensbildungsprozessen eine indirekte 
Aussage zum gesellschaftlichen bzw. demokrati-
schen Engagement treffen.

Datenvalidität

Die Erhebung der Wahlbeteiligung bei den Kommu-
nalwahlen wird durch unabhängige Wahlleitungen 
durchgeführt. Aufgrund der hohen Sensibilität die-
ses Prozesses kann von einer hohen Genauigkeit 
ausgegangen werden. 

Differenzierung

Zunächst kann nach den unterschiedlichen Wahlen 
(Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, 
Europawahl) unterschieden werden, wobei die Betei-
ligung an der Kommunalwahl ggf. die aussagekräf-
tigste Kennziffer für die kommunale Ebene hinsicht-
lich des Engagements der Bevölkerung mit lokalen 
Themen ist. Neben der relativen Darstellung der 
Wahlbeteiligung könnten absolute Zahlen differen-
ziert nach gewählten Parteien dargestellt werden. 

* 100
Abgegebene Stimmen

Wahlberechtigte Personen (bei der jeweiligen Wahl)
Wahlbeteiligung [%] =
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Abbildung 37: Wahlbeteiligung Kommunalwahlen in NRW

Abbildung 38: Wahlbeteiligung Landtagswahlen in NRW
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Abbildung 39: Wahlbeteiligung Bundestagswahlen in NRW
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Abbildung 40: Wahlbeteiligung Europawahlen in NRW
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3.3.4.	Fläche

Flächeninanspruchnahme

Definition

Der Indikator „Flächeninanspruchnahme“ wird de-
finiert durch den Zuwachs der als Siedlungs- und 
Verkehrsfläche (SuV) klassifizierten Fläche einer 
Gebietskörperschaft. Datengrundlage ist die Flä-
chenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Die Folgen der Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke sind weitreichend und 
vielfältig. Direkte Folgewirkungen sind z.B. der Ver-
lust der natürlichen Bodenfunktionen sowie eine 
Abnahme der Biodiversität durch die Versiegelung. 
Flächeninanspruchnahme führt insbesondere am 
Siedlungsrand zu indirekten Folgelasten wie Lärm- 
und Schadstoffemissionen durch ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen oder auch zu erhöhten Kosten für 
die Bereitstellung und den Unterhalt technischer 
und sozialer Infrastrukturen. Aufgrund nicht nur 
ökologischer, sondern auch ökonomischer und so-
zialer Folgewirkungen, ist ein nachhaltiger Umgang 
mit den Flächenressourcen eine zentrale Heraus-
forderung für Städte und Gemeinden.

Datenvalidität

Durch laufende Umstellungen der amtlichen Statis-
tik kann die Validität des Indikators bei Vergleichen 
zwischen einzelnen Jahren mit gewissen Unsicher-
heiten behaftet sein. Durch Umwidmungen können 
beispielsweise Flächenzunahmen oder Flächenab-

nahmen in der Statistik Ausschläge verursachen, die 
keiner realen Entwicklung folgen. Eine Überprüfung 
der Daten zur Flächeninanspruchnahme auf kom-
munaler Ebene ist somit generell empfehlenswert. 

Die Umstellung auf das amtliche Liegenschafts-
katasterinformationssystem (ALKIS) aus dem Jahr 
2015 führt dazu, dass die Daten des Jahres 2016 nur 
noch sehr bedingt mit den Daten der Vorjahre ver-
gleichbar sind. 

Differenzierung

Eine weitere Differenzierung nach Flächennut-
zungsarten ist auf Grundlage der Daten von IT.NRW 
möglich. Es können die einzelnen Nutzungsarten 
der SuV dargestellt werden, um beispielsweise auf-
zuzeigen, welche bedeutend für einen Anstieg der 
SuV sind (Wohn- oder gewerbliche Nutzungen, ver-
kehrliche Nutzungen etc.). Die Entwicklung weite-
rer Flächennutzungsarten (Landwirtschaftsfläche, 
Waldfläche etc.) wäre ebenfalls darstellbar.

Flächeninanspruchnahme = SuVn+1 – SuVn
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Abbildung 41: Durchschnittliche Flächeninanspruchnahme pro Jahr
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Abbildung 42: Durchschnittliche Flächeninanspruchnahme pro Tag
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Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in

Definition

Der Indikator bezieht die Siedlungs- und Verkehrs-
fläche auf die Bevölkerungszahl. Durch den Bezug 
zur Bevölkerungszahl lassen sich die Werte für 
verschiedene Gebietseinheiten besser miteinander 
vergleichen. Datengrundlage ist die Flächenerhe-
bung nach Art der tatsächlichen Nutzung.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Die Folgen der Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke sind weitreichend und 
vielfältig. Direkte Folgewirkungen sind z.B. der Ver-
lust der natürlichen Bodenfunktionen und die Ab-
nahme der Biodiversität durch die Versiegelung. 
Flächeninanspruchnahme führt insbesondere am 
Siedlungsrand zu indirekten Folgelasten wie Lärm- 
und Schadstoffemissionen durch ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen oder auch zu erhöhten Kosten für 
die Bereitstellung und den Unterhalt technischer 
und sozialer Infrastrukturen. Aufgrund nicht nur 
ökologischer, sondern auch ökonomischer und so-
zialer Folgewirkungen, ist ein nachhaltiger Umgang 
mit den Flächenressourcen eine zentrale Heraus-
forderung für Kommunen.

Datenvalidität

Durch laufende Umstellungen der amtlichen Statis-
tik kann die Validität des Indikators bei Vergleichen 
zwischen einzelnen Jahren mit gewissen Unsicher-
heiten behaftet sein. Durch Umwidmungen können 
beispielsweise Flächenzunahmen oder Flächenab-
nahmen in der Statistik Ausschläge verursachen, die 
keiner realen Entwicklung folgen. Eine Überprüfung 
der Daten zur Flächeninanspruchnahme auf kommu-
naler Ebene ist somit generell empfehlenswert. 

Die Umstellung auf das amtliche Liegenschafts-
katasterinformationssystem (ALKIS) aus dem Jahr 
2015 führt dazu, dass die Daten des Jahres 2016 nur 
noch sehr bedingt mit den Daten der Vorjahre ver-
gleichbar sind. 

Differenzierung

Eine weitere Differenzierung nach Flächennut-
zungsarten ist auf Grundlage der Daten von IT.NRW 
möglich. Es können die Entwicklungen für ein-
zelne Nutzungsarten der SuV dargestellt werden 
(Wohn- oder gewerbliche Nutzungen, verkehrliche 
Nutzungen etc.). Die Entwicklung weiterer Flächen-
nutzungsarten (Landwirtschaftsfläche, Waldfläche 
etc.) wäre ebenfalls darstellbar.

SuV je Einwohner*in [ha] =
Siedlungs- und Verkehrsfläche

Bevölkerungszahl
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Abbildung 43: Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in

Abbildung 44: Rel. Veränderung Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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Wohnungsbau

Definition

Der Indikator „Wohnungsbau" setzt die Anzahl der 
neu erstellten Wohngebäude in Relation zu der Be-
völkerungszahl. Durch die Multiplikation wird eine 
Aussage getroffen, wie viele Wohngebäude je 10.000 
Einwohner*innen in einem Jahr neu errichtet wurden.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das Unterziel 11.1 der Globalen Nachhaltigkeits-
ziele sieht bis 2030 den Zugang zu angemessenem, 
sicherem und bezahlbarem Wohnraum für alle vor. 
Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle ist 
auch ein Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie. Hohe Wohnkosten führen zu einer Einschrän-
kung von Haushalten bei sonstigen Konsument-
scheidungen und können gesellschaftliche Teilhabe 
erschweren. Ferner kommt hinzu, dass unterschied-
liche Bevölkerungsgruppen auf dem insbesonde-
re in Groß- und Universitätsstädten angespannten 
Wohnungsmarkt keinen angemessenen Wohnraum 
finden und damit auf Städte und Gemeinden im Um-
kreis ausweichen müssen, was wiederum vielfältige 
Folgeerscheinungen nach sich zieht (erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen, Flächenversiegelung, Zerschnei-
dung von Landschaftsräumen etc.). Durch steigende 
Wohnkosten und Grundstückspreise treten vermehrt 
Gentrifizierungsprozesse auf, welche insbesondere 
ökonomisch benachteiligte Personen und Haushalte 
aus ihren angestammten Quartieren verdrängen. Ein 
adäquater, ziel- und bedarfsgerechter Wohnungs-
bau durch private und öffentliche Träger kann zur 

Entspannung des Wohnungsmarktes führen und 
insbesondere durch öffentliche Förderung auch be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppen angemessenen 
und zentralen Wohnraum zur Verfügung stellen.

Datenvalidität

Die Bereitstellung der Daten der Baufertigstellun-
gen erfolgt über die jeweiligen kommunalen Bau-
ämter und sind durchgängig für die Jahre ab 1987 
verfügbar. Durch die direkte Zulieferung der kom-
munalen Genehmigungsbehörden kann von einer 
hohen Genauigkeit der zugrunde liegenden Daten 
ausgegangen werden.

Differenzierung

Die Statistik der Baufertigstellung ist sehr klein-
teilig untergliedert. In den für diesen Bericht vor-
genommenen Berechnungen wurden neben den 
gesamten Baufertigstellungen im Wohnungsbau 
differenzierte Auswertungen für die Baufertigstel-
lung von Wohngebäuden mit einer oder zwei Woh-
nungen (Ein- und Zweifamilienhäuser) sowie mit 
drei und mehr Wohnungen (Mehrfamilienhäuser) 
vorgenommen.

* 10.000
fertiggestellte Wohngebäude

Bevölkerungszahl
Wohnungsbau =
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Abbildung 45: Wohngebäude mit einer oder zwei Wohnungen (Neubau)

Abbildung 46: Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen (Neubau)
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3.3.5. Klima und Energie

Erneuerbare Energien am Stromverbrauch

Definition

Der Indikator „Anteil erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch“ gibt einen Anhaltspunkt über den 
Anteil am Stromverbrauch einer Kommune, der durch  
Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen 
Energien (Definition nach EEG) innerhalb der Kommu-

ne abgedeckt werden kann. Er setzt den Ertrag dieser 
Anlagen ins Verhältnis zum errechneten Stromver-
brauch einer Kommune und beschreibt somit eine 
theoretische Abdeckung.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das SDG 7 beschreibt das globale Ziel, für alle Men-
schen den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und moderner Energie zu sichern. 
Das Unterziel 7.2 sieht dabei explizit vor, den An-
teil erneuerbarer Energien am globalen Energiemix 
deutlich zu erhöhen. Das Energiekonzept der Bun-
desregierung sieht einen expliziten Ausbaupfad für 
den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostrom-
verbrauch vor, der bis zum Jahr 2050 80% betragen 
soll.87 Der Indikator bildet verschiedene Aspekte 
einer gewünschten Nachhaltigen Entwicklung ab, 
z.B. Verringerung der Treibhausgasemissionen, 
Verringerung von Luftbelastungen, Verringerung 
der Abhängigkeit von importierten fossilen Energie-
ressourcen sowie Steigerung von lokalen und regio-
nalen Wertschöpfungskreisläufen. 

Datenvalidität

Die statistische Komponente der regenerativen 
Stromerzeugung ist über die nach § 77 EEG geltende 
Pflicht zur Information der Öffentlichkeit grundsätz-

87	  vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010)
88	  vgl. LANUV (2019).

lich verfügbar. In der Vergangenheit hat sich aber 
gezeigt, dass die Meldungen der Übertragungs-
netzbetreiber nicht immer unverzüglich und genau 
erfolgen. Da eine eingehende Recherche im Rah-
men dieses Berichtes nicht möglich war, wurden 
die Angaben des Energieatlas NRW verwendet. Die 
genauen Daten und Berechnungsgrundlagen finden 
sich im Energieatlas NRW88.

Differenzierung

Neben einem Gesamtanteil aller erneuerbaren 
Energien könnten die einzelnen Technologiepfade 
(Solar, Wind, Wasser, Biomasse, Gruben-/Klärga-
se, Geothermie) separat und in Relation zu anderen 
Bezugsgrößen dargestellt werden. Aussagen zur 
Verwendung von erneuerbaren Energien im Wär-
mebereich oder die Verwendung von Kraft-Wär-
me-Kopplung können nicht ohne weiteres getätigt 
werden, da die notwendigen Datengrundlagen auf 
kommunaler Ebene nicht frei verfügbar sind.

* 1.000
Ertrag aus EE (GWh)

Bruttostromverbrauch insgesamt [GWh]
Anteil EE am Stromverbrauch =
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Abbildung 47: Anteil Erneuerbare Energien am Stromverbrauch

Abbildung 48: Rel. Veränderung des Anteils der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch zum Basisjahr 2014
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3.3.6. Mobilität

Pkw-Dichte

Definition

Der Indikator „Pkw-Dichte“ gibt Auskunft über die 
Anzahl der in den Gebietskörperschaften zugelas-
senen Pkw je 1000 Einwohner*innen.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Mit der Bewältigung der persönlichen Mobilitäts-
ansprüche in einem eigenen Automobil gehen auf-
grund der ressourcen- und energieintensiven Pro-
duktion, Unterhaltung und Entsorgung vielfältige 
negative Umwelteinwirkungen einher. Eine über-
mäßig personalisierte Mobilität mit vielen Pkw führt 
zu steigendem Flächenverbrauch für Verkehrswege 
sowie einer erhöhten Emission von umweltschäd-
lichen Gasen und Luftschadstoffen wie Kohlendi-
oxid, Methan, Lachgas, Schwefeldioxid, Stickoxide, 
Kohlenmonoxid, flüchtige organische Verbindungen 
und Feinstaub. Durch zunehmende Lärmbelästi-
gung wird zudem die Lebensqualität von Kommu-
nen sowie die Gesundheit ihrer Bevölkerung negativ 
beeinflusst. Eine nachhaltige Mobilität verfolgt des-
halb das Ziel eines „Modal Shift“ hin zu den Ver-
kehrsträgern des Umweltverbundes bzw. eine um-
weltverträglichere Gestaltung des unvermeidlichen 
motorisierten Individualverkehrs (MIV).

Datenvalidität

Die Erhebung der zugelassenen Pkw ist über die 
amtliche Statistik der Zulassungsstellen in ausrei-
chender Detailschärfe, Periodizität und Genauigkeit 
bei der Landesdatenbank verfügbar. Dennoch han-
delt es sich nur um einen Behelfsindikator, mit Hilfe 
dessen nur annäherungsweise geschätzt werden 
kann, wie hoch die Verkehrsbelastung durch Pkw 
tatsächlich ist. Er findet hier dennoch Verwendung, 
da keine einheitlichen Modal Split Erhebungen für 
alle Städte und Gemeinden vorliegen.

Differenzierung

Eine weitere Differenzierung ist mit den Daten der 
Landesdatenbank nur dahingehend möglich, ande-
re Bezugsgrößen mit der Anzahl der Pkw in Relation 
zu setzen, beispielsweise die über 18-jährige Bevöl-
kerung oder die Straßenverkehrsflächen.

* 1.000
Anzahl zugelassener Pkw

Bevölkerungszahl
Pkw–Dichte =
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Abbildung 49: Pkw-Dichte

Abbildung 50: Rel. Veränderungen der Pkw-Dichte zum Basisjahr 2011
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Verkehrssicherheit

Definition

Der Indikator „Verkehrssicherheit“ gibt Auskunft 
über die Entwicklung der polizeilich erfassten Stra-
ßenverkehrsunfälle.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Aus der Veränderung der Anzahl der erfassten 
Straßenverkehrsunfälle können Aussagen über die 
Sicherheit der Bevölkerung im spezifischen Bereich 
des Straßenverkehrs abgeleitet werden. Im Sin-
ne einer Nachhaltigen Entwicklung handelt es sich 
bei der Gesundheit der Bevölkerung um ein hohes 
Schutzgut, weshalb die Zielsetzung in diesem Be-
reich auf eine Reduktion der Straßenverkehrsunfäl-
le ausgerichtet sein muss. Die hiermit verbundenen 
Personen- und Sachschäden tragen zudem hohe 
soziale und ökonomische Folgekosten mit sich. 
Außerdem lassen sich über den Indikator „Ver-
kehrssicherheit“ indirekt Hinweise zur Attraktivität 
der Kommune für Fußgänger*innen und Radfah-
rer*innen ableiten. Sichere Verkehrswege für Rad-
fahrer*innen und Fußgänger*innen können dazu 
beitragen, dass vor allem der Pkw auch für alltäg-
liche Wege häufiger ungenutzt bleibt. Denn nach wie 
vor ist der Pkw von vielen das am häufigsten genutzte 
Verkehrsmittel für alltägliche Fahrten, obwohl er 
das höchste spezifische Unfallrisiko aufweist.89

89	  vgl. Verkehrsclub Deutschland e.V. (2009).

Datenvalidität

Die Daten beruhen auf den polizeilich erfassten Fäl-
len und beinhalten somit nicht solche, die nicht bei 
der Polizei gemeldet wurden. Es ist insofern von ei-
ner größeren Zahl nicht erfasster Unfälle auszuge-
hen, wobei dabei leichtere Unfälle überproportional 
vertreten sein dürften. Des Weiteren werden die Er-
gebnisse durch Änderungen in der Erfassungssys-
tematik beeinflusst. So werden z.B. unter „Unfälle“ 
in der Statistik keine Bagatellunfälle erfasst, wobei 
sich die Definition, was unter einem Bagatellunfall 
zu verstehen ist, dabei mehrmals geändert hat.

Differenzierung

Die Statistik erfasst neben der Zahl der erfassten 
Straßenverkehrsunfälle auch folgende Daten: Un-
fälle mit Personenschaden, schwerwiegende Un-
fälle mit Sachschäden i. e. S., Unfälle unter dem Ein-
fluss berauschender Mittel, Verunglückte, getötete 
Personen, verletzte Personen. 

Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle könnte zudem 
in Relation zu bestimmten Bezugsgrößen dargestellt 
werden. Beispielsweise könnten hierfür die Bevölke-
rungszahl oder die Verkehrsfläche verwendet werden.

Verkehrssicherheit = prozentuale Veränderung der Anzahl der Straßenverkehrsunfälle
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Abbildung 51:  Rel. Veränderung der Straßenverkehrsunfälle zum Basisjahr 2011

Abbildung 52: Rel. Veränderung der Verunglückten in Verkehrsunfällen zum Basisjahr 2011
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Pendelndensaldo

Definition

Der Indikator „Pendelndensaldo" beschreibt für 
eine betrachtete Stadt oder Gemeinde die Differenz 
zwischen Ein- und Auspendelnden.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der berufsbedingte Ortswechsel zwischen Wohn- 
und Arbeitsstandort zieht vielfältige nachhaltig-
keitsrelevante Folgeerscheinungen nach sich. 
Erhöhtes Verkehrsaufkommen und damit einher-
gehe Umweltbelastungen (Luftschadstoffe, Lärm), 
dadurch induzierter Flächenverbrauch, aber auch 
gesundheitliche Belastungen insbesondere durch 
das Fernpendeln sind große Herausforderungen 
für eine Nachhaltige Entwicklung. Ein hohes Auf-
kommen von Berufspendelnden ist dabei u.a. Aus-
druck gestiegener Wohnkosten und damit einher-
gehender Verdrängungstendenzen aus Städten und 
Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten, 
die aber auch gleichzeitig häufig die Standorte ent-
sprechender Arbeitsplätze sind. Dementsprechend 
ist ein positives Pendelndensaldo ein Anzeichen für 
die relative wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer 
Kommune. Kommunen mit negativem Pendelnden-
saldo werden auch als „Schlafstädte“ bezeichnet.

90	  vgl. IT.NRW (2020b)

Datenvalidität

Die Qualität der zugrundeliegenden Daten ist als gut 
zu bewerten, da die Pendelndenrechnung NRW auf 
Vollerhebungen zugreift. Aufgrund methodischer 
Umstellungen sind die Daten vor dem Jahr 2010 
nicht mehr mit den aktuellen Zahlen vergleichbar. 
Eine Revision der Beschäftigungsstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit sorgte ferner dafür, dass die 
Ergebnisse der Pendelndenrechnungen ab dem 
Jahr 2013 nur noch bedingt mit den vorherigen Be-
rechnungen vergleichbar sind. 

Differenzierung

Eine Differenzierung der Pendelndenrechnung ist 
nach den Geschlechtern männlich und weiblich, 
Stellung im Beruf, Arbeitsumfang, Wirtschaftsbe-
reichen und Alter möglich. Weitere Informationen 
dazu finden sich im Pendleratlas NRW90. 

* 100
(Einpendelnde - Auspendelnde) 

Bevölkerungszahl
Pendelndensaldo je 100 Einwohner*innen =
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Abbildung 53: Pendelndensaldo je 100 Einwohner*innen

Abbildung 54: Gesamtpendelnde (Einpendelnde und Auspendelnde) je 1.000 Einwohner*innen 
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3.3.7. Kommunale Finanzen

Kommunale Schulden

Definition

Der Indikator „Kommunale Schulden“ gibt Auskunft 
über die Höhe der gesamten kommunalen Schulden 
in Form von Krediten, Kassenkrediten und Wert-
papierschulden im Kernhaushalt sowie von kom-

munalen Eigenbetrieben und sonstigen kommuna-
len Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Form je 
Einwohner*in. 

Kommunale Schulden (€)

Bevölkerungszahl
Schulden je Einwohner*in (€) =

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Ein Leitprinzip Nachhaltiger Entwicklung ist die inter-
generationelle Gerechtigkeit, künftige Generationen 
sollen die gleichen Möglichkeiten zur Entfaltung ha-
ben, wie die heutige. Schulden können in dieser Hin-
sicht ein Ausdruck davon sein, dass heutige Bedürf-
nisse auf Kosten künftiger Generationen befriedigt 
werden. Insbesondere eine hohe Verschuldung führt 
zu hohen Zinszahlungen. Andererseits können Schul-
den im Zuge der Investitionen in z.B. technische oder 
soziale Infrastrukturen entstehen, von denen insbe-
sondere kommende Generationen profitieren. Hierbei 
muss aber die Relation der Schulden zur Finanzkraft 
der Städte und Gemeinden berücksichtigt werden. 
Während die Agenda 2030 die Reduktion von Schulden 
nur im Kontext von Ländern des Globalen Südens di-
rekt benennt, werden in der deutschen sowie der nord-
rhein-westfälischen Nachhaltigkeitsstrategie kon- 
krete und differenzierte Ziele zum Schuldenabbau 
bzw. zur Etablierung solider Staatsfinanzen benannt 
und mit entsprechenden Indikatoren hinterlegt.

Datenvalidität

Die integrierte Betrachtung des kommunalen 
Schuldenstandes trägt der Aufgabenverlagerungen 
aus den kommunalen Kernhaushalten in öffentliche 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) wie 
beispielsweise Eigenbetriebe, Zweckverbände oder 
öffentliche Unternehmen in privater Rechtsform 
Rechnung. Da hierbei mehrere Städte/Gemeinden 
beteiligt sein können, wird durch eine anteilige Mo-
dellrechnung der integrierte Schuldenstand auf die 
einzelne Stadt/Gemeinde heruntergebrochen, wo-
durch der hier verwendete Schuldenstand in Einzel-
fällen ein statistischer Näherungswert ist.

Differenzierung

Anstatt der gesamten Schulden könnten einzel-
ne Komponenten der Schulden in Relation zur Be-
völkerungszahl aufgezeigt werden, beispielsweise 
die Schulden im Kernhaushalt der Kommunen und 
davon wiederum nur die Kassen- oder Investitions-
kredite. Ebenso könnten die Schulden der Eigen-
betriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie 
der sonstigen Einrichtungen der Städte/Gemeinden 
dargestellt werden.
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Abbildung 55: Verschuldung der Kommunen je Einwohner*in

Abbildung 56: Rel. Veränderung der kommunalen Verschuldung je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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Kassenkredite

Definition

Der Indikator „Kassenkredite“ gibt Auskunft über 
die Höhe der kommunalen Schulden je Einwohner*in, 
die durch die Aufnahme von Kassenkrediten (auch als 
Liquiditätskredite bezeichnet) verursacht werden.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Kassen- bzw. Liquiditätskredite dienen laut den 
kommunalrechtlichen Bestimmungen zur Über-
brückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Tat-
sächlich werden sie von zahlreichen Kommunen 
mit dauerhaften Haushaltsdefiziten jedoch zur Fi-
nanzierung laufender Aufgaben zweckentfremdet. 
Hohe Kassenkredite stellen ein besonderes Krisen-
phänomen und Risiko dar, da Ihnen grundsätzlich 
keine geschaffenen Werte gegenüberstehen (an-
ders als bspw. bei Investitionskrediten). Eine Folge 
von hohen Kassenkrediten sind meist zwangsläufig 
weitere Sparprogramme, ein starker Einfluss der 
Kommunalaufsicht und geringe Investitionen. Der 
kommunale Gestaltungsspielraum wird durch hohe 
kommunale Schulden in Form von Kassenkrediten 
stark beeinträchtigt. Für die intergenerationelle 
Gerechtigkeit, dem Leitprinzip Nachhaltiger Ent-
wicklung, kann dies eine Gefahr darstellen, da not-
wendige Investitionen z.B. in die Zukunftsfähigkeit 
kommunaler Infrastrukturen aufgeschoben wer-
den. Durch die zu begleichenden Zinslasten wer-
den zudem auch die zukünftigen finanziellen Hand-
lungsspielräume der Kommunen beeinträchtigt.

Datenvalidität

Die Daten der Schuldenstatistik werden als Voller-
hebung von den jeweiligen Städten/Gemeinden und 
Städte-/Gemeindeverbänden bezogen. Die Qualität 
der zugrundeliegenden Daten ist daher als gut zu 
bewerten. Inwiefern die aufgenommenen Kassen-
kredite entsprechend ihrer eigentlichen Bestim-
mung zur Deckung kurzfristiger Engpässe oder für 
andere Zwecke verwendet wurden, lässt sich aus 
der vorliegenden Statistik nicht ableiten. 

Differenzierung

Die kommunalen Gesamtschulden können aufge-
gliedert in einzelne Komponenten und in Relation 
zur Bevölkerungszahl aufgezeigt werden. Die Daten 
erlauben eine Differenzierung nach Schulden der 
Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 
Schulden sonstiger Einrichtungen der Städte/Ge-
meinden und den Schulden der kommunalen Kern-
haushalten. Die Schulden der Kernhaushalte lassen 
wiederum differenziert nach Kassen- oder Investi-
tionskrediten darstellen.

Kommunale Schulden durch Kassenkredite (€)

Bevölkerungszahl
Kassenkredite je Einwohner*in (€) =
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Abbildung 57: Kassenkredite der Kommunen je Einwohner*in

Abbildung 58: Rel. Veränderung der Kassenkredite der Kommunen je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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Steuereinnahmekraft

Definition

Die Steuereinnahmekraft ermittelt sich als Sum-
me aus der Realsteueraufbringungskraft und den 
Städte-/Gemeindeanteilen an der Lohn- und Ein-
kommenssteuer sowie Umsatzsteuer abzüglich der 
Gewerbesteuerumlage. Für eine bessere Vergleich-
barkeit auf Ebene der Stadt/Gemeinde bietet es sich 
an, die Steuereinnahmekraft ins Verhältnis mit der 
Bevölkerungszahl zu setzen. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Die Steuereinnahmekraft ist ein Indikator für die 
wirtschaftliche und finanzielle Lage der Städte und 
Gemeinden. In Ergänzung mit dem Indikator „Kom-
munale Schulden“ lässt sich die ökonomische Si-
tuation der öffentlichen Haushalte einer Stadt bzw. 
Gemeinde näherungsweise beurteilen. Die finanzi-
elle Ausstattung des kommunalen Haushalts lässt 
Schlüsse auf die Handlungsspielräume einer Kom-
mune zu, ihre pflichtigen und freiwilligen Aufgaben 
wahrzunehmen. 

Datenvalidität

Die Daten werden von den auskunftspflichtigen 
Städten und Gemeinden an die Statistischen Äm-
ter der Länder übermittelt. Es handelt sich also um 
Angaben aus der laufenden Buchführung der Städ-
te und Gemeinden. Grundsätzliche qualitative Ein-
schränkungen liegen deshalb nicht vor. 

Differenzierung

Eine weitere Differenzierung nach Art der Steuer-
einnahmen ist möglich (z.B. nach Lohn-, Gewerbe- 
und Umsatzsteuer). 

Gesamte kommunale Steuereinnahmen

Bevölkerungszahl
Steuereinnahmekraft =



Kommunales Nachhaltigkeitsindikatorenset

87

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

Eu
ro

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Abbildung 59: Steuereinnahmekraft je Einwohner*in

Abbildung 60: Rel. Veränderung der Steuereinnahmekraft je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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3.3.8. Gesellschaftliche Teilhabe/Armut

Mindestsicherungsquote

Definition

Unter den Mindestsicherungsleistungen sind die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem So-
zialgesetzbuch (SGB) II, laufende Hilfen zum Lebens-
unterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB 
XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung nach dem SGB XII sowie Regelleistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz zusammenge-
fasst. Die Mindestsicherungsquote gibt demnach 
den Anteil von Empfänger*innen von Mindestsiche-
rungsleistungen an der Bevölkerung in % an. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Mindestsicherungsleistungen werden von Men-
schen in Anspruch genommen, wenn sie z.B. auf-
grund von gering entlohnten Arbeitsverhältnissen, 
Arbeitslosigkeit, einer geringen Rente im Alter oder 
ihren Lebensumständen als Asylsuchende bzw. 
-berechtigte nicht in der Lage sind, selbst in ausrei-
chendem Maße für ihren Unterhalt zu sorgen. Damit 
gehören sie zu dem akut armutsgefährdeten Teil 
der Bevölkerung. Die Mindestsicherungsquote ist 
somit ein Indikator, der das Ausmaß von Armut und 
sozialer Ausgrenzung misst. Ein hoher bzw. wach-
sender Teil von Menschen, die auf Mindestsiche-
rungsleitungen angewiesen sind, kann sich negativ 
auf den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft 
auswirken und steht damit einer Nachhaltigen Ent-
wicklung entgegen. Da die Mindestsicherungslei-
tungen aus dem kommunalen Haushalt bestritten 
werden, bedeutet eine hohe Quote weiterhin eine 
Einschränkung der finanziellen Handlungsfähigkeit 
der Kommune für freiwillige Aufgaben und kann zu 
einer weiteren Verschuldung führen.  

Datenvalidität

Die Datengrundlage für diesen Indikator ist weitge-
hend verlässlich, da die Statistik direkt von den je-
weiligen leistungsauszahlenden Stellen übermittelt 
wird (z.B. Bundesagentur für Arbeit). Jedoch fehlen 
laut IT.NRW für das Jahr 2011 für einzelne Kommu-
nen aufgrund „unplausibler bzw. unvollständiger 
Datenlage“ einige Werte. Weiterhin ist zu beachten, 
dass zu der Gesamtzahl von Empfänger*innen von 
Grundsicherungsleistungen in NRW ebenso Per-
sonen gerechnet werden, die Leistungen nach dem 
SGB XII oder Regelleistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz von Trägern aus NRW erhalten, 
aber außerhalb von NRW wohnen.

Differenzierung

Die Mindestsicherungsleistungsquote kann nach 
Art der vier Mindestsicherungsleistungen diffe-
renziert dargestellt werden. Weiterhin ist eine Dif-
ferenzierung nach Leistungsempfänger*innen mit 
und ohne deutschen Pass möglich. 

* 100
Empfänger*innen Mindestsicherungsleistungen

Bevölkerungszahl 
Mindestsicherungsquote [%] =
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Abbildung 61: Anteil der Empfänger*innen von Grundsicherung an der Gesamtbevölkerung

Abbildung 62: Anteil der Empfänger*innen von Mindestsicherung ohne deutschen Pass an Gesamtbevölkerung ohne deutschen Pass
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3.3.9. Arbeit und Wirtschaft

Beschäftigungsquote

Definition

Der Indikator „Beschäftigungsquote“ gibt Auskunft 
über das Verhältnis der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten am Wohnort in Relation zur Gesamt-
bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre).

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der Indikator „Beschäftigungsquote“ trifft unter-
schiedliche Aussagen im Sinne einer Nachhaltigen 
Entwicklung, die wiederum von der Bezugsgröße 
Wohnort/Arbeitsort abhängen. In ökonomischer 
Hinsicht gibt er indirekt Auskunft über die effizien-
te Nutzung der lokalen Arbeitskräftepotenziale (v.a. 
Wohnort). In Bezug auf den Arbeitsort drücken sich 
in diesem Indikator wiederum die ökonomischen Po-
tenzen einer Kommune aus, vor Ort Arbeitsplätze be-
reitzustellen. Insofern ist der Indikator ein Maßstab 
für die wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune.  
In beiden Fällen (Wohn- und Arbeitsort) werden die 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten er-
fasst. Dieser Typ eines Beschäftigungsverhältnis-
ses kann gegenüber anderen Beschäftigungsver-
hältnissen als sozial nachhaltiger begriffen werden, 
da es stärker der Absicherung der individuellen 
Lebensgrundlage sowie der gemeinschaftlichen 
Sozialsysteme dient. Mit einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung gehen aber auch ver-
stärkt positive soziale Folgen, wie gesellschaftliche 
Teilhabe oder soziale Anerkennung einher.

Datenvalidität

Der Beschäftigtenquotient gibt keine Auskunft über 
das absolute Maß der Beschäftigung in einer Kom-
mune, da Beamt*innen, Selbstständige, mithelfen-
de Familienangehörige sowie geringfügig Beschäf-
tigte ohne Versicherungspflicht nicht berücksichtigt 
werden. Im Vergleich zu dem häufig verwendeten 
Indikator „Erwerbstätigenquote“ wird somit nur ein 
kleinerer Ausschnitt der Beschäftigten aufgezeigt. 
Dies hängt mit der Datenverfügbarkeit auf der kom-
munalen Ebene zusammen, da es hier keine Aufbe-
reitung von Daten zur Erwerbstätigkeit gibt.

Differenzierung

Eine Differenzierung des Indikators wäre hinsicht-
lich seiner Relation der erwerbsfähigen Bevölke-
rung möglich. Die längeren Ausbildungszeiten be-
rücksichtigend, könnte z.B. die Altersspanne von 20 
bis 64 Jahren verwendet werden. 

* 100
soz. ver. Beschäftigte am Wohnort

Bevölkerungszahl (15 bis 64 Jahre)
Beschäftigungsquote =
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Abbildung 63: Beschäftigtenquote (Wohnort)

Abbildung 64: Rel. Veränderung der Beschäftigtenquote zum Basisjahr 2011
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Entwicklung sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte

Definition

Mit diesem Indikator wird die relative Veränderung 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Wohnort dargestellt.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das globale Nachhaltigkeitsziel 8.5 sieht bis 2030 
eine „produktive Vollbeschäftigung und men-
schenwürdige Arbeit für alle Frauen und Män-
ner, einschließlich junger Menschen und Men-
schen mit Behinderungen“ vor sowie gleiches 
Entgelt für gleichwertige Arbeit. Eine Steigerung 
der erwerbstätigen Personen wird auch als Ziel 
in der deutschen und der nordrhein-westfä-
lischen Nachhaltigkeitsstrategie genannt.	  
Das in diesem Indikator betrachtete sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis kann 
gegenüber anderen, prekären als sozial nachhal-
tiger begriffen werden, da es stärker der Absiche-
rung der individuellen Lebensgrundlage sowie der 
gemeinschaftlichen Sozialsysteme dient. Mit einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ge-
hen aber auch verstärkt soziale Aspekte, wie ge-
sellschaftliche Teilhabe oder sozialer Anerkennung 
einher.

Datenvalidität

Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten gibt keine Auskunft über das abso-
lute Maß der Beschäftigung in einer Kommune, da 
Beamt*innen, Selbstständige, mithelfende Famili-
enangehörige sowie geringfügig Beschäftigte ohne 
Versicherungspflicht nicht berücksichtigt werden. 
Verglichen mit dem häufig verwendeten Indikator 
„Erwerbstätigenquote“ wird somit nur ein kleine-
rer Ausschnitt von Beschäftigung aufgezeigt. Dies 
hängt mit der Datenverfügbarkeit auf der kommu-
nalen Ebene zusammen, da es hier keine Aufberei-
tung von Daten zur Erwerbstätigkeit gibt.

Differenzierung

Der Indikator kann auf Grundlage der verfügbaren 
Daten auf Ebene der Städte und Gemeinden nach 
den Geschlechtern männlich und weiblich, Nationa-
lität sowie hinsichtlich Voll- oder Teilzeitbeschäfti-
gung disaggregiert werden.

* 100 – 100
soz. ver. Beschäftigte am Wohnortn+1

soz. ver. Beschäftigte am Wohnortn

Entw. soz. vers. Beschäftigte (%) =
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Abbildung 65: Veränderung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen (männlich) zum Basisjahr 2011

Abbildung 66: Veränderung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen (weiblich) zum Basisjahr 2011
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Arbeitslosenanteil

Definition

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung
Ähnlich wie der Indikator „Beschäftigungsquote“ 
können auch über den Indikator „Arbeitslosenan-
teil“ unterschiedliche Aussagen in Hinblick auf eine 
Nachhaltige Entwicklung abgeleitet werden. In sozi-
aler Hinsicht kann er durch die Desaggregation der 
vorhandenen Daten Aussagen zu den Teilhabemög-
lichkeiten am Arbeitsmarkt, z.B. von Mitbürger*in-
nen ohne deutschen Pass treffen und so Ungleich-
gewichte bezüglich der gesellschaftlichen Teilhabe 
oder der sozialen Anerkennung sichtbar machen. In 
ökonomischer Hinsicht kann er indirekte Hinweise 
über die Entwicklung der lokalen Wirtschaft sowie 
den Beitrag der kommunalen Gemeinschaft zur Fi-
nanzierung der sozialen Sicherungssysteme geben.

Datenvalidität
In der vorliegenden Berechnung werden aufgrund 
mangelnder Datenverfügbarkeit ausschließlich die 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Be-

zugsgröße für die Berechnung des Arbeitslosenan-
teils herangezogen. Diese stellen jedoch nur einen 
Teil der zivilen bzw. abhängigen zivilen Erwerbsper-
sonen dar, die beispielsweise von der Arbeitsagen-
tur als Bezugsgröße verwendet werden. Der Anteil 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an 
allen zivilen Erwerbspersonen betrug bundes-
weit im Durschnitt der letzten zehn Jahre rund 65 
Prozent. Aus diesem Grund fallen die berechneten 
Arbeitslosenanteile höher aus. Dies gilt es bei der 
Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen.

Differenzierung
Der Indikator „Arbeitslosenanteil“ kann nach den 
Geschlechtern männlich und weiblich oder Her-
kunft (mit/ohne deutschen Pass) differenziert wer-
den. Er dient dann als Anzeiger für Chancengleich-
heit unter den Geschlechtern männlich und weiblich 
und kann erste Hinweise auf die Chancengleichheit 
zwischen Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund geben.

Abbildung 67: Arbeitslosenanteil
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Arbeitslose

soz. ver. Beschäftigte am Wohnort + Arbeitslose
Arbeitslosenanteil =

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Kommunales Nachhaltigkeitsindikatorenset

95

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Abbildung 68: Anteil Arbeitslosenanteil (männlich)

Abbildung 69: Rel. Arbeitslosenanteil (weiblich)

Abbildung 70: Arbeitslosenanteil (ohne deutschen Pass)
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Arbeitsplatzdichte

Definition

Der Indikator „Arbeitsplatzdichte“ bemisst die An-
zahl der Arbeitsplätze in einer Kommune in Relation 
zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Analog zum Indikator des Pendelndensaldo ist eine 
hohe Arbeitsplatzdichte ein Anzeiger für die relative 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Kommune. 
Mit ihr können verschiedene ökonomische Verbund-
effekte einhergehen, die wiederum lokale Wert-
schöpfungskreisläufe initiieren und stärken können. 
Demgegenüber stehen aber auch Herausforderun-
gen, die eine nachhaltige ökonomische, soziale und 
ökologische Entwicklung gefährden können. Insti-
tutionelle Lock-In-Effekte können zusammen mit 
steigenden Preisen für die lokal beschränkten Pro-
duktionsfaktoren Innovationshemmnisse bedeu-
ten. Steigende Lebenshaltungs- und Umweltkosten 
(steigende Miet- und Grundstückspreise, erhöhtes 
Verkehrsaufkommen, Flächeninanspruchnahme 
etc.) haben vielfältige negative Auswirkungen auf 
die lokale Bevölkerung und können auch eine nach-
haltige ökonomische Entwicklung gefährden.

Datenvalidität

Die Arbeitsplatzdichte gibt keine Auskunft über das 
absolute Maß der Konzentration von Beschäftigung 
in einer Kommune, da Beamt*innen, Selbstständi-
ge, mithelfende Familienangehörige sowie gering-
fügig Beschäftigte ohne Versicherungspflicht nicht 
berücksichtigt werden.

Differenzierung

Der Indikator kann auf Grundlage der verfügbaren 
Daten auf Ebene der Städte und Gemeinden nach 
den Geschlechtern männlich und weiblich, Nationa-
lität sowie hinsichtlich Voll- oder Teilzeitbeschäfti-
gung disaggregiert werden.

* 1.000
soz. ver. Beschäftigte am Arbeitsort

Bevölkerungszahl 15 bis 64 Jahre
Arbeitsplatzdichte =
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Abbildung 71: Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort)

Abbildung 72: Rel. Veränderung der Arbeitsplatzdichte zum Basisjahr 2011
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Gewerbliche Neugründungen

Definition

Der Indikator „gewerbliche Neugründungen“ gibt 
Auskunft über die Anzahl von Gewerbeanmeldun-
gen aufgrund von Neugründungen pro 1.000 Ein-
wohner*innen einer Kommune. Ergänzend hierzu 
wird das Saldo aus Gewerbeanmeldungen und -ab-
meldungen berechnet.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der Indikator zielt auf die Messung der Gründungs-
dynamik in den Kommunen ab und kann so indirekt 
Aussagen über die wirtschaftliche Dynamik tref-
fen. Der Indikator macht dabei keine Aussagen zur  
Größe oder Branche des neugegründeten Gewer-
bes, weshalb eine qualitative Einschätzung der 
Neugründung nur in Verbindung mit weiteren Hilfs-
indikatoren möglich wäre (z.B. Durchschnittsein-
kommen, Anzahl Arbeitnehmer*innen in verschie-
denen Wirtschaftszweigen etc.). 

Datenvalidität

Die Erhebung der Gewerbeanzeigen wird mittels 
der Gewerbeverordnung eindeutig und genau ge-
regelt. Die Daten erscheinen in einem jährlichen 
Turnus. Die Erhebung sieht nicht vor, die wirt-
schaftliche Substanz der Unternehmen genauer 
darzustellen. Daher ist anzumerken, dass bei den 
Gewerbeanmeldungen im Prinzip „Absichtserklä-
rungen“ erfasst werden, jedoch nicht die reale Ge-
schäftstätigkeit. Da ebenfalls keine Angaben zur 
Dauer des Bestehens eines Gewerbes gemacht 

werden können, fehlt die Grundlage zur Beurtei-
lung des Erfolgs der Gewerbeneugründungen. 
Ebenfalls fehlen in der Aufbereitung der Landes-
datenbank Angaben zum Wirtschaftszweig, Staats-
angehörigkeit des Einzelunternehmenden oder die 
Rechtsform des Unternehmens, wodurch eine weite-
re Differenzierung des Indikators möglich wäre. Bei 
den Gründen der Gewerbeabmeldungen sind Insol-
venzen außenvorgelassen, diese Statistik ist nur auf 
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte verfügbar.

Differenzierung

Neben den Gewerbeanmeldungen sind auch Aussa-
gen zu den Gewerbeabmeldungen möglich. Die vor-
genommene Betrachtung könnte zudem um weitere 
Differenzierungen der Statistik (Umwandlung, Zu-
zug, Übernahme) ergänzt werden.

* 1.000
Anzahl Gewerbeanmeldungen durch Neugründungen

Bevölkerungszahl
Gewerbliche Neugründung =
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Abbildung 73: Gewerbeanmeldungen durch Neugründung

Abbildung 74: Rel. Veränderung der Gewerbeanmeldungen zum Basisjahr 2011
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3.3.10. Gesundheit

Vorzeitige Sterblichkeit

Definition

Der Indikator der vorzeitigen Sterblichkeit stellt 
dar, wie viele Personen im Alter von unter 65 Jah-
ren pro 100.000 Einwohner*innen in einem Jahr 
gestorben sind.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das SDG 3 mit dem Unterziel 3.4 geht dezidiert auf 
die Frühsterblichkeit ein und sieht bis 2030 eine Sen-
kung dieser um ein Drittel vor. Die Nachhaltigkeits-
strategien des Bundes und des Landes NRW sehen 
ebenfalls eine Reduzierung der vorzeitigen Sterb-
lichkeit vor, wobei die „Frühzeitigkeit“ in der Deut-
schen NHS bei einem Alter von unter 70 Jahren und 
in NRW auch bei unter 65 Jahren gesehen wird.	  
Die vorzeitige Sterblichkeit kann durch verschiede-
ne Faktoren hervorgerufen werden, die wiederum 
einen direkten Bezug zu verschiedenen Herausfor-
derungen einer Nachhaltigen Entwicklung haben. 
Neben Faktoren, die das persönliche Gesundheits-
verhalten betreffen, wie z.B. Tabakkonsum oder 
Fettleibigkeit, spielt auch die medizinische Ver-
sorgung im mittel- und unmittelbaren Umfeld eine 
wesentliche Rolle hinsichtlich der Sterblichkeit. Ein 
weiterer Faktor sind mortalitätsfördernde Umwelt-
bedingungen, wie Expositionen gegenüber Luft-
schadstoffen oder Lärm, und damit einhergehende 
mögliche Erkrankungen. Weiterhin bestehen starke 
Verknüpfungen zum Faktor „Armutsgefährdung“. 

Datenvalidität

Die Daten zu Sterbefällen werden standesamtlich 
registriert und je nach Merkmal monatlich, quar-
talsweise oder jährlich ausgewertet. Da es sich um 
eine Vollerhebung der Standesämter handelt und 
die Vollzähligkeit der Meldungen überprüft wird, 
kann sowohl die Qualität als auch die Periodizität 
der Daten als sehr gut bewertet werden.

Differenzierung

Neben der hier vorgenommenen Differenzierung 
nach Altersjahren kann mit weiteren Disaggrega-
tionen auch eine Unterscheidung der vorzeitigen 
Sterbefälle nach den Geschlechtern männlich und 
weiblich und Nationalität (mit/ohne deutschen Pass) 
vorgenommen werden.

* 100.000
Anzahl der Todesfälle unter 65 Jahren

Bevölkerungszahl
Vorzeitige Sterblichkeit =
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Der Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal 2020 ist 
mit den Ergebnissen der NRW-weiten Befragung 
sowie der Darstellung des kommunalen Nachhaltig-
keitsindikatorensets ein niedrigschwelliges Ange-
bot an die Kommunen in NRW sich vor dem Hinter-
grund der globalen und nationalen Referenzrahmen 
mit unterschiedlichen Aspekten einer Nachhaltigen 
Entwicklung im kommunalen Kontext auseinander-
zusetzen. 

 
Befragung

Die Ergebnisse der Befragung konnten einen guten 
Einblick in den aktuellen Stand kommunaler Nach-
haltigkeitsprozesse und -aktivitäten eines Aus-
schnitts des kommunalen Spektrums in NRW geben. 

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich die 
teilnehmenden Kommunen stark für Nachhaltige 
Entwicklung interessieren und vielerorts bereits ein 
großes Bewusstsein und Engagement bestehen, die 
Verankerung und Umsetzung aber an vielen Stellen 
noch ausbaufähig sind. So gilt es beispielsweise in 
vielen Kommunen die Entwicklung eines kohären-
ten dezernatsübergreifenden Nachhaltigkeitsver-
ständnisses voranzutreiben und die Bewusstseins-
bildung in Politik und Verwaltung, aber auch bei den 
Bürger*innen zu stärken. Auch können Partizipati-
on auf hohem Niveau und bürgerschaftliches Enga- 
gement insgesamt sowie akteursübergreifende Zu-
sammenarbeit zur Freisetzung von Synergieeffek-
ten ausgebaut werden. 

Es wurde zudem deutlich, dass die strukturelle 
Verankerung von Nachhaltiger Entwicklung in den 
Kommunen gestärkt werden kann. Herausforde-
rungen werden noch überwiegend sektoral ange-
gangen und Evaluationen mithilfe von Indikatoren 
scheinen bislang kein fester Bestandteil der kom-
munalen Praxis zu sein. Vor diesem Hintergrund 
gilt es, ein integriertes Vorgehen sowie Monitoring 
mithilfe von Indikatorenberichten zu stärken. Auch 
eine stärkere vertikale Integration, beispielsweise 

mit Blick auf den Umgang mit Strategien übergeord-
neter Ebenen, ist erstrebenswert. 

Finanzielle und personelle Ressourcen für kom-
munale Nachhaltigkeitsprozesse und -aktivitäten 
stehen nur unzureichend zur Verfügung und sollten 
zum Beispiel durch übergeordnete Ebenen, oder 
mithilfe der Verankerung von Nachhaltigkeitsziel-
setzungen im kommunalen Haushalt erhöht werden. 

Diese kommunale Perspektive auf nötige Verände-
rungen zur Stärkung kommunaler Nachhaltigkeit 
sollte hinsichtlich zukünftiger Maßnahmen und Pro-
gramme Beachtung finden.

 
Kommunales Nachhaltigkeitsindikatorenset

Da es keinen, über alle föderalen Ebenen durch-
gängigen, Kernindikatorensatz zur Nachhaltigen 
Entwicklung gibt, wurde mit dem kommunalen 
Nachhaltigkeitsindikatorenset eine gute Grundlage 
für die nordrhein-westfälischen Kommunen ge-
schaffen, Entwicklungen in nachhaltigkeitsrelevan-
ten Themenfeldern nachzuvollziehen und die eigene 
Kommune vergleichend einzuordnen. 

Da die kommunalen Indikatoren in vielen Fällen 
nicht losgelöst von Entwicklungen des Landes, des 
Bundes oder auch der internationalen Ebene sind, 
wurde verdeutlicht, dass bei der Bewertung der 
kommunalen Daten immer auch Indikatoren der 
übergeordneten Ebenen in Betracht zu ziehen sind. 
So kann das eigene Handeln mit generellen Tenden-
zen abgeglichen werden. 

Auf dieser Basis ist eine dezidiertere Auseinander-
setzung mit Nachhaltiger Entwicklung im jeweiligen 
kommunalen Kontext möglich, die beispielsweise 
in den Entwicklungsprozess einer Nachhaltigkeits-
strategie münden kann. Durch ein damit einherge-
hendes kontinuierliches Monitoring des Status quo 
und der angestrebten Ziele können die Indikatoren 
ihre eigentliche Stärke entfalten. 

ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
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Mit Blick auf beide Teile des Berichts wird schließ-
lich deutlich, dass Herausforderungen einer kohä- 
renten vertikalen Integration bestehen, sowohl was 
Ziele als auch Indikatoren für eine Nachhaltige Ent-
wicklung betrifft. So verbinden die meisten der 
befragten Kommunen die größten Erfolge ihrer 
Nachhaltigkeitsaktivitäten unter anderem mit dem 
Bereich „Ökologie“. Diese Erfolge mittels objektiver 
Indikatoren ebenenübergreifend aufzuzeigen, ist 
mit den momentan verfügbaren Daten aber nicht 
möglich. Insbesondere im Bereich Biodiversität gibt 
es keine konsistenten Datensätze, mit denen posi-
tive oder negative Entwicklungen im Laufe der Zeit 
nachvollzogen werden könnten. Hier sollten im Sinne 
eines konsistenten Monitorings entsprechende Ver-
fahren zur Erhebung, Verarbeitung und Veröffent- 
lichung relevanter Daten auf allen räumlichen Ebe-
nen politisch beschlossen und von den statistischen 
Ämtern implementiert werden. 
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WER WIR SIND.  
WOHER WIR KOMMEN.

Die LAG 21 NRW ist ein unabhängiges Netzwerk von 
Kommunen und zivilgesellschaftlichen Verbänden, 
Vereinen und Akteuren in Nordrhein-Westfalen, das 
durch Bildung, Beratung, Projekte und Kampagnen 
lokale Nachhaltigkeitsprozesse strategisch unter-
stützt und praxisorientiert umsetzt. Im Dialog set-
zen wir auf die Einbindung von Politik, Verwaltung, 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, um 
den sozialen, ökologischen und ökonomischen An-
forderungen einer Nachhaltigen Entwicklung ge-
recht zu werden. In unserem Handeln fühlen wir 
uns der Agenda 21 und den Beschlüssen der UN-
Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio 
de Janeiro sowie seit 2016 auch der Agenda 2030 für 
Nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Dabei orien-
tieren wir uns am Leitbild einer starken Nachhaltig-
keit, das die Belastungsgrenzen des Planeten Erde 
(planetary bounderies) als Richtschnur menschli-
chen Handels in den Vordergrund stellt.

Unser Ursprung liegt in der weltweiten Bewegung 
der Lokalen Agenda 21, die nach dem Leitprinzip 
„Global denken, lokal handeln“ auf kommunaler 
Ebene Lösungen für zentrale Fragen einer sozial, 
ökologisch und ökonomisch gerechten Entwicklung 
erarbeitet. 2001 gründete sich die LAG 21 NRW als 
kommunales Netzwerk, um einen inhaltlichen Aus-
tausch zu ermöglichen und in der Gemeinschaft lo-
kaler Nachhaltigkeitsinitiativen landesweite Projek-
te und Kampagnen durchzuführen. Wir haben dazu 
beigetragen, Agenda 21-Prozesse zu professionali-
sieren und diese stärker in Politik und Verwaltung 
zu verankern. Im Rahmen des Netzwerkes Nach-
haltigkeit NRW haben wir uns landes- und bundes-
weit zu einem zentralen Ansprechpartner für lokale 
Nachhaltigkeit weiterentwickelt und sehen uns als 
Moderator und Gestalter, um den Transformations-
prozess einer Nachhaltigen Entwicklung im Diskurs 
zu ermöglichen.

WIE WIR ARBEITEN.

Wir sind davon überzeugt, dass eine Transformation 
zu einer Nachhaltigen Entwicklung nur über einen 
Prozess, an dem sich Zivilgesellschaft, Politik, 
Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft gleich-
berechtigt beteiligen können, ermöglicht werden 
kann. Deshalb streben wir über Diskurs-, Dialog 
und Beratungsprozesse, Projekte und Kampagnen 
sowie unsere Forschungsarbeiten an, dauerhafte 
Veränderungsprozesse zu initiieren und zu beglei-
ten. Wir arbeiten schwerpunktmäßig lokal, regional 
und landesweit und bringen unsere Erfahrungen in 
nationale und internationale Prozesse ein. Die Me-
thoden und Ergebnisse unserer Arbeit stellen wir 
transparent zur Verfügung.

 
WAS WIR BIETEN.

Wir unterstützen, beraten und begleiten Kommunen 
und zivilgesellschaftliche Akteure bei der Entwick-
lung und Umsetzung von sektoralen und integrier-
ten Nachhaltigkeitsstrategien, vermitteln Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen die Kompetenz zur 
Gestaltung einer Nachhaltigen Entwicklung und tra-
gen durch unsere Forschungsarbeiten zum zielge-
richteten Wissenstransfer bei. Wir bringen Akteure 
zusammen und initiieren Beteiligungsprozesse, um 
Nachhaltigkeitsziele in der Gesellschaft fest zu ver-
ankern.

Wir sind davon überzeugt, dass die aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen nicht mit Problem-
lösungsstrategien der Vergangenheit zu bewältigen 
sind. Klimawandel, Artensterben, Bevölkerungs-
entwicklung, Wachstum und Wohlstand oder auch 
eine sozial- und umweltgerechte Wirtschaftsweise 
benötigen einen neuen, systemischen und quer-
schnittsorientierten Denk- und Handlungsansatz.

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT 
AGENDA 21 NRW E. V.
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